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Notdienste

1. Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, alarmie-
ren Sie bitte den Rettungsdienst unter 112.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für 
Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpra-
xen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Kassenärztliche Vereinigung����������������������������������������������116 117

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der Ver-

bandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Telefon: 116 117

Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:
5.1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

Chirurgie und Innere 0651/208-0
Schlaganfall 0651/208-2535

5.2 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0

5.3 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord
(ehem. Elisabethkrankenhaus)
Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst) ������������������������������������������������������Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken
(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 
Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Giftinformationszentrum (GIZ)
Das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz 
und Hessen sowie für das Saarland an der Universitätsmedizin 
Mainz bietet für alle Anrufenden unter der Rufnummer 06131-

19240 rund um die Uhr professionelle und ärztliche Beratung bei 
Vergiftungen aller Art.

9. Hilfezentren
9.1 Pflegestützpunkt in der Verbandsgemeinde Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke, behinderte und pflegebe-
dürftige Menschen und ihre Angehörigen
Inge Suska de Sanchez�������������������������06502-99 78 6 01
inge.suska-de-sanchez@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Hiltrud Thommes������������������������������������06502-99 78 6 02
hiltrud.thommes@pflegestuetzpunkte-rlp.de

9.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
(Frau Falk) ��������������������������������������������� Tel. 06502/93570

9.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 
Schönfelder Hofes, Schweich
(Herr Rohr) ������������������������������������������ Tel. 06502/995006

9.4 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
SAPV CARE GmbH
Tel.: 06502 98791-80
www.sapv-care.de

10. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-4071704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Europa-Allee 
24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Schweich)

11. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-4071704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Europa-
Allee 24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Sch-
weich)

12. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier
Entstörungsnummer: 0800 - 717-2599

13. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH����������������������Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr)�����������������������Tel. 0651/82496-0

Polizei
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 110
Polizei Schweich�������������������������������������������������Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich����������������������������������Tel. 06502/91650

Notrufeh
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Stellenangebote

Die Verbandsgemeindewerke Schweich AöR sucht für die Badesaison 2026  
Beschäftigungszeitraum voraussichtlich Mitte Mai bis September 2026  für die Freibäder 
Schweich und Leiwen: 
 
 
 

Wasseraufsichtskräfte (m/w/d) 
Stundenlohn: 18  

 
Aufgaben/Anforderungen 
 Aufsichts-, Rettungs- und Ordnungsdienst während des Badebetriebes 
 Mindestalter von 18 Jahren 
 Nachweis Ausbildung in Erster Hilfe und in der Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie Nachweis 

der Rettungsfähigkeit (Nachweise nicht älter als zwei Jahre) 
 Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit 

 
 
 

Kassierer/innen (m/w/d) 
Stundenlohn: 17  

 
Aufgaben/Anforderungen 
 Einlasskontrolle Online-Tickets, Verkauf von Eintrittskarten 
 Vorbereiten der täglichen Abrechnung 
 Auskünfte erteilen 
 Mindestalter von 18 Jahren 
 Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit 

 

WIR SUCHEN DICH 
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§ 5 Auszahlung von Überschüssen aus dem Jahr 2025
Auf der Basis des § 11 Absatz 6 der Verbandsordnung und dem 
durch die Verbandsversammlung gefassten Beschluss, werden 50 
% des voraussichtlichen Haushaltsüberschusses des Jahres 2025 
= 894.000 €, maximal 50 % der voraussichtlichen freien Finanzspit-
ze (600.000 €), an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet. Entspre-
chend § 11 Absatz 5 der Verbandsordnung wird folgende Aufteilung 
vorgenommen:
Verbandsmitglied Anteil der 

Beteiligung
Überschuss-aus-

schüttung
Landkreis Bernkastel-Wittlich 19% 57.000,00 €
Landkreis Trier-Saarburg 19% 57.000,00 €
Verbandsgemeinde Schweich 15% 45.000,00 €
Verbandsgemeinde Wittlich-Land 15% 45.000,00 €
Ortsgemeinde Bekond 2% 6.000,00 €
Ortsgemeinde Föhren 9% 27.000,00 €
Ortsgemeinde Hetzerath 9% 27.000,00 €
Stadt Trier 12% 36.000,00 €
insgesamt 100% 300.000,00 €

§ 6 Verbandsumlage
Die Verbandsumlage wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 7 Leistungszahlungen
Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur 
Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes 
an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:
Leistungsprämien und Leistungszulagen in Höhe von 3.800 Euro.

§ 8 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 
betrug (gerundet) 10.149.769 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12.2025 beträgt 10.544.319 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12.2026 beträgt 11.058.969 Euro
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 
ist gem. § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt wor-
den. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Bedenken 
wegen Rechtsverletzungen wurden von der Aufsichtsbehörde 
nicht erhoben. Die Haushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom 
30.03.2026 bis einschl. 15.04.2026 während der Dienststunden 
von montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 
13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Industriepark Region 
Trier, Europa-Allee 1, 54343 Föhren, öffentlich aus.

Föhren, den 19. März 2026
Zweckverband Industriepark Region Trier
gez. Stefan Metzdorf, Verbandsvorsteher

App-Empfehlung „Meine Pegel“
„Meine Pegel“ ist die amtliche Wasserstands- und 
Hochwasser-Informations-App mit Rund 3.000 Pe-
geln in Deutschland. Ein Service von hochwasser-
zentralen.info. Die App ist erhältlich für iOS und And-
roid. Die App ist in Sachen Katastrophenschutz ein 
wichtiger Begleiter hinsichtlicher möglicher Hoch-
wasserlagen in unserer Verbandsgemeinde.

Bekanntmachung
Vorläufige Ergebnisse der Wahl zum 19. Landtag  

Rheinland-Pfalz am 22. März 2026
Nachstehend die vorläufigen Ergebnisse der Wahl zum 19. Land-
tag RLP im Wahlkreis 24 Trier/Schweich in der Verbandsgemeinde 
Schweich an der Römischen Weinstraße.
Die Ergebnisse können auch auf den Internetseiten der Verbands-
gemeinde (www.schweich.de) und des Landeswahlleiters Rhein-
land-Pfalz (www.wahlen.rlp.de) eingesehen werden.

Schweich, 23.03.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Verbandsgemeinde
Bekanntmachung

über die Einberufung einer Ersatzperson für den  
Verbandsgemeinderat Schweich an der  

Römischen Weinstraße
Die bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 9. Juni 2024 ge-
wählte Bewerberin Ines Kartheuser hat schriftlich erklärt, dass sie 
ihr Mandat niederlegt. Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. 
§ 66 Kommunalwahlordnung gebe ich bekannt, dass Herr Patrick 
Beer als Ersatzperson in den Verbandsgemeinderat einberufen 
wurde.

Schweich, 23.03.2026
Christiane Horsch, Bürgermeisterin

-als Verbandsgemeindewahlleiterin-

Bekanntmachung
über die Einberufung einer Ersatzperson für den  

Verbandsgemeinderat Schweich an der  
Römischen Weinstraße

Der bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 09. Juni 2024 ge-
wählte Bewerber Simon Polotzek ist aus der Verbandsgemeinde 
Schweich verzogen.
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz i. V. m. § 66 Kommunalwahl-
ordnung gebe ich bekannt, dass Herr Rudolf Schöller als Ersatz-
person in den Verbandsgemeinderat einberufen wurde.

Schweich, 23.03.2026
Christiane Horsch, Bürgermeisterin

-als Verbandsgemeindewahlleiterin-

Zweckverband Industriepark Region Trier
Bekanntmachung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Industriepark Region Trier 
2026 vom 19. März 2026Die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Industriepark Region Trier hat auf Grund des § 7 Lan-
desgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
von der Fassung vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476) in der 
derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemein-
deordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 
153, BS 2020-1) in der derzeit gültigen Fassung, in der Sitzung am 14. 
Februar 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Ge-
nehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
als Kommunalaufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.432.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.617.950 Euro
der Jahresüberschuss auf 814.650 Euro
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlun-
gen auf 1.019.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.900.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.277.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-
tionstätigkeit auf 622.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit auf -1.642.050 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, de-
ren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen erforder-
lich ist, wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro.
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2. Beschlussfassung zur Kooperationsvereinbarung und Fi-
nanzierung des Projektes „Panorama-Höhenradweg-Mosel“
Mit dem „Panorama-Höhenradweg“ plant die Mosellandtouristik 
GmbH in ihrer Funktion als touristische Regionalagentur einen zu-
sammenhängenden, ca. 350 Kilometer langen Radweg über die 
Höhenlagen von Mosel und Saar. Als durchgängiger Radweg soll 
das Projekt eine erlebnisreiche Radverbindung von Saarburg bis 
Koblenz schaffen.
Die Strecke führt entlang großartiger Aussichtspunkte und durch 
die Weinberge, was den Radfahrenden einen neuen Blick auf die 
Region ermöglicht. Touristische Angebote, wie Sehenswürdigkei-
ten und Aussichtspunkte, die derzeit lediglich mit dem Auto oder zu 
Fuß erreichbar sind, sollen durch den neuen Radweg angebunden 
werden.
Das Projekt spricht federführend die Zielgruppe der E-Bike-Fah-
renden sowie Tourenradfahrende an, für die es aktuell nur wenige 
anspruchsvolle Angebote in der Region gibt. Laut ADFC-Radreise-
analyse 2024 liegt der Anteil der E-Bike-Fahrenden bei Urlaubsrei-
sen und Tagesausflügen zwischenzeitlich bei über 40%. Mit dem 
Panorama-Höhenradweg werden verschiedene Nutzergruppen an-
gesprochen, denn E-Bike fahren nicht nur die Gäste, sondern auch 
Einheimische. Es werden neue Wegeverbindungen geschaffen, die 
teilweise auch für den Arbeitsweg oder auch für Freizeitfahrten ge-
nutzt werden können.
Der Panorama-Höhenradweg soll nach HBR-Kriterien („Hinweise 
zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-
Pfalz“, Hrsg.: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz) beschildert 
und an das bestehende Radwegenetz angeschlossen werden. 
Somit werden zahlreiche Verbindungen zu bestehenden Radwe-
gen (z. B. Mosel-Radweg, Maare-Mosel-Radweg) geschaffen. Aus 
dieser Vernetzung ergibt sich gleichermaßen die Möglichkeit für 
attraktive Rundtouren (Tagesausflüge) mit festen Quartieren. Die 
Beschilderung soll zusätzlich durch Hinweismarkierungen ergänzt 
werden, die alle Verkehrsteilnehmenden hinsichtlich der gemeinsa-
men Nutzung von Wirtschaftswegen sensibilisiert und so ein gutes 
Miteinander stärken.
Neben der Herstellung einer durchgängig gut befahrbaren Radstre-
cke setzt das Projektvorhaben auch auf den Bau von nachhaltigen, 
ergänzenden Infrastrukturanlagen. Dazu zählen Infotafeln, Solarla-
destationen für klimaneutrale Lademöglichkeiten (ohne Stroman-
schluss), Radservice-stationen, Trinkwasserspender sowie Rast-
plätze mit begrünter Überdachung. Zusätzlich sollen stationäre und 
mobile Zählanlagen entlang des Radweges aufgestellt werden, um 
die Anzahl der Radfahrenden zu erfassen und so auf Verlagerungs-
effekte vom PKW auf das Fahrrad schließen zu können.
Die Projektziele:
- Zentrales Projektziel ist die Schaffung einer durchgehenden 

Radroute, die ein neues Moselerlebnis auf den Höhen per Rad 
bieten soll

- Schaffung einer attraktiven neuen Marke im radtouristischen 
Angebot der Destination Mosel-Saar zur gezielten Ansprache 
einer neuen Zielgruppe (E-Bike-Fahrenden)

- Steigerung der radtouristischen Nachfrage (sowohl im Tages- 
als auch im Übernachtungstourismus) und Wertschöpfung in 
der Gesamtregion

- Steigerung der Kundenbindung und Aufenthaltsdauer in der 
Region

- Entschärfung von Nutzungskonflikten sowie die Entlastung 
bestehender Radwege durch gezielte Besucherlenkung

- Beitrag zur nachhaltigen Mobilität in der Region durch Verrin-
gerung des motorisierten Individualverkehrs

Beantragung von Fördermitteln über Bundesprogramm Klima-
schutz durch Radverkehr
Mit dem positiven Ergebnis einer Machbarkeitsanalyse wurde die 
Mosellandtouristik GmbH von ihrem Aufsichtsrat beauftragt, För-
dermöglichkeiten für das Projekt zu prüfen. In einem zweistufigen 
Bewerbungsverfahren hat sich die Mosellandtouristik GmbH um 
Fördermittel des Programms Klimaschutz durch Radverkehr (Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie) beworben. Nach positi-
ver Prüfung der Bewerbung wurde der Förderantrag als Verbund-
projekt aller beteiligten Verbandsgemeinden und Städte für das 
Gesamtvorhaben zum 31.10.2025 eingereicht. Im Falle einer Bewil-
ligung werden bauliche Maßnahmen, Beschilderung (HBR, StVO, 
Gefahren- & Hinweisschilder) sowie ergänzende Infrastruktur (So-
larladestationen, Wasserspender, Radservicestationen, Rastplätze 
& Infotafeln), Monitoring - exkl. Planungsleistungen - mit 75 % (bei 
finanzschwachen Kommunen mit 90 %) bezuschusst. Antragsteller 
für alle kommunalen Partner ist der Landkreis Bernkastel-Wittlich.
Gleichzeitig erfolgte für die im o. g. Förderprogramm nicht förder-

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Verbandsgemeinderates  

Schweich am 26.02.2026
Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Christiane Horsch findet am 
26.02.2026 im Gemeindezentrum Forum Livia, Schulstraße 9a in 
Leiwen eine Sitzung des Verbandsgemeinderates Schweich statt.
Hinweis:
Aus Platzgründen sind die in der Niederschrift genannten Anlagen 
nicht abgedruckt. Diese stehen auf unserer Internetseite www.sch-
weich.de im Ratsinformationssystem zur Verfügung.
Vor Beginn der Sitzung beschließt der Verbandsgemeinderat ein-
stimmig, die Tagesordnung um den TOP 8 „Ersatzbeschaffung ei-
nes zentralen Speichersystems für die Verwaltung“ zu erweitern.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
Öffentlich
1. Mitteilungen
1.1. Gratulation Geburtstage
Frau Bürgermeisterin Horsch gratuliert allen Ratsmitgliedern und 
Ortsbürgermeistern, die seit der letzten Sitzung des Verbandsge-
meinderates im Januar Geburtstag hatten.
1.2. Grundschule Longuich; Auslagerung von Klassenräumen
Der Bauantrag für die Erweiterungsmaßnahme an der Grundschule 
Longuich wurde Ende Januar 2026 gestellt.
Ab dem kommenden Schuljahr wird mit Beginn der Erweiterungs-
maßnahme die Auslagerung von zwei Klassen erforderlich.
Der Ortsgemeinderat Longuich hat in seiner Sitzung am 29.01.2026 
beschlossen, die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus für die 
temporäre Auslagerung von zwei Klassen der Grundschule Lon-
guich zur Verfügung zu stellen. Die betreffenden Räume sollen au-
ßerhalb der Schulzeiten in begründeten Ausnahmefällen durch die 
Ortsgemeinde genutzt werden können.
Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich wird die schulbehörd-
liche Genehmigung bei der ADD Trier und die Nutzungsänderung 
bei der Baugenehmigungsbehörde beantragen.
1.3. Sanierung Schulsporthallen
Am 09.02.2026 führten der Haupt- und Finanzausschuss, der Bau-
ausschuss sowie der Verbandsgemeinderat Schweich eine ge-
meinsame Besichtigungsfahrt der Schulturnhallen durch.
In der anschließenden Sitzung wurden die Zustandsbewertungen 
der einzelnen Hallen erläutert und ein mögliches Vorgehen für die 
Sanierungsmaßnahmen vorgestellt.
Der Bauausschuss wurde beauftragt, in seinen nächsten Sitzungen 
die Priorisierung der Sanierungsmaßnahmen vorzuberaten und 
dem Verbandsgemeinderat eine Empfehlung zur Reihenfolge und 
Umsetzung zu unterbreiten.
1.4. Aufnahme von Schulkindern an Schweicher Gymnasien
Der Verbandsgemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 20.01.2026 
zur Aufnahme von Schulkindern aus der Verbandsgemeinde Sch-
weich an Schweicher Gymnasien beraten.
Zu Sicherung bedarfsgerechter Plätze für die Kinder aus unserer 
Verbandsgemeinde an dem öffentlichen Stefan-Andres-Gymna-
sium Schweich hat sich die Bürgermeisterin mit Schreiben vom 
02.02.2026 an den Landrat gewandt.
Ziel ist zum einen, dass wir Mitteilung erhalten für den Fall, dass die 
Aufnahme von Kindern aus unserer Verbandsgemeinde gefährdet 
ist, und zum anderen die Anpassung des Aufnahmeverfahren und 
der Prioritätenliste zugunsten der Kinder aus unserer Verbandsge-
meinde.
1.5. Pflege der Ausgleichsflächen für die Erweiterung des 
Flugplatzes Spangdahlem
Die Direktorin des Amtes für Bundesbau hat auf Anfrage vom No-
vember letzten Jahres geantwortet, dass die Ausgleichsverpflich-
tung in unserer Verbandsgemeinde den Streitkräften der Vereinig-
ten Staaten von Amerika obliegt. Ihre Behörde klärt gerade, welche 
Pflegeverpflichtungen noch wie lange bestehen und wird uns hierü-
ber informieren. Das Schreiben des Amtes für Bundesbau liegt den 
Mitgliedern des Verbandsgemeinderates vor. Da die erforderlichen 
Pflegemaßnahmen derzeit nicht durchgeführt werden, setzt sich 
die Verwaltung für eine Wiederaufnahme der regelmäßigen Bewirt-
schaftung ein. Falls notwendig, wird die Verwaltung juristische Un-
terstützung anfordern, um die Wiederaufnahme der Flächenpflege 
rechtlich durchzusetzen.
1.6. Landtagskandidaten-Check
Frau Bürgermeisterin Horsch weist auf den Landtagskandidaten-
Check am 05. März um 18:30 Uhr im Bürgerzentrum Schweich hin. 
Die Veranstaltung dient der Vorstellung aller Direktkandidaten des 
Wahlkreises Trier/ Schweich für die 19. Landtagswahl Rheinland-
Pfalz am 22.03.2026.
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Fahrzeugen als auch von Radfahrern genutzt werden, verstärkt auf 
die gegenseitige Rücksichtnahme geachtet werden. Insgesamt ist 
der Panoramahöhenweg ein entscheidendes Vorhaben zur Stär-
kung der regionalen Identität und Wirtschaftskraft.
FWG-Fraktion:
Die FWG-Fraktion signalisierte ihre absolute Zustimmung zu dem 
Projekt. In diesem Rahmen wurde die hervorragende Arbeit der 
Mitarbeiter der Tourist-Information, insbesondere das Engagement 
von Herrn Thiesen, ausdrücklich gelobt.
Der Panoramahöhenweg wird als entscheidender Impuls für den 
Tourismus und den Weinbau gewertet, der die Weinkultur an der 
Mosel nachhaltig stärkt. Das Vorhaben schafft sowohl für die ein-
heimischen Bürger als auch für Touristen ein neues Erlebnisange-
bot. Es wurde jedoch betont, dass die Rahmenbedingungen für alle 
betroffenen Flächen stimmig gestaltet werden müssen, um einen 
reibungslosen Ablauf und eine breite Akzeptanz sicherzustellen.
SPD-Fraktion:
Die SPD-Fraktion äußerte sich ebenfalls positiv zu dem vorliegen-
den Konzept. Es wurde betont, dass die Verbandsgemeinde durch 
dieses Projekt touristisch noch leistungsfähiger aufgestellt würde. 
Der Panoramahöhenweg ergänze die bereits bestehenden touris-
tischen Säulen – die Mosel als Wasserweg, das bestehende Wan-
derwegenetz sowie den Moselradweg – um ein weiteres bedeuten-
des Highlight und ründe das Gesamtangebot der Region ab.
Die Fraktion Bündnis´90/ Die Grünen:
Auch die Fraktion Die Grünen befürwortet das Projekt ausdrück-
lich. Seitens der Fraktion wurde Herr Thiesen sowie dem gesam-
ten Team der Tourist-Information Schweich Dank für die geleistete 
Arbeit ausgesprochen. Besonders gewürdigt wurde die professi-
onelle Betreuung des Vorhabens, das weit über die Grenzen der 
Verbandsgemeinde Schweich hinausreicht und eine intensive Ab-
stimmung mit anderen Behörden erfordert. Die Fraktion prognos-
tiziert, dass sich der Weg zu einem erfolgreichen Highlight für die 
gesamte Region entwickeln wird.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat begrüßt das Projektvorhaben Pan-
orama-Höhenradweg und befürwortet die Umsetzung im Falle 
einer Förderzusage.
Der Verbandsgemeinderat stimmt der Übernahme der nach 
Abzug der Förderung verbleibenden Eigenanteile durch die 
Verbandsgemeinde Schweich in Höhe von 416.404,88 € gemäß 
der Anlage 2 zu. Der Verbandsgemeinderat erklärt sich mit den 
Inhalten und der Aufgabenverteilung gemäß der vorliegenden 
Kooperationsvereinbarung einverstanden und beauftragt den 
die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde mit der Unter-
zeichnung der Kooperationsvereinbarung.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
3. Änderung der Hauptsatzung - Ergänzung der Aufwandsent-
schädigungen von Feuerwehrangehörigen
Im Rahmen ihrer Satzungshoheit beabsichtigt die Verbandsge-
meinde Schweich, ihre Hauptsatzung zu ändern.
Gegenstand der Änderung ist die Ergänzung der Regelungen zur 
Aufwandsentschädigung für Angehörige der Feuerwehr.
Der Entwurf der 4. Änderungssatzung liegt den Mitgliedern des 
Verbandsgemeinderates vor; die vorgesehenen Änderungen sind 
in Rot hervorgehoben.
Die Beschlussfassung über die Änderung der Hauptsatzung bedarf 
der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (§ 25 Abs. 2 
GemO).
Seitens der Fraktion Die Grünen wurde angefragt, welche Kosten 
durch die Änderung der Satzung entstehen würden. Die Verwaltung 
teilt mit, dass durch die Änderungssatzung ca. 21.000€/ Jahr als 
Aufwandsentschädigung für die stellv. Wehrführer und ca. 11.000€/
Jahr für die in der Satzung aufgeführten Sonderdienste anfallen 
würden.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt den vorgelegten Entwurf 
der 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Verbandsge-
meinde Schweich.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4. Grundschulen - Mittagsverpflegung
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 die 
Ausschreibung der Mittagsverpflegung an den Grundschulen der 
Verbandsgemeinde zum kommenden Schuljahr beschlossen.
Für das Ausschreibungsverfahren der Kreisverwaltung zur gemein-
samen Ausschreibung für deren Förder- und für unsere Grundschu-
le sind folgende Termine vorgesehen:

fähigen Leistungen eine Bewerbung um Finanzmittel (Förderquote 
75 %) im Rahmen des 2. Förderaufrufs „Förderung von dem ländli-
chen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen - Radwege-
bau“ im GAP-Strategieplan. Die Bewerbung wurde am 24. Oktober 
2025 ebenfalls über den Landkreis Bernkastel-Wittlich eingereicht. 
Im Falle einer Bewilligung der Landesmittel reduziert sich der in der 
Kostenschätzung (Anlage 2) ermittelte Eigenanteil der Kommunen, 
da nicht über das Bundesprogramm förderfähige Leistungen bezu-
schusst würden.
Erforderliche Beschlüsse
Voraussetzung für eine Bewilligung im Programm „Klimaschutz 
durch Radverkehr“ ist, dass alle beteiligten Verbandsgemeinden 
und Städte eine Kooperationsvereinbarung abschließen und die 
notwendigen Unterlagen vollständig vorliegen.Die Verbandsge-
meinden und Städte sind daher dazu aufgefordert, die den Ratsmit-
gliedern vorliegende Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen. 
Diese muss dem Fördermittelgeber bis spätestens Freitag, den 28. 
Februar 2026 vollständig vorliegen.
In der Verbandsgemeinde Schweich sind die Ortsgemeinden 
Longuich-Kirsch, Longen, Mehring, Pölich, Schleich, Ensch, Klüs-
serath, Trittenheim, Leiwen und die Stadt Schweich durch den 
Panoramahöhenradweg betroffen. In den Räten der betroffenen 
Gemeinden waren die nachfolgenden Beschlüsse zu treffen:
- die Zustimmung zum Streckenverlauf auf der Gemarkung der 

Ortsgemeinde gemäß Anlage 3 (Karte mit Streckenverlauf).
- die Zustimmung zu geplanten ergänzenden Infrastrukturele-

menten, falls diese auf der Gemarkung der Ortsgemeinde ge-
plant sind (in der Anlage 3 verortet),

- die Freigabe der Wirtschaftswege gemäß Streckenverlauf 
(Anlage 3) für Radverkehr im Rahmen der Satzung bzw. einer 
ggf. erforderlichen Satzungsänderung,

- die Beauftragung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 
der Verbandsgemeinde zur Unterzeichnung der Kooperations-
vereinbarung (Anlage 1) bis zum 28. Februar 2026

Beschlussvorschlag:
Der Ortsgemeinderat begrüßt das Projektvorhaben Panorama-Hö-
henradweg und befürwortet die Umsetzung im Falle einer Förder-
zusage.
Er stimmt der geplanten Streckenführung gemäß Anlage 3 zu und 
veranlasst, dass die entsprechenden Wege für Radverkehr freige-
geben werden.
Darüber hinaus befürwortet er die vorgesehenen Standorte der 
ergänzenden Infrastrukturelemente und stimmt der Umsetzung im 
Falle einer Förderung zu.
Weiterhin stimmt der Ortsgemeinderat der Übernahme der nach 
Abzug der Förderung verbleibenden Eigenanteile durch die Ver-
bandsgemeinde Schweich in Höhe gemäß der Anlage 2 zu. Der 
Ortsgemeinderat erklärt sich mit den Inhalten und der Aufgaben-
verteilung gemäß der vorliegenden Kooperationsvereinbarung ein-
verstanden und beauftragt den Bürgermeister/die Bürgermeisterin 
der Verbandsgemeinde mit der Unterzeichnung der Kooperations-
vereinbarung.
Die dem Rat vorliegenden Anlagen:
Anlage 1: Kooperationsvereinbarung
Anlage 2: Kostenschätzung
Anlage 3: Karte mit Streckenverlauf
Anlage 4: Umgang mit Haftung und Verkehrssicherungspflich-

ten auf Wirtschaftswegen für den geplanten Panora-
ma-Höhenradweg

Das Projekt wurde in den Ratssitzungen der Ortsgemeinden Lon-
guich-Kirsch, Longen, Mehring, Pölich, Schleich, Ensch, Klüsser-
ath, Trittenheim, Leiwen und der Stadt Schweich durch die Tourist-
Information Römische Weinstraße nochmals vorgestellt. Alle Räte 
haben die erforderlichen Beschlüsse getroffen und dem Projekt 
zugestimmt.
CDU-Fraktion:
Der geplante Panoramahöhenweg wird als zentrales Zukunftspro-
jekt für die Moselregion eingestuft. Aufgrund seiner Lage stellt der 
Weg ein geografisches Highlight dar, das die Attraktivität der Re-
gion nachhaltig steigert. Für die Realisierung dieses Vorhabens 
sollen entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden, da es 
sich um eine touristische Attraktion handelt, die über Jahrzehnte 
hinweg eine positive Wirkung entfalten wird.
Das Projekt dient nicht nur der Förderung des Tourismus, sondern 
wirbt auch überregional für die Mosel und den heimischen Wein-
bau. Ein wichtiger Punkt bei der Planung ist die gemeinschaftliche 
Nutzung der Wege. Um ein reibungsloses Miteinander zu gewähr-
leisten, muss auf Abschnitten, die sowohl von landwirtschaftlichen 



Schweich	 - 10 -	 Ausgabe 13/2026

Maßnahmen. Ziel sei die Zusammenführung aller Akteure für eine 
gemeinsame Vermarktungsoffensive.
Die Fraktion verweist auf bereits bestehende umfangreiche Förde-
rungen durch Bund und Land:
Vermarktung: Deutsches Weininstitut und zusätzliches Weinmar-
keting
Innovation: Forschungsprojekte (u. a. KI-Rebschnitt, Laser-Viti-
culture, digitale Pflanzenschutzsysteme oder Drohnentechnologie).
Direktförderung: Förderung und Anhebung der GAP-Säulen
Pflanzenschutz & Umwelt: Förderung der Pheromonanwendung
Trends & Verantwortung: Initiativen für verantwortungsvollen 
Konsum sowie die Erschließung neuer Segmente (alkoholarme 
Produkte)
Die Fraktion Bündnis´90/ Die Grünen:
Die Fraktion Die Grünen betont die Notwendigkeit einer nachhalti-
gen Stärkung der Region. Vor diesem Hintergrund erklärt die Frak-
tion ihre ausdrückliche Unterstützung sowohl für den vorliegenden 
Resolutionsantrag als auch für den Erweiterungsantrag der FWG-
Fraktion
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beauftragt die Verwaltung, einen 
gemeinsamen Resolutionstext über die aktuelle Situation 
des Weinbaus an der Mosel auf Basis des oben genannten Be-
schlussvorschlages und der Beschlusserweiterung zu erstellen.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die Resolution an die zu-
ständigen Stellen zu übermitteln.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6. Unterrichtung über Nebentätigkeiten und Ehrenämter der 
Bürgermeisterin - § 119 Abs. 3 LBG
Aufgrund der Änderung des Landesbeamtengesetzes (LBG) zum 
01.01.2021 sind Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte auf 
Zeit verpflichtet, jährlich bis zum 1. April in einer öffentlichen Sitzung 
über ihre Nebentätigkeiten und Ehrenämter des vorangegangenen 
Kalenderjahres zu berichten. Die Mitteilungspflicht umfasst Art, 
Umfang sowie die Höhe der erzielten Vergütungen. Bei Tätigkei-
ten außerhalb des öffentlichen Dienstes besteht die Berichtspflicht 
nur, sofern ein Bezug zum Hauptamt vorliegt. Entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben wird dieser Berichtsteil in die Niederschrift 
aufgenommen und anschließend auf der Internetseite der Kommu-
ne (bzw. im öffentlichen Bekanntmachungsorgan) veröffentlicht.
In der Anlage befindet sich die Unterrichtung über die Nebentätig-
keiten von Frau Bürgermeisterin Horsch für das Jahr 2025.
7. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
wendung obliegen ausschließlich der Bürgermeisterin sowie den 
Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet 
der Verbandsgemeinderat. Bis zum 05.02.2026 hat die Verbands-
gemeinde folgende Zuwendung in Aussicht gestellt bekommen:
Datum Zuwendungs-

geber
Anschrift Betrag Zuwendungs-

zweck
zu er-
warten

Raiffeisenbank 
Mehring-
Leiwen eG

54340 
Leiwen

1.250,00 € Geldspende: 
Freiwillige Feu-
erwehr Pölich

Die Annahme der Zuwendung ist vorbehaltlich der Zustimmung 
durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde zu 
beschließen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Annahme der vorge-
nannten Zuwendung.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
8. Ersatzbeschaffung eines zentralen Speichersystems für die 
Verwaltung
In der letzten Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung am 
19.02.2026 wurde beschlossen, nach nunmehr 6 Jahren Betriebs-
zeit und dem nahenden Ende seines Lebenszykluses sowie auf-
grund massiv gestiegener Anforderungen eine Ersatzbeschaffung 
für das vorhandene zentrale Speichersystem der Verwaltung vor-
zunehmen. Zur Sicherung einer dauerhaft zukunftsfähigen Infra-
struktur soll die im Ausschuss vorgestellte Lösung mit der höchsten 
Datendurchsatzrate angeschafft werden. Durch Preissteigerungen 
in diesem Bereich in der jüngsten Vergangenheit sowie eine durch 
den Digitalausschuss empfohlene höherwertige Produktauswahl ist 
bei dem zu erwartenden Kaufpreis für das Gerät eine öffentliche 
Ausschreibung der Beschaffung erforderlich. Außerdem wird durch 
diese Entwicklung der vorgesehene Haushaltsansatz im Jahr 2026 
in Höhe von 116.000 Euro überschritten. Die übersteigenden Kosten 
werden im Nachtragshaushalt 2026 vorgesehen. Da das vorhande-
ne Speichersystem durch die Beschaffung entsprechend erweitert 

- Veröffentlichung der Ausschreibung: 27.02.2026
- Frist für die Angebotsabgabe/Submission: 01.04.2026
- Zuschlagserteilung Vergabegremium Kreis: 29.05.2026
Da die VG Schweich an das Verfahren und die Zuschlagserteilung 
beim Kreis gebunden sind, ist eine Auftragsvergabe in der nächs-
ten Verbandsgemeinderatssitzung am 13.05.2026 nicht möglich, 
sollte dann aber zeitnah nach Zuschlagserteilung beim Kreis erfol-
gen. Die darauffolgende Verbandsgemeinderatssitzung ist für den 
11.08.2026 geplant.
Die Verwaltung schlägt vor, die Bürgermeisterin zu ermächtigen, 
die Mittagsverpflegung für die Frida-Kahlo-Grundschule Schweich 
an die Firma mit den höchsten Wertungspunkten zu vergeben.
Für das parallel stattfindende Ausschreibungsverfahren unserer 
Verwaltung für unsere anderen Grundschulen (Fell, Föhren, Klüs-
serath, Leiwen, Longuich, Mehring, Trittenheim) sind folgende Ter-
mine vorgesehen:
- Veröffentlichung der Ausschreibung: 26.02.2026
- Frist für die Angebotsabgabe/Submission: 02.04.2026
Eine Auftragsvergabe dazu soll in der nächsten Verbandsgemein-
deratssitzung am 13.05.2026 erfolgen.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat ermächtigt die Bürgermeisterin, die 
Mittagsverpflegung an der Frida-Kahlo-Grundschule Schweich 
an die Firma mit den höchsten Wertungspunkten zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5. CDU-Antrag; Resolution zur aktuellen Situation des Wein-
baus an der Mosel
Die CDU-Fraktion hat am 08.02.2026 den Antrag „Resolution zur 
aktuellen Situation des Weinbaus an der Mosel“ an die Bürgermeis-
terin gerichtet.
Zusammengefasst zielt der Resolutionsantrag auf folgende Sachlage:
Der Weinbau in der Verbandsgemeinde Schweich ist durch tief-
greifende Marktveränderungen (Rückgang des Fassweinabsat-
zes, verändertes Konsumverhalten) existenziell bedroht. Da die 
Branche eng mit dem Tourismus, der Gastronomie und dem re-
gionalen Handwerk verknüpft ist, würde ein Betriebssterben das 
Landschaftsbild und die Wirtschaftskraft der Region nachhaltig 
schädigen. Es besteht Einigkeit über die Notwendigkeit einer über-
regionalen Vermarktungsoffensive und lokaler Unterstützungsmaß-
nahmen.
Hieraus entwickelt sich folgender Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag der CDU-Fraktion:
Der Verbandsgemeinderat beschließt:
• Die Verabschiedung der beigefügten „Resolution zur aktuellen 

Situation des Weinbaus an der Mosel“.
• Die Verwaltung wird beauftragt, das Bundeslandwirtschaftsmi-

nisterium um die Organisation eines „Weingipfels“ zu bitten, 
um gemeinsam mit Verbänden und Politik eine Vermarktung-
soffensive zu starten.

• Die Verwaltung schreibt alle relevanten Akteure (u. a. IHK, 
HWK, Weinbauverbände sowie Abgeordnete) an, um Unter-
stützung für dieses Vorhaben einzufordern.

Erweiterter Beschlussvorschlag der FWG-Fraktion:
Ergänzend zum Beschlussvorschlag der CDU:
• Ab dem Jahr 2026 werden jährlich mindestens 10.000 Euro 

aus dem „Fonds regenerative Energien“ bereitgestellt, um 
Maßnahmen zur Weinvermarktung und zum Weintourismus 
vor Ort direkt zu fördern.

• Gefördert werden können unter anderem neue Veranstal-
tungsformate, Messeauftritte oder Schulungen.

• Die Touristinformation wird beauftragt, ein entsprechendes 
Konzept für die Vergabe dieser Mittel zu erarbeiten.

CDU-Fraktion:
Die CDU-Fraktion nimmt zur aktuellen Situation des Weinbaus Stel-
lung. Es wird dargelegt, dass für den Weinbau derzeit ein schlech-
tes Klima herrscht. Zur Verbesserung der aktuellen Lage für den 
Weinbau wird ein Resolutionsantrag eingebracht.
FWG-Fraktion:
Die FWG-Fraktion begrüßt die Initiative zur Resolution ausdrück-
lich, weist jedoch darauf hin, dass die Umsetzung nachhaltiger Ini-
tiativen Zeit benötigt. Zur Schärfung des Vorhabens wird eine Prä-
zisierung des Resolutionsantrags eingebracht. Die Fraktion betont, 
dass die Problematik im Weinbau akut sei und insbesondere die 
Marketingqualität verbessert werden müsse. Es wird angemerkt, 
dass die aktuelle Stimmung unter den Winzern sehr besorgt sei und 
sich diese tiefgreifenden Probleme nicht kurzfristig beheben ließen.
SPD-Fraktion:
Die SPD-Fraktion erklärt ihre grundsätzliche Unterstützung für den 
Resolutionsantrag sowie den ergänzenden Antrag zu kurzfristigen 
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Fahrgemeinschaftsbörse der  
Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahr-
gemeinschaft oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
kostenlos im Amtsblatt unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröf-
fentlichen. Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umwelt-
schutz sowie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens 
zu leisten und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen 
regen Zuspruch findet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Tel.: 06502/407-1113.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:����������������������������������������������������������������������

Straße:��������������������������������������������������������������������������������������

Wohnort:�����������������������������������������������������������������������������������

Telefon:�������������������������������������������������������������������������������������

Suche (   ) bzw. biete (   ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von:�������������������������������������������������������������������������������������������

nach:�����������������������������������������������������������������������������������������

Abfahrtszeit:������������������������������������������������������������������������Uhr

Rückfahrtszeit����������������������������������������������������������������������Uhr

Wochentage:.���������������������������������������������������������������������������

Fahrgemeinschaft könnte ab�������������������������������������beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Feuerwehren

Förderverein Freiwillige Feuerwehr  
Detzem e.V. und Freiwillige 

Feuerwehr Detzem
Freiwillige Feuerwehr Detzem

Am 12.04.2026 findet um 10:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus 
Detzem die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Detzem statt. Hierzu laden wir alle Aktiven und Alters-
kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Detzem recht herzlich ein.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Detzem e.V.
Am 12.04.2026 findet um 10:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Det-
zem die diesjährige Jahreshauptversammlung des Fördervereins 
der Freiwilligen Feuerwehr Detzem e.V. statt. Hierzu laden wir alle 
Mitglieder des Fördervereins recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Wehrführer
2. Gedenken der Verstorbenen
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
4. Bericht des Wehrführers
5. Bericht des Kassenwarts
6. Bericht der Kassenprüfer

werden soll, ist eine produktgebundene Ausschreibung erforderlich. 
Eine kurzfristige Sondierung der Marktsituation hat ergeben, dass 
bei dem Hersteller zum 15.03.2026 eine nächste erhebliche Preis-
steigerung um bis zu 30 % bevorsteht. Bei Auftragserteilung bis zu 
diesem Zeitpunkt, ist mit Kosten von 198.000 € zu rechnen. Nach 
Betrachtung der maßgeblichen Fristen ist festzustellen, dass eine 
Vergabe des Auftrages vor der nächsten Preissteigerung möglich 
wäre, wenn die Veröffentlichung der Ausschreibung spätestens am 
24.02.2026 erfolgt. Die Bürgermeisterin hat daraufhin im Beneh-
men mit den Beigeordneten am 23.02.2026 eine Eilentscheidung 
getroffen, dass die Ausschreibung am 24.02.2026 veröffentlicht 
werden kann. Um die Vergabe des Auftrages am 13.03.2026 vor 
der nächsten Preissteigerung durchführen zu können, soll die Bür-
germeisterin ermächtigt werden, den Auftrag an den wirtschaftlichs-
ten Anbieter zu vergeben.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat nimmt die Eilentscheidung über 
die Veröffentlichung der Ausschreibung eines zentralen Spei-
chersystems für die Verwaltung als Ersatzbeschaffung vom 
23.02.2026 im Benehmen mit den Beigeordneten zur Kenntnis. 
Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, den Auftrag für die Be-
schaffung an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
9. Verschiedenes
./.
10. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
TOP 2 nicht öffentlich:
Grundstücksangelegenheiten
Der Verbandsgemeinderat stimmt einem Flächentausch in der Ge-
markung Schweich-Issel zu.

Umweltinfos / Umweltangebote

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. Zur Vermeidung unnötiger 
Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb 
die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen 
Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse im 
Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer bzw. 
E-Mail Adresse kostenfrei veröffentlichen. Interessenten können 
sich dann direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei 
aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht.
Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bit-
ten wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 06502/407-
1113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:......................................................................................

Wohnort:...................................................................................

Telefon:.....................................................................................

E-Mail:......................................................................................
Kurze Beschreibung des kostenlos  

abzugebenden Gegenstandes:
.................................................................................................
.................................................................................................
Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂
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Einladung für die aktiven Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr Thörnich

Am Montag, dem 27. April 2026, 19:00 Uhr, findet im Feuerwehr-
gerätehaus Thörnich, Maternusstraße 11, 54340 Thörnich, die Neu-
wahl des Wehrführers, sowie eines stellvertretenden Wehrführers 
der Freiwilligen Feuerwehr Thörnich statt. Wahlberechtigt sind alle 
aktiven Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Thör-
nich sowie die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die am Tag der 
Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben. Eine Briefwahl ist nicht 
möglich.
Das Wählerverzeichnis kann ab dem 17. April 2026 während der 
Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, 
Zimmer 7, eingesehen werden. Zu dieser Wahlversammlung lade 
ich alle Wahlberechtigten herzlich ein.

Schweich, 23.03.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

Christiane Horsch, Bürgermeisterin

7. Bericht des Jugendwarts
8. Aussprache zu den Berichten
9. Entlastung des Vorstandes
10. Wahl eines Wahlleiters
11. Wahl der Vorstandsfunktionen
12. Verschiedenes

Freiwillige Feuerwehr Föhren
Am Samstag, 28.03.2026 findet ganztägig ein Ausbildungstag statt. 
Weitere Informationen werden gesondert übersandt. Um vollzäh-
liges und pünktliches Erscheinen wird gebeten. Bei Verhinderung 
bitte bei der Wehrführung abmelden.

Freiwillige Feuerwehr Schweich
Am Mittwoch, 01.04.2026 findet um 19:30 Uhr unsere nächste 
Übung statt.

Mitteilungen der Römischen Weinstraße

Öffnungszeiten Tourist-Information Römische Weinstraße Schweich
Wir sind für Sie da:

Montag - Freitag
09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr

Telefon: 06502-93380

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße vom 27.03.-05.04.2026
Entdecken Sie die Vielfalt unserer Straußwirtschaften, Weinproben und Weingärten - alle Termine finden 

Sie in unserem Online-Veranstaltungskalender unter: www.roemische-weinstrasse.de
Datum
von/bis

Gemeinde Veranstaltung Veranstalter
Veranstaltungsort

27.03.-05.04.2026 Schweich „Es wird Wasser auf die Mühl‘ gekehrt“ und bei der 
Besichtigung und fachkundigen Führung erfahren 
die Besucher u.a. die Getreideverarbeitung zu 
Mehl und Futtermittel - früher und heute

„Molitorsmühle“ Schweich - Technikmuseum und 
Kulturdenkmal am Föhrenbach, Führungen je-
derzeit auf Anfrage an: info@molitorsmuehle.de 
06502-1336 oder 01573-7833390
weitere Infos: www.molitorsmuehle.de

27.03.-05.04.2026 Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine inkl. Brot und 
Mineralwasser

Jeden Freitag; Familienweingut Marmann-Schnei-
der; Corneliuspforte 63; Beginn: 20.00 Uhr; Anmel-
dung bis 19:00 Uhr freitags unter 06502-8467

27.03.2026 Bekond Kath. Öffentliche Bücherei Bekond -Die Bücherei 
ist freitags von 16:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.

Ort: Pfarrsaal an der Kirche; Kontakt: Wein- und 
Obstgut Briesch, Telefon: 06502 20124

01.04.-05.04.2026 Fell Besucherbergwerk Fell Besucherbergwerk Fell; Tel.: 06502-99 40 19 od. 
98 85 88; E-Mail: info@bergwerk-fell.de; Home-
page: www.bergwerk-fell.de
Öffnungszeiten: 01. April - 31. Oktober
Di. - So. und alle Feiertage von 10-18 Uhr
Start der letzten Führung um 16:50 Uhr

27./28./ 29.03.2026 Mehring Tapasabend in der Vinothek „Flusskilometer 174“ Beginn: Freitag und Samstag ab 18.00 Uhr, Sonn-
tag ab 17.00 Uhr, Anmeldung und Infos unter: 
www.kuehner-adams.de

27.03.2026 Schweich Klavierkonzert im Kerzenschein mit den Geschwis-
tern Laetitia und Philip Hahn

Beginn: 19.00 Uhr, Ehemalige Synagoge Sch-
weich, Infos unter: www.kultur-in-schweich.de

28.-29.03.2026 Fell Feller Maximiner Weinspektakel 2026 Beginn: 11.00 Uhr, Infos und Programm unter: 
www.weinspektakel.de

28.03.2026 Schweich „Auf und neben der Schweicher Meulenwaldto(u)
r“ -
Die Wanderroute führt zunächst auf dem Seiten-
sprung Meulenwaldto(u)r entlang des Baum-Welt-
Pfades am Forstamt Trier und weiter in Richtung 
Kaiserhammerweiher.
Streckenlänge: Ca. 12 km, 320 hm, mittelschwer.

Eifelverein Ortsgruppe Trier; Kontakt: Bernd Her-
mann; 0160 152 4116, berndhermann@t-online.
de; Treffpunkt: 10 Uhr P am Forsthamt Trier, Am 
Rothenberg 10, Trier-Quint; Treffpunkt Fahrge-
meinschaften: 9:30 Uhr P am Landesamt für Sozi-
ales, Jugend und Versorgung, Moltkestr. 19, Trier

28.03.2026 Riol Kameradschaftsabend Freiwillige Feuerwehr Riol, Ort: Dorf- und Kultur-
zentrum

28.03.2026 Föhren 16. Meulenwaldlauf Föhren Beginn: 15.00 Uhr, Infos und Anmeldung unter: 
www.lgmf.de

28.03.2026 Leiwen Seniorennachmittag mit Theateraufführung Beginn: 14.00 Uhr, Forum Livia, Infos unter: www.
leiwen.de

29.03.2026 Leiwen Theateraufführung Forum Livia, Infos unter: www.leiwen.de
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Kleine-Hilfe-Börse
01/26 Suche: Hilfe beim Ausmessen von 

Möbeln
0160-2708283

02/26 Suche: Hilfe beim Unkraut jäten in 
der Einfahrt,
ca. 2-3 Stunden

Mobil:
0151-11580983
od. Tel.
06502-9957740

Gleichstellungsbeauftragte 
/ Seniorenbeauftragte

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte für die 
Verbandsgemeinde Schweich

Frau Heike Frechen
Telefonische Sprechzeit: montags von 17.00 - 19.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

Jugend-InfoA

29.03.2026 Longuich Musik zum Tagesausklang- „Da Jesus an dem 
Kreuze stund“

Beginn: 18.30 Uhr, Pfarrkirche Longuich, Infos un-
ter: www.longuich.de

29.03.2026 Schweich Weinbar und Innenhof Weingut Günter Gindorf ge-
öffnet im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags: 
Leckerer Wein und Flammkuchen

Geöffnet von 14 bis 19 Uhr, Weingut Günter 
Gindorf, Richtstr. 48a, 54338 Schweich, Tel.: 
06502/7933, mail@weingut-gindorf.com

01.04.2026 Fell Saisoneröffnung Besucherbergwerk Fell Besucherbergwerk Fell; Tel.: 06502-99 40 19 od. 
98 85 88; E-Mail: info@bergwerk-fell.de; Home-
page: www.bergwerk-fell.de

01.04.2026 Föhren Seniorennachmittag AK Senioren/Pfarrgemeinde, Beginn: 14.30 Uhr, 
Bürger -und Vereinshaus

01.04.2026 Trittenheim Öffentliche Bücherei Trittenheim Beginn: 16.00-18.00 Uhr, Grundschule Trittenheim 
Telefon: 06507 2227

02.04.2026 Pölich Saisoneröffnungsevent Straußwirtschaft Weinstu-
be Schömann-Kanzler: ab 2. April jeweils Donners-
tag und Freitag ab 17.00 Uhr Samstag, Sonntag 
und Feiertag ab 16.00 Uhr

Weingut Kanzlerhof, Familie Schömann-Kanzler 
Hauptstr. 23, Tel: 0175/7145501, WeingutKanzler-
hof@web.de, www.kanzlerhof. de

04.04.2026 Föhren Tageswanderung: Kloster Machern ab Bahnhof 
Wengerohr (16 km)

Beginn: 09.00 Uhr, HuVV Föhren, Infos unter: 
www.gemeinde-foehren.de

04.04.2026 Schleich Osterfeuer Beginn: 18.00 Uhr, Ort wird in Absprache mit der 
Feuerwehr kurzfristig bekann gegeben

05.04.2026 Leiwen Theateraufführung Forum Livia, Infos unter: www.leiwen.de

„Kleine-Hilfe-Börse“ des Familien- 
bündnisses Römische Weinstraße

Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.
Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufneh-
men.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/407-
1470 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon/E-mail: .........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit: ..................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn: ....................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das 
Familienbündnis Römische Weinstraße 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂
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Soziale Dienste

Berufliches Bildungszentrum BeBiz  
Schweich der Barmherzigen  

Brüder Schönfelderhof
Am Bahndamm 4, 54338 Schweich-Issel
Frau Helga-Martina Schneider
Tel. 06502/93842031
E-Mail: hm.schneider@bbtgruppe.de

DRK Kleiderkammer Ortsverein Schweich
Abgabe von Kleiderspenden

montags: 10.00 – 12.30 Uhr
donnerstags: 9.30 – 11.30 Uhr
Für die Abgabe ist keine Terminreservierung notwendig!
Anfragen wegen einer Kleiderspende an: kleiderkammer@drk-
schweich.de
Weitere Informationen: Homepage DRK Schweich Wohlfahrts- und 
Sozialarbeit
Bitte beachten Sie, dass wir nur bedingt saisonale und saube-
re Kleidung entgegennehmen!

Terminreservierung im Internet für Bedürftige
1. Gehen Sie auf www.drk-schweich.de
2. Gehen Sie in der oberen Leiste auf Unser Ortsverein, dann auf Wohl-
fahrts- und Sozialarbeit und wählen Sie dann Kleiderkammer aus.
3. Auf dieser Seite sehen Sie folgenden Hinweis: „Vorher muss hier 
ein Termin reserviert werden“.
4. Klicken Sie auf „hier“.

Öffnungszeiten:
montags: 10.00 – 13.00 Uhr
donnerstags: 9.30 – 12.00 Uhr
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Notfallregister - Damit Helfer wissen  
wo spezielle Hilfe notwendig ist

Das Register für Menschen mit gesundheitlichen  
Einschränkungen zur bedarfsgerechten  

Unterstützung im Not- und Katastrophenfall
Stellen Sie sich folgende Notfall-Situationen vor:
•	 Sie sind mobilitätseingeschränkt, wohnen in der 3. Etage und 

brauchen Trinkwasser wegen eines Ausfalls der Versorgung?
•	 Ein Familienmitglied wird heimbeatmet und der Strom fällt aus?
•	 Sie sind gehörlos und es wird über Lautsprecherdurchsagen 

vor verunreinigtem Trinkwasser gewarnt?
•	 Sie sind Betreiber eines Dialysezentrums und der Strom fällt für 

mehrere Tage aus?
Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kennen Ihre 
spezielle Notlage nicht. An dieser Stelle stellt der eingetragene Ver-
ein Notfallregister e.V. den Einsatzkräften hilfreiche Zusatzinfor-
mationen zur Verfügung, um Sie bedarfsgerecht unterstützen zu 
können. Die Behörden und Einsatzkräfte werden entsprechend der 
verfügbaren Kräfte und Mittel unabhängig vom Notfallregister stets 
nach eigenem Ermessen eigenverantwortlich tätig.
Die Selbstvorsorge für den Notfall liegt in der Eigenverantwor-
tung aller Bürger*Innen und bei den Betreiber*Innen von Ein-
richtungen.
Alle Bürgerinnen und Bürger, sowie Betreiber*Innen von Einrich-
tungen sind angehalten entsprechende eigene Vorsorgemaßnah-
men zu treffen um die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft von behörd-
lichen Notfallstrukturen zu überbrücken. Über die Reihenfolge der 
Abarbeitung von Einsätzen entscheidet die jeweilige Behörde in 
eigener Verantwortung je nach Dringlichkeit. Die Informationen aus 
dem Register sind dabei hilfreiche Zusatzinformationen zur Ab-
arbeitung von ad hoc Einsätzen und zur präventiven Planung von 
Gefahrenabwehrmaßnahmen wie beispielsweise für Ausfälle von 
der Energie- oder Trinkwasserversorgung.
Durch die Registrierung entstehen für die teilnehmenden Be-
hörden, Leitstellen u. Einsatzdienste gegenüber den registrier-
ten Personen/Einrichtungen keine über den regulären gesetz-
lichen Auftrag hinausgehenden Verpflichtungen!
Jetzt registrieren: www.notfallregister.eu/datenerfassung/

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendzentrum Schweich, In den Schlimmfuhren 20, 
54338 Schweich.
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, 
Tel. 0651 170360.
Ansprechperson: Sarah Haffner, Sozialarbeiterin B.A.

Gesundheit 
in der Verbandsgemeinde Schweich

Pflegestützpunkt Schweich
„Seniorengruppe in Longuich“

Das Krankheitsbild Demenz macht Angst, kennen doch fast alle je-
manden, der bereits unter kognitiven Störungen leidet und bemer-
ken an uns selbst, dass wir vergesslicher werden. Mit dem Gehirn 
ist es allerdings nicht anders als mit unserem Körper: Wenn wir 
beides sorgsam pflegen, wird auch die Wahrscheinlichkeit, eine 
Demenz zu bekommen, geringer. Werden Sie deshalb aktiv und re-
duzieren Ihr Risiko, eine Demenz zu entwickeln. Im Gemeindehaus 
in Longuich trifft sich dazu jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr eine 
Seniorengruppe geleitet von einer Pflegefachkraft und unterstützt 
durch Ehrenamtliche. Gedächtnisübungen, Bewegungsspiele und 
das soziale Miteinander muntern auf, wirken der Isolation entgegen 
und fördern Geist und Körper. Außerdem profitieren Angehörige 
während der Gruppenaktivitäten von dem Freiraum für eigene Ak-
tivitäten. Die Gruppe ist als niedrigschwelliges Betreuungsangebot 
anerkannt. Die Kosten von jeweils 20 Euro können bei vorhande-
nem Pflegegrad von der Pflegekasse rückerstattet werden, soweit 
die Leistungen nicht anderweitige verbraucht wurden. Das Angebot 
des Demenzzentrums findet in Kooperation mit dem Pflegestütz-
punkt Schweich statt.
Anmeldung beim Demenzzentrum Trier e.V., Engelstraße 31 (im 
Ärztehaus), 54292 Trier, Tel.: 0651 460 47 47 (Di.- Do. 9:00 - 16:30 
Uhr und Fr.: 9:00 - 12:30 Uhr)

DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Betreuungsverein des DRK

Wir beraten Betroffene und Angehörige zu den Themen gesetzliche 
Betreuung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung. Granastraße 115, Konz, Beratungsgespräche können telefo-
nisch oder per E-Mail vereinbart werden. Telefon: 06501/60787-26, 
E-Mail: btv@kv-trier-saarburg.drk.de.

Soziale Betreuung und 
​​​​​​​Ehrenamtskoordination Flucht & Asyl

Im Auftrag des Landkreises Trier-Saarburg organisiert der DRK-
Kreisverband Trier-Saarburg e.V. die soziale Betreuung und die 
Ehrenamtskoordination. Geflüchtete Menschen, die Orientierung, 
Hilfestellung oder Beratung benötigen und Menschen, die sich für 
Geflüchtete oder Vertriebene einsetzen und diese unterstützen 
möchten, können sich an das Rote Kreuz wie folgt wenden:
Markus Bartelmes
Mobil: +49 160 97708893
Stacy Rüdinger
Mobil: +49 151 25143741
Zeinab Osseili
Mobil: +49 170 6549027
Email: fluchtundasyl@kv-trier-saarburg.drk.de

Sozialer Dienst „Flucht und Asyl“
Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Brückenstraße 46, 54338 Schweich

Pflegestützpunkt Schweich
Der Pflegestützpunkt Schweich, Zum Schwimmbad 5, 

54338 Schweich, Tel.: 06502 9978601 informiert
2-teiliger Online-Vortrag: Leistungen der Pflegeversicherung
Zu diesem Thema bieten die Pflegestützpunkte Hermeskeil und 
Saarburg in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Schweich am 
09.04.26 und am 23.04.26 jeweils um 18.00 Uhr einen zweiteiligen 
Online-Vortrag an.
Für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen gibt es eine Viel-
zahl an Möglichkeiten, für die unterschiedliche Leistungen der Pfle-
geversicherung genutzt werden können. Für die Betroffenen und 
ihre Familien ist es angesichts der verschiedenen Angebote und 
eines komplizierten Leistungsrechts oft schwer, eine passgenaue 
Versorgung zu organisieren.
In diesem zweiteiligen online-Vortrag werden die verschiedenen 
Möglichkeiten der Versorgung pflegebedürftiger Menschen vorge-
stellt und erläutert, wie diese mit den Leistungen der Pflegeversi-
cherung finanziert werden können. Natürlich gehen wir auch auf 
relevante Gesetzesänderungen der letzten Monate ein.
Im ersten Teil am 09.04.26 geht es um die Organisation einer ersten 
stabilen Versorgung. Im zweiten Teil am 23.04.26 wird die Frage im 
Vordergrund stehen, was man tun kann, wenn die Pflegeperson 
ausfällt oder Entlastung braucht.
Dieser Online-Vortrag findet mit Cisco WebEx statt. Zur Teilnahme 
benötigen Sie ein Notebook, einen Computer oder ein Tablet sowie 
eine stabile Internetverbindung.
Anmelden können Sie sich per Email bei baerbel.blesius@pfleges-
tuetzpunkte-rlp.de. Wenn Sie Fragen zu dem Online-Vortrag ha-
ben, erreichen Sie uns auch unter Tel.: 06503/95 22 751.

Lebensmittelschränke Schweich
Die Lebensmittelschränke für bedürftige Menschen aus Sch-
weich und der Verbandsgemeinde Schweich befinden sich in der 
Wilsgasse (Parkplatz Hintereingang Weinatrium Wallerath). 
Die Befüllzeiten sind: Montag bis Freitag um 18.00 Uhr und 
Samstag um 15.00 Uhr. Die Befüllung erfolgt ausschließlich 
durch das Team der Lebensmittelschränke. Bedürftige Men-
schen können sich hier in haushaltsüblichen Mengen unbürokra-
tisch Lebensmittel mitnehmen. Die Lebensmittelschränke wer-
den von verschiedenen Ehrenamtlern mit der Unterstützung von 
Nachbar in Not Schweich e.V. und verschiedenen Unternehmen 
betrieben. Wenn Sie haltbare, nicht kühlpflichtige Lebensmittel 
spenden möchten, dann vereinbaren Sie bitte einen Termin mit 
Elke Bulger 0176/ 40 786 190.
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Schulen

Sozialpädagogische Beratung an  
Grundschulen in der VG Schweich

Zuständig für die Grundschulen:  
Schweich, Fell, Kenn, Longuich

Ansprechpartner: Sagar Schieben
Frida-Kahlo-Grundschule Schweich
Frida-Kahlo-Straße 1; 54338 Schweich
Mobil: 0171/5481989
spb.schweich@kv-trier-saarburg.drk.de

Zuständig für die Grundschulen: Föhren, Klüsserath, 
Mehring, Leiwen, Trittenheim

Ansprechpartnerin: Kristina Moddelmog
Grundschule am Föhrenbach
Im Brühl 3, 54343 Föhren
Mobil: 0151/14463649
spb.foehren@kv-trier-saarburg.drk.de

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Amtsgericht Trier
Öffentliche Bekanntmachung

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz hat beantragt, die 
Bundesrepublik Deutschland - Bundesstraßenverwaltung als Ei-
gentümer der bisher nicht gebuchten auf der Gemarkung Klüsser-
ath liegenden Grundstücke
•	 Flur 27 Nr. 8416/11: Fahrweg, groß 18 qm
•	 Flur 27 Nr. 8416/12: Verkehrsfläche der B 53, groß 119 qm
in das Grundbuch einzutragen.
Zur Glaubhaftmachung ihres Antrags hat sich der Antragsteller auf 
den Flurstücks- und Eigentümernachweis des Katasteramt Westei-
fel-Mosel berufen. Danach sind sie Grundstücke durch die Vermes-
sung am 01.01.2000 (VN-Nummer: 2000/00045-11) entstanden 
und seitdem nie gebucht worden. Bei den Grundstücken handelt es 
sich um Verkehrsflächen im Zuge der Bundesstraße (B 53).
Es ist beabsichtigt, ein Grundbuchblatt für die vorgenannten Grund-
stücke anzulegen und die Bundesrepublik Deutschland - Bundes-
straßenverwaltung als Eigentümerin einzutragen. Personen, die 
Einwendungen gegen die beabsichtigte Eintragung haben, mögen 
diese binnen eines Monats ab Bekanntmachung schriftlich oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts geltend machen.

Trier, den 12.03.2026
Sommer, Rechtspfleger

Forstamt Trier
Veranstaltungshinweise:

Das Waldhaus - Märchen im Meulenwald
Kinder ab 5 Jahren in Begleitung von Oma oder Opa, Donnerstag, 
09. April 2026, Forstamt Trier, 15.00 - ca. 18.00 Uhr, Anmeldung 
erforderlich unter www.ticket-regional.de, 0651-9790777 oder Vor-
verkaufsstelle. Infos unter www.trier.wald.rlp.de und www.maer-
chenwerkstatt-pelzer.de
Schätze am Wegesrand - Ein Spaziergang zu den Kräutern un-
serer Heimat
Kräuter und ihre Bedeutung kennenlernen - Erwachsene, Familien mit 
Kindern ab 6 Jahren, Samstag, 11. April 2026, Forstamt Trier, 10.00 - 
13.00 Uhr, Anmeldung erforderlich unter www.ticket-regional.de, 0651-
9790777 oder Vorverkaufsstelle. Infos unter www.trier.wald.rlp.de.

Diese Woche in den Kreisnachrichten

• Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl im Kreis
• Tag des Gesundheitsamtes

Die Kreisnachrichten finden sich im Anschluss an 
den redaktionellen Teil des Amtsblattes.
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Ensch
n Matthias Otto  n Sprechzeiten
n 06507 3334      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@ensch.de
n www.ensch.de

Ortsgemeinde 
EnschENSCH

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Gemeinsam für Ensch!

Liebe Enscher Mitbürger:innen,

unser neues

eröffnet am

Sonntag, den 29. März 2026, 
ab 11 Uhr seine Pforten

 
auf dem Parkplatz des effectiv-

Studios in der Moselstraße 10-12 

Unser Service-Angebot des täglichen 

Bedarfs aus regionaler Erzeugung 

an 7 Tagen die Woche und 

24 Stunden täglich.

Donnerstag-Vormittags steht Ihnen 

in unserem Lädchen Servicepersonal 

zur Verfügung. Sie können dann 

Kundenkarten erstellen lassen 

und in Bar bezahlen. 

An allen anderen Tagen 

ist nur Kartenzahlung möglich.

Unser Lädchen ist barrierefrei, 

also auch für Rollstuhlfahrer 

und ältere Menschen mit 

Einschränkungen geeignet. 

diesen 

Sonntag!

Matthias Otto 
Bürgermeister in Ensch

buergermeister@ensch.de · www.ensch.de

Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Ortsgemeinden

Bekond
n Jessica Schneider n Sprechstunde
n Gemeindebüro 06502 931130      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@bekond.de    

Detzem
n Monika Seelbach n Sprechzeiten
n 06507 802725      Di. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@detzem.de
n www.detzem.de

An alle Redakteure:
Urheberrecht bei Bildern
Bilder machen unsere Inhalte lebendig – aber sie sind 
fast immer urheberrechtlich geschützt.
Bitte achten sie bei eingereichten Bildern:
•	 Nur lizenzierte oder selbst erstellte Bilder verwenden.
•	 Lizenzbedingungen und Quellenangaben immer prü-

fen und angeben
•	 Keine Bilder aus dem Netz übernehmen, wenn 

keine  
eindeutige Freigabe vorliegt.

Verstöße gegen das Urheberrecht können teuer werden 
und Abmahnungen und Schadensersatzforderungen 
nach sich ziehen.
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Ortsgemeinde 
EnschENSCH

Matthias Otto · Bürgermeister in Ensch
buergermeister@ensch.de · www.ensch.de

Gemeinsam für Ensch!

Liebe Enscher Mitbürger:innen,
folgende Info-Veranstaltung gibt‘s für Sie

am Montag, den 30.03. um 18 Uhr
im Bürgerhaus
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2. Der Antragsteller haftet für die während der Mietzeit an der Grill-
hütte und deren Anlagen entstehenden Schäden, die von ihm, 
seinen Mitgliedern, Besuchern oder von ihm geduldeten Mitbe-
nutzern verursacht werden.

3. Der Antragsteller stellt die Gemeinde von allen Schadensersatz-
ansprüchen frei, die sich für ihn, seine Mitglieder oder Begleiter 
aus der Nutzung der Grillhütte ergeben.

4. Der Antragsteller verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Grillhütte und deren Anlagen während der Benutzungszeit 
schonend und zweckentsprechend benutzt werden.

5. Der Antragsteller verpflichtet sich, insbesondere dafür zu sorgen, dass
a) zum Grillen und Feuermachen nur die dafür vorgesehene Feu-
erstelle benutzt wird und zum Grillen nur Holzkohle und trocke-
nes, nicht belastetes Holz, auf keinen Fall flüssige Brennstoffe, 
verwendet werden. Mitgebrachte Gasgrills dürfen ebenfalls be-
nutzt werden;
b) Abfälle und Unrat ordnungsgemäß gesammelt und mitgenom-
men werden;
c) beim Verlassen der Grillhütte in der Feuerstelle keine Glut und 
Asche mehr vorhanden ist;
d) der Feuerlöscher nur in Notfällen gebraucht wird;
e) die Grillhütte und deren Anlagen am nächsten Vormittag bis 
12.00 Uhr gereinigt und in sauberem Zustand wieder übergeben 
werden. Dies wird von einem Bediensteten der Gemeinde über-
wacht.
f) beim Verlassen der Grillhütte die Tür verschlossen, die Klapplä-
den geschlossen und die Fenster gekippt werden.

§ 6 – Benutzungsgebühren

1. Für die Benutzung der Grillhütte und deren Anlagen werden 
folgende Gebühren erhoben:
• Bürger aus Ensch für den ersten Tag der Nutzung 150,00 Euro
• für jeden weiteren Tag der Nutzung 50,00 Euro
• Auswärtige Personen für den ersten Tag der Nutzung 

200,00 Euro
• für jeden weiteren Tag der Nutzung 50,00 Euro
Ortsvereine: Winzerkapelle, Jugendorchester Ensch-Mehring, 
Martinusgruppe, FFW, Heimatverein, Grundschule Klüsser-
ath, KiTa Köwerich/Ensch dürfen die Grillhütte an 1 Samstag 
im Jahr kostenfrei nutzen. An den übrigen Wochentagen wird 
die Grillhütte den genannten Gruppen generell kostenfrei zur 
Verfügung gestellt.

2. Zusätzlich zu den Gebühren ist von allen Nutzern bei Schlüs-
selübergabe eine Kaution in Höhe von 150,00 € bei der Ge-
meindeverwaltung zu hinterlegen. Die Rückzahlung erfolgt 
erst, wenn die Anlage gereinigt ist, die Schlüssel übergeben 
wurden und keine Beschädigungen entstanden sind.

3. Die Benutzungsgebühren werden von der Verbandsgemein-
deverwaltung Schweich nach Rückgabe der unterschriebenen 
Nutzungsvereinbarung in Rechnung gestellt. Der Gesamtbe-
trag ist binnen zwei Wochen ab Rechnungsdatum zu Guns-
ten der Ortsgemeinde Ensch an die Verbandsgemeindekasse 
Schweich zu zahlen.

4. Der Mieter kann bis 1 Monat vor der Veranstaltung von der 
Nutzungsvereinbarung zurücktreten und erhält die Benut-
zungsgebühr zurück. Bei einer späteren Stornierung erfolgt 
keine Rückzahlung der Benutzungsgebühr.

§ 7 - Brandschutz / Löschgeräte

1. In der Grillhütte ist ein Feuerlöscher fest installiert, der im 
Brandfall sofort einzusetzen ist.

2. Grundsätzlich ist der Veranstalter für den Brandschutz voll 
verantwortlich.

3. Eine kurzfristige Absage der Veranstaltung wegen erhöhter 
Brandgefahr bei extremer Trockenheit bleibt vorbehalten.

4. Auf das Verbot des Rauchens und Wegwerfens von Abfall im 
Wald wird eindringlich hingewiesen.

§ 8 – Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Der Nach-

trag zum § 6 tritt zum 01.01.2027 in Kraft.

Ensch, den 25.11.2022 und 04.03.2026

gez. Matthias Otto, Ortsbürgermeister (DS)

Bekanntmachung
Benutzungsordnung für die Grillhütte der Ortsgemeinde Ensch
Die Gemeinde Ensch unterhält die Grillhütte als öffentliche Einrich-
tung. Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Ensch hat am 14.11.2022 
und 03.03.2026 folgende Benutzungsordnung beschlossen:

§ 1 – Zweckbestimmung
Die Grillhütte dient der Bevölkerung von Ensch und deren Verei-
nen sowie sonstigen Privatpersonen zur Durchführung von privaten 
Festen. Die Grillhütte wird nicht zur Durchführung von offenen Fes-
ten oder großen Feiern von mehr als 80 Personen zur Verfügung 
gestellt. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.

§ 2 - Geltungsbereich und Zuwiderhandlung
1. Diese Benutzungsordnung gilt für den gesamten Bereich der 

Grillhütte einschließlich der Toiletten und Anlagen.
2. Sie ist für alle Personen verbindlich, die sich im Bereich der 

Grillhütte aufhalten. Mit der Erteilung der Nutzungserlaubnis 
erkennen die Veranstalter, Benutzer, Mitwirkende und Besu-
cher die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung an.

3. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzungsordnung ist 
die Gemeinde Ensch berechtigt, eine Konventionalstrafe von 
bis zu 500,00 € festzusetzen.

§ 3 - Verwaltung und Aufsicht
1. Die Grillhütte wird von der Ortsgemeinde Ensch verwaltet. Die 

Aufsicht und Überwachung obliegt ebenfalls den Bediensteten 
der Gemeinde Ensch. Diese sind insoweit gegenüber den Be-
nutzern weisungsberechtigt und haben das Recht, Personen, die 
ihren Anweisungen nicht nachkommen oder gegen diese Benut-
zungsordnung verstoßen, sofort von der Grillhütte zu verweisen.

2. Außerdem kann vom Hausrecht der Gemeinde Ensch Ge-
brauch gemacht und eine Veranstaltung bei Verstößen gegen 
diese Benutzungsordnung sofort beendet werden.

§ 4 - Überlassung für Veranstaltungen
1. Die mietweise Überlassung der Grillhütte für Veranstaltungen 

bedarf eines Antrages, der bei der Gemeindeverwaltung gestellt 
werden muss. Eine Terminvormerkung für die Überlassung der 
Grillhütte ist für die Gemeinde unverbindlich. Ein Rechtsanspruch 
auf Überlassung besteht nicht. Die Nutzungsvereinbarung wird 
dem Mieter zusammen mit der Benutzungsordnung möglichst 
per E-Mail übermittelt. Die mietweise Überlassung der Grillhütte 
und deren Einrichtungen gilt erst als zustande gekommen, wenn 
die Nutzungsvereinbarung binnen 5 Tagen unterschrieben bei 
der Gemeindeverwaltung vorliegt und die Nutzungsgebühr inner-
halb der vorgegebenen Frist nachweislich gezahlt ist. Ansonsten 
wird die Reservierung aufgehoben.
In der Nutzungsvereinbarung sind Name und Anschrift des Ver-
anstalters sowie der für die Einhaltung der Nutzungsvereinba-
rung und der Hausordnung verantwortlichen Personen aufzu-
führen. Bei Nutzungen durch Schulen oder Kindergärten haben 
Klassenlehrer und Schulleitung bzw. Kindergartenleitung als Ver-
antwortliche zu unterzeichnen.

2. Liegen für die gleiche Zeit mehrere Anträge vor, so ist in der Re-
gel der Zeitpunkt des Eingangs bei der Gemeinde entscheidend.

3. Die Übergabe der Schlüssel erfolgt in Absprache mit der Gemein-
de. Die Schlüssel sind am Tag nach der Nutzung, bis spätestens 
12.00 Uhr, an die Gemeinde oder eine von ihr beauftragte Person 
zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe später, ist für jeden ange-
fangenen Tag die volle Nutzungsgebühr zu zahlen

4. Eine Weiter- oder Untervermietung ist nicht erlaubt.
5. Gehen von einer Veranstaltung schädliche Umwelteinwirkungen 

oder sonstige erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigun-
gen für die Allgemeinheit i. S. d. § 4 GastG aus oder werden 
Verstöße gegen diese Benutzungsordnung festgestellt, so behält 
sich die Gemeinde vor, die Grillhütte nicht mehr an den Veran-
stalter zu vermieten.

6. Mit dem Antrag auf Benutzung hat der / haben die Benutzer einen 
verantwortlichen Veranstaltungs-/ Gruppenleiter zu benennen. 
Es werden nur volljährige Personen als verantwortliche Veran-
staltungs-/Gruppenleiter anerkannt.

§ 5 - Besondere Pflichten des Veranstalters
1. Soweit zu Veranstaltungen zusätzliche Anmeldungen, Geneh-

migungen erforderlich sind, hat dies der Veranstalter auf seine 
Kosten und Verantwortung zu veranlassen. Der Veranstalter ist 
insbesondere für die Erfüllung aller die Benutzung betreffenden 
Feuer-, Sicherheits- sowie ordnungs- und verkehrspolizeilichen 
Vorschriften verantwortlich.
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Touristinformation Longuich
Die Touristinformation in Longuich öffnet am 30.03.2026
Auf die Mitteilung unter Longuich wird hingewiesen.

Stabwechsel in der „Alten Schule“: Elfriede 
Krämer nach 30 Jahren verabschiedet

In der „Alten Schule“ in Fell geht eine Ära zu Ende: Nach drei Jahr-
zehnten zuverlässiger Arbeit verabschiedet sich Elfriede Krämer 
Ende März in den Ruhestand. Ortsbürgermeister Michael Rohles 
dankte ihr persönlich für ihren langjährigen Einsatz und die hervor-
ragende Zusammenarbeit.
30 Jahre lang war auf Elfriede Krämer Verlass. Durch ihre Arbeit 
blieb die „Alte Schule“ stets ein gepflegter Ort für die gesamte Ge-
meinde. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte Michael Roh-
les ein Präsent und dankte Elfriede Krämer für die langjährige Mit-
arbeit. Die Gemeinde Fell schließt sich diesem Dank für ihr großes 
Engagement an und wünscht ihr für den neuen Lebensabschnitt 
von Herzen alles Gute, viel Gesundheit und viel Freude an der neu 
gewonnenen Freizeit.
Gleichzeitig begrüßte der Ortsbürgermeister Nina Merz als Nach-
folgerin. Frau Merz kommt ebenfalls aus Fell und übernimmt künftig 
die Verantwortung für die Reinigung des Gebäudes. Michael Roh-
les wünschte ihr einen guten Start für ihre neue Aufgabe und freut 
sich auf die kommende Zusammenarbeit.

Föhren
n Rosi Radant  n Sprechzeiten
n 06502 2769 o. 0151 20075145      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@foehren.de      
n www.foehren.de      

Bekanntmachung
Widmungsverfügung

Aufgrund des § 36 Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz 
(LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 68 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 473) und 
des Beschlusses des Ortsgemeinderates Föhren vom 30.10.2025 
wird die nachstehend aufgeführte Straßenverkehrsfläche in der 
Ortsgemeinde Föhren mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Straßen-
bezeich-
nung

Flur Flur-
stück

Straßen-
gruppe

Widmungs-
beschränkung

In der Acht 16 160/2 Gemeinde-
straße

keine

In der Acht 16 304/2 Gemeinde-
straße

keine

Fell
n Michael Rohles n Sprechzeiten
n 06502 99323      Do. 18:00 - 19:00 Uhr
n buergermeister@fell-mosel.de      
n www.fell-mosel.de  

n Fell-Fastrau: Michael Löwen n nach tel. Vereinbarung
n 06502 20563 
n michael.loewen@ris.schweich.de

WEINSPEKTAKEL
FELLER MAXIMINER

Programm und Tickets auf

Große Wein- und Sektverkostung mit über 
500 Weinen von regionalen, nationalen und 

internationalen Spitzenbetrieben!

28. + 29. März 2026
Winzerkeller und Alte Schule in Fell

www.weinspektakel.de Fell - Mosel

Ste

in und Wein

weinspektakelfacebook.com/fellermaximiner

Masterclasses

Kunsthandwerk

Live-Musik

Aftershow-Party

Grußwort
zum Feller  

Maximiner Weinspektakel
Sehr geehrte Weinmajestäten,
sehr geehrte Winzerinnen und Winzer,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
verehrte Gäste,
als Ortsbürgermeister der Gemeinde Fell heiße ich Sie alle sehr herzlich zum 
Feller Maximiner Weinspektakel 2026 willkommen. In unserem kleinen Sei-
tental der Mosel dürfen wir an diesem Wochenende wieder die große Wein-
welt bei uns begrüßen und darauf sind wir als Gemeinde sehr stolz.
Vor einigen Jahren wurde eine engagierte Initiative gestartet, die sich längst 
zu einer der bedeutendsten Weinpräsentationen in unserer Region entwickelt 
hat. Zahlreiche Betriebe aus Fell, von der Mosel, Ruwer, Saar, aus anderen 
deutschen Anbaugebieten und aus dem Ausland machen unser Dorf an die-
sen Tagen zu einem Schaufenster der Weinkultur.
Besonders beeindruckend ist die Vielfalt, die Sie hier erleben können: von der 
Masterclass mit Spitzenweinen über das Angebot der „Legenden der Mosel“ 
bis hin zu den vielen Weingütern, die mit Leidenschaft und Handwerk für ihre 
Weine stehen. Dazu kommen Kunst, Musik, der Kunsthandwerker- und Bau-
ernmarkt, Oldtimer, die Bänkelsängertour und ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm für die ganze Familie – das alles zeigt, wie lebendig Fell ist.
Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Feller Maximiner Wein eV, den beteiligten 
Vereinen, allen Winzerinnen und Winzern, den Sponsoren sowie den vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die mit großem Einsatz dafür sor-
gen, dass dieses Weinspektakel möglich wird. Sie alle tragen dazu bei, dass 
unsere Gemeinde weit über ihre Grenzen hinaus positiv wahrgenommen 
wird.
Ich wünsche Ihnen genussreiche Stunden, interessante Gespräche, viele 
schöne Begegnungen und unvergessliche Eindrücke in unserer Gemeinde 
Fell. Genießen Sie den Wein, die Atmosphäre und die Gastfreundschaft der 
Menschen hier vor Ort.
Herzlich willkommen in Fell – und zum Wohl!

Michael Rohles, Ortsbürgermeister
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der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlun-
gen auf (F23) -323.858 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
(F27) 1.576.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
(F32) 3.347.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi-
tionstätigkeit auf (F33) -1.771.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit auf (F40) -2.094.858 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf 0 €

montags-mittwochs 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 
16.00 Uhr,
donnerstags 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
sowie
freitags 8.00 Uhr – 12.00 Uhr.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich an der Römischen 
Weinstraße einzulegen. Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeinde-

verwaltung Schweich, Brückenstr. 26, 54338 Schweich oder
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an: vg-

schweich@poststelle.rlp.de (hierbei sind besondere techni-
sche Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter 
www.schweich.de, Menuepunkt „Impressum“, Ziffern 1 bis 6 
aufgeführt sind)

erhoben werden.
Schweich, 19.03.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

in Vertretung
gez. Jonas Klar, Beigeordneter

Bekonder 
Straße

16 322 Gemeindestra-
ße
Sonstige Stra-
ße
Sonstige

keine (rot)
Fuß- und Radweg 
(blau)
Grünfläche (gelb)

Bekonder 
Straße

16 321 Gemeindestra-
ße
Sonstige Stra-
ße
Sonstige

keine (rot)
Fuß- und Radweg 
(blau)
Grünfläche (gelb)

Bekonder 
Straße

16 318 Sonstige Stra-
ße

Fußweg (grün)

Die Fläche erhält dabei die Eigenschaft einer öffentlichen Ge-
meindestraße/sonstige Straße im Sinne des § 3 Ziffer 3a und und 
3b des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz (LStr).
Widmungsbeschränkungen nach § 36 Abs. 1 S. 4 LStrG ergeben 
sich vorliegend.
Die Widmungsverfügung und der Plan, aus dem die Lage der ge-
widmeten Fläche ersichtlich ist, liegen während der Dienststunden 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26 in 54338 Schweich, Verwaltungsgebäude II, zur Einsichtnahme 
aus.
Die Dienststunden sind von:

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Föhren  

für das Haushaltsjahr 2026
Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rhein-
land-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI.S. 153), in der 
derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8 + E17) 8.586.876 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
(E15 + E18) 8.537.691 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23) 49.185 €
2. im Finanzhaushalt
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gung mit Schreiben vom 14. März 2024 erteilt.
In § 2, § 3 und § 4 sind weder die Aufnahme von Krediten, kreditfi-
nanzierten Verpflichtungsermächtigungen oder Liquiditätskrediten 
vorgesehen, sodass die Haushaltssatzung insoweit nicht der auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung unterliegt.
Gegen die sonstigen Festsetzungen der Haushaltssatzung, aus-
genommen den unausgeglichenen Finanzhaushalt, werden keine 
rechtlichen Bedenken erhoben.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemein-
deordnung hiermit bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der 
Zeit vom 30. März 2026 bis einschließlich 9. April 2026 zu den 
üblichen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, 
Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 15, zur Einsicht öf-
fentlich aus. Vor einer persönlichen Einsichtnahme am Nachmittag 
bitten wir um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnum-
mer 06502/4070!
Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen.

Schweich, den 17.03.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S) gez. Jonas Klar, Beigeordneter

Wir sammeln Müll!
Am Wochenende, Freitag 27. März bis Sonntag, 29. März 2026 la-
den wir ein zum Wandern oder Radfahren und zum Helfen unserer 
Natur, indem wir Unrat und Müll einsammeln. Alle können mitma-
chen! Groß und Klein können an diesen Tagen durchs Dorf gehen, 
über die Felder, durch den Wald und Müll einsammeln, um so ei-

verzinste Kredite auf 0 €
zusammen auf 0 €
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Konditionen sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsge-
meindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; 
eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es 
insoweit nicht.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächti-
gungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen 
können, wird festgesetzt auf 800.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, 
für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus-
sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden 
müssen, beläuft sich auf 0 €

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-

heitskasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegen-
über der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 €

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sonder-

vermögen
entfällt

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeinde-
gebietes gehalten werden
- für den ersten Hund 50,00 €
- für den zweiten Hund 75,00 €
- für jeden weiteren Hund 100,00 €
- für ersten und jeden weiteren gefährlichen 
Hunde 620,00 €

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 lt. Jah-
resabschluss 2023 18.145.364,32 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 lt. Jah-
resabschluss 2024 (vorläufig) 19.811.156,66 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haus-
haltsplan 2025 19.341.345,66 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haus-
haltsplan 2026 19.390.530,66 €

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-

zahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall 15.000 € überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze und Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teil-
haushalt darzustellen.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Haushaltssatzung öffentlich 
bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu ver-
anlassen.

Föhren, den 11. März 2026
Gemeindeverwaltung Föhren

(S) gez. Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin
Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat die 
gemäß § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmi-
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§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 5.075.659 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.761.992 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 313.667 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 144.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.160.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.885.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit -2.725.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit -2.580.650 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf �  0 €
verzinste Kredite auf �  0 €
zusammen auf �  0 €
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Konditionen sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsge-
meindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; 
eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es 
insoweit nicht.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf�  1.600.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen,
beläuft sich auf� 0 €

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten 

gegenüber der Einheitskasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf�  0 €

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen 

für Sondervermögen
entfällt

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeinde-
gebietes gehalten werden
- für den ersten Hund 60,00 €
- für den zweiten Hund 80,00 €
- für jeden weiteren Hund 100,00 €
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen 

Hund 600,00 €

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023
lt. Jahresabschluss 2023 18.547.758,72 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
lt. Haushaltsplan 2024 (Entwurf) 19.379.949,44 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
lt. Haushaltsplan 2025 19.383.066,44 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
lt. Haushaltsplan 2026 19.696.733,44 €

nen Beitrag zur Umwelt zu leisten. Dazu braucht ihr lediglich einen 
Müllbeutel und eine Zange mitzunehmen. Später könnt ihr den Müll 
in dafür bereitstehende Container am Sportplatz einwerfen. Gleich-
zeitig erhoffen wir uns, einen Anreiz zu schaffen, dies auch
bei künftigen Wandertouren zu unternehmen. Sich für die Umwelt 
einzusetzen und einen Beitrag für den Erhalt und die Schönheit der 
Natur zu leisten, kann einfach sein. Wir freuen uns über zahlreiche 
Mitmacher. Vielen Dank!

Föhren, 09.03.2026
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Jugendtour Polen/Krokowa 20.07.-
24.07.2026 - Jugendbildungsreise

Besuche mit uns unsere Partnerstadt Krokowa! Triff Gleichaltrige, 
lerne polnische Traditionen kennen und erlebe spannende gemein-
same Aktivitäten. Neue Bekanntschaften, Kultur, Geschichte und 
Spaß warten auf dich - sei dabei! Die Fahrt richtet sich an Jugendli-
che von 14-18 Jahren und findet in Kooperation mit dem Jugendbü-
ro Schweich und der Ortsjugendpflege der Gemeinde Föhren statt. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 190,00 Euro. Infos zur Anmeldung 
befinden sich im Flyer.

Föhren, 23.03.2026
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Kenn
n Dr. Burkhard Apsner  n Sprechzeiten
n 06502 2391 n Dienstag, 
n buergermeister@kenn.de n 18:00 - 19:00 Uhr      
n www.kenn.de      

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kenn 

für das Haushaltsjahr 2026
Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung be-
schlossen:
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der Gruppen treffen wir uns am Freitag, dem 27.03. um 16:30 Uhr 
in der „Alten Ökonomie“. Wir freuen uns, wenn sich viele Kinder/
Jugendliche melden.

Klüsserath, 23.03.2026
Philipp, Hannah, Benedikt und Elias, Levin, Fynn

und
Hans-Werner Lex, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates  

Klüsserath am 10.02.2026
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Hans-Werner Lex und in 
Anwesenheit von Schriftführer Markus Lex fand am 10.02.2026 im 
Gemeindezentrum „Alte Ökonomie“, Kirchstraße 3 in Klüsserath 
eine Sitzung des Ortsgemeinderates Klüsserath statt.
Die Anlagen zu TOP 2 sind aus Platzgründen nicht mit abge-
druckt. Sie sind im Ratsinformationssystem unter www.sch-
weich.de abgelegt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Ortsbürgermeister Werner Lex informiert den Rat zu folgenden An-
gelegenheiten:
a) Besichtigung der Sporthallen in Trägerschaft der Verbands-
gemeinde
Am Montag, 09.02.2026 besichtigten der Verbandsgemeinderat, 
dessen Haupt- und Finanzausschuss und Bauausschuss die Sport-
hallen in Fell, Föhren, Klüsserath, Leiwen, Mehring und Trittenheim. 
Als zuletzt errichtete ist die Sporthalle Klüsserath noch in einem re-
lativ guten Zustand. Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der 
Hallendecke und den Sanitäranlagen.
b) Schiffsanlegesteg
Das Schifffahrtsunternehmen Kolb hat mitgeteilt, dass auf Anfrage 
von Gruppen in Klüsserath angelegt wird. Bei der Kontrolle des An-
legestegs durch die zuständige Behörde wurden einzelne Mängel 
festgestellt, die zu beseitigen sind. Zu reparieren ist das Radlager. 
Der Vorsitzende berichtet weiter zu den Betriebskosten für das 
Schifffahrtsunternehmen und die Bedeutung der Personenschiff-
fahrt für den Tourismus.
c) Friedwald
Die Unterlagen zum Umweltbeitrag wurden eingereicht. Am 
12.03.2026 findet um 12:30 Uhr ein Termin vor Ort mit den beteilig-
ten Behörden statt. Hierzu sind auch die Ratsmitglieder eingeladen.
d) Kindertagesstätte
In der heutigen Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkrei-
ses wird der Ersatzneubau der Kindertagesstätte beraten.
e) Weinkönigin und Weinprinzessinnen
Es haben sich drei Personen gemeldet, die für diese Ämter wahr-
nehmen wollen.
f) Kommunale Wärmeplanung
Am 05.02.2026 fand das Auftakttreffen der Projektgruppe Nähwär-
me statt, die die weiteren Schritte erarbeitet.
g) Bauturbo zur Beschleunigung des Wohnbaus
In der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 15.01.2026 wurde 
über den sogenannten Bauturbo informiert. Daraus ergeben sich 
evtl. mehr Spielräume bei Wohnungsbauvorhaben, es gilt aber 
auch Präzedenzfälle zu vermeiden. In der Sitzung wurde informiert, 
dass Bauanträge künftig direkt bei der Kreisverwaltung Trier-Saar-
burg als untere Bauaufsichtsbehörde einzureichen sind.
h) Dreck-weg-Tag
Der Dreck-weg-Tag 2026 soll am Samstag, 21.03.2026 ab 9:00 Uhr 
durchgeführt werden.
2. Vorstellung „Startup Kommune“ - Beschluss Teilnahme
Ortsbürgermeister Lex begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt 
Herrn Bernd Gard, der das sogenannte „Saarburger Modell“ entwi-
ckelte und eine Broschüre mit dem Titel „Startup Dorf – Der Schlüs-
sel zu einer guten Zukunft - Leitfaden für ehrenamtliche Kommunal-
politiker und engagierte Bürgerinnen und Bürger“ herausgegeben 
hat. Herr Gard führt aus, er sei von 2009 bis 2019 Ortsbürgermeis-
ter der Ortsgemeinde Mannebach gewesen. Insbesondere wegen 
der demografischen Entwicklung mit den Folgen für die Gemein-
den besteht Handlungsbedarf. Ziel sind nachhaltige Ergebnisse zur 
Entwicklung der Ortsgemeinde, die langfristig zu denken sind. Es 
kommen weniger Kinder zur Welt, die Menschen werden älter. Die 
demografische Entwicklung wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. 
Dabei ist der Schulterschluss mit den Nachbargemeinden zu su-
chen, da alle vor den gleichen Herausforderungen stehen. Damit 
können Kräfte gebündelt und auf der unteren kommunalen Ebene 
mit motivierten Kräften neue Strukturen geschaffen werden. Mitei-

§ 8
Über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall 15.000 € der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze und Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teil-
haushalt darzustellen.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Haushaltssatzung öffentlich 
bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu ver-
anlassen.

Kenn, den 12. März 2026
Gemeindeverwaltung Kenn

(S) gez. Dr. Burkhard Apsner, Ortsbürgermeister
Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg vorgelegt.
In § 2, § 3 und § 4 sind weder die Aufnahme von Krediten, kreditfi-
nanzierten Verpflichtungsermächtigungen oder Liquiditätskrediten 
vorgesehen, sodass die Haushaltssatzung insoweit nicht der auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung unterliegt.
Gegen die sonstigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden 
mit dem Schreiben vom 04.02.2025 keine rechtlichen Bedenken 
erhoben.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemein-
deordnung hiermit bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der 
Zeit vom 30. März 2026 bis einschließlich 09. April 2026 zu den 
üblichen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich, im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, 
Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 15 zur Einsicht öffent-
lich aus. Vor einer persönlichen Einsichtnahme am Nachmittag bit-
ten wir um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 
06502/4070!
Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen.

Schweich, den 17. März 2026
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S) gez. Jonas Klar, Beigeordneter

Klüsserath
n Hans-Werner Lex  n Sprechzeiten
n 0176-41206344      Sa. 09:00 - 10:00 Uhr
n buergermeister@kluesserath.de      
n www.kluesserath.de

Klappern in Klüsserath
Die Kirchenglocken schweigen von Gründonnerstag Abend bis Kar-
samstag. „Sie fliegen nach Rom, um neu gesegnet zu werden“, so 
erzählen es die Ahnen. Traditionsgemäß übernehmen wir Kinder/
Jugendliche den Dienst der Glocke und ordnen den Tag. Geklap-
pert wird:
Karfreitag, 03.04.: morgens um 7:00 Uhr, mittags um 11:30 Uhr, 
abends um 18:00 Uhr
Karsamstag, 04.04.: morgens um 7:00 Uhr, mittags um 11:30 Uhr
Wer mitmachen möchte, meldet sich vorab bei uns. Zur Einteilung 



Schweich	 - 25 -	 Ausgabe 13/2026

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Teilnahme der Ortsge-
meinde an der Dorfmoderation „Startup Kommune“ mit inter-
kommunaler Ausrichtung.
Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Schritte zur 
Umsetzung einzuleiten, die Zusammenarbeit mit benachbarten 
Kommunen vorzubereiten und den Ortsgemeinderat regelmä-
ßig über den Prozess zu informieren.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
3. Onlinepräsentation „Kita Concepts“ durch eine Fachfirma
Ortsbürgermeister Lex begrüßt Herrn Saraswati von LivingCircles, 
der online zu Sitzung zugeschaltet ist.
Herr Saraswati stellt das Unternehmen LivingCircles GmbH mit 
Sitz in Schwäbisch Gemünd vor. Das Team stellt sich die Frage, 
was gute Bildung ist. Dazu hat man z. B. 250 Schulen besucht und 
diese Frage gestellt. Aus den Antworten hat das Unternehmen den 
Schluss gezogen, Bildungsbauvorhaben ganzheitlich zu betrachten 
und die pädagogische Perspektive einzubeziehen. Man stellt alles 
in Frage. Daher arbeitet man interdisziplinär und bringt Pädagogik, 
Architektur und strategische Planung zusammen. Die Teammitglie-
der kommen aus den Bereichen Architektur, Pädagogik, Produktde-
sign und Projektentwicklung. Jede Maßnahme beginnt mit der 
Phase 0. Dabei ist eine pädagogische Haltung einzubringen, die 
zu einer individuellen Architektur bis hin zu pädagogischen Möbeln 
führt. Als Beispiel zeigt er die Kita am Wald, die in Modulbauweise 
in Buxdehude errichtet wurde. Dort wird z. B. an einem pädagogi-
schen Waschbecken der Wasserkreislauf dargestellt, der mit einer 
Pflanzklärung auf dem Kitagelände endet. Die Räume sind modu-
lar, durch die Lichtkuppel können die Wolken beobachtet werden 
und man hört den Regen.
Die Zusammenarbeit vor Ort kann mit einer Machbarkeitsstudie zu 
verschiedenen Varianten beginnen. Das Unternehmen übernimmt 
auch die Ausschreibung und Umsetzung sowie die Bauherrenver-
tretung.
In der anschließenden Aussprache werden Fragen zum Leistungs-
umfang nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI), dem Einhalten des Kostenrahmens und des Vergaberechts 
mit Herrn Saraswati erörtert.
Auf Anfrage erklärt er, eine Erstanalyse mit einem Besuch vor Ort 
kann für 1.650,00 € in einem Zeitrahmen von ca. 4 Wochen erstellt 
werden.
Die anwesende Leitung der Kita Rosenkranzkönigin begrüßt auf 
Anfrage den systematischen Ansatz und eine Einbindung der Kita 
in die Planung.
Weiter wird die Trägerschaft angesprochen. Das Unternehmen bie-
tet neben der Trägerberatung auch die eigene Trägerschaft durch 
das gemeinnützige Tochterunternehmen CircleKids an.
Abschließend wird festgestellt, dass durch die Verwaltung das wei-
tere Verfahren der Maßnahmen darzustellen ist. Dabei ist auf Fra-
gen eines Wettbewerbs, die Teileinbeziehung des Baubestandes, 
Einbindung der Kita-Leitung und eines Nahwärmekonzeptes mit 
Grundschule und Sporthalle einzugehen.
Ortsbürgermeister Lex dankt Herrn Saraswati für die Informationen.
4. Neufassung der Verbandsordnung des Forstzweckverban-
des Schweich
Die Verbandsversammlung des Forstzweckverbands Schweich 
hat in der Sitzung am 08.01.2026 die komplette Neufassung der 
Verbandsordnung beschlossen. Der Entwurf der neugefassten Ver-
bandsordnung liegt den Ratsmitgliedern vor.
Die wesentlichen Änderungen sind die Umbenennung des Forst-
zweckverbandes sowie die rechtliche Möglichkeit, künftig einen 
Rechnungsprüfungsausschuss zu wählen. Die Neufassung der 
Verbandsordnung war auch notwendig, um die Verbandsordnung 
an die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen.
Gemäß § 6 Abs. 2 und 3 des Landesgesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit bedürfen Änderungen der Verbandsordnung au-
ßerdem der Zustimmung von zwei Dritteln der Verbandsmitglieder.
Die Verbandsgemeindeverwaltung schlägt den Ortsgemeinden vor, 
der Beschlussfassung zur Neufassung der Verbandsordnung zu-
zustimmen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Klüsserath beschließt, dem Beschluss 
des Forstzweckverbandes Schweich bzgl. der Neufassung der 
Verbandsordnung zuzustimmen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5. Ingenieurleistungen für den kommunalen Tiefbau; Beitritt 
zum Rahmenvertrag
Die Verbandsgemeinde Schweich hat zusammen mit den Ver-

nander, Ernährung und Bewegung sind dafür wesentliche Säulen.
Mit einer Präsentation trägt er zum Dorferneuerungskonzept vor:
Mit dem fortgeschriebenen Dorferneuerungskonzept wurde der ers-
te Entwicklungsschritt vollzogen. Der Fokus lag bewusst auf bauli-
chen und räumlichen Veränderungen (Ortsbild, Gebäude, Freiräu-
me). Bauliche Maßnahmen schaffen den Rahmen – Lebensqualität 
entsteht durch Nutzung, soziale Strukturen und gemeinschaftliches 
Handeln. Im Einzelnen geht er auf folgende Punkte ein:
•	 Anlass und Zielsetzung der Fortschreibung
•	 Rahmenbedingungen
•	 Methodik und Beteiligung
•	 Demografische Analyse
•	 Siedlungsstruktur
•	 Ortsbild und Baukultur
•	 Freiräume
•	 Landschaft und Klima
•	 Verkehr und Mobilität
•	 Wirtschaft und Tourismus
•	 Leitziele
•	 Maßnahmen und Zeithorizont
•	 Umsetzung und Steuerung
•	 Schlussfolgerung dazu:

•	 Alterung (Ü70 bis 2020 ca. 27,5 %) und Jugendrückgang 
als zentrale Herausforderung

•	 Dorferneuerung als strategisches Instrument
•	 politische Priorität und kontinuierliche Engagement ent-

scheidend
Mit einer weiteren Präsentation erläutert er die Kinder- und Jugend-
entwicklung:
•	 Rückgang des Kinder- und Jugendanteils (0-17 Jahre) mit Ein-

ordnung der Entwicklung
•	 Auswirkungen auf die Kommune
Als zentrale Handlungsfelder für Kinder und Jugendliche nennt er 
Bewegung, Ernährung, Wertevermittlung und Medienkompetenz.
Abschließend geht er auf die demografische Entwicklung mit fol-
gender Agenda ein:
•	 Ausgangslage und Ziele
•	 Entwicklung Bevölkerungsgruppe 60+ als strategische Ziel-

gruppe mit Planungsfeldern und Empfehlungen (Vorsorge statt 
Krisenmodus)

•	 Entwicklung Bevölkerungsgruppe 65+ als zentrale Versor-
gungsgruppe

•	 Entwicklung Altersstruktur 70+ als stärkste Gruppe, ab 90 höhe-
re Pflegeintensität, mehr Unterstützungsbedarf

•	 kommunalpolitischen Implikationen mit Pflege, Gesundheit und 
Mobilität

•	 Handlungsansätze mit interkommunaler Kooperation, barriere-
freier Ortsentwicklung, Stärkung des Ehrenamtes und Monito-
ring

Die Präsentationen sind der Niederschrift als Anlagen beigefügt.
Die Dorfmoderation „Startup Kommune“ soll als zweiter Schritt
•	 die Lebensqualität von Jung und Alt sichern und weiterentwi-

ckeln,
•	 auf den demografischen Wandel reagieren,
•	 die kommunale Daseinsvorsorge stärken,
•	 bürgerschaftliches Engagement strukturieren und entlasten so-

wie
•	 neue Projekte und Kooperationen anstoßen.
Dabei sei der Ort als Organismus zu betrachten mit Kirche, Kita, 
Schule, Vereinen, Gewerbe und sonstigen Organisationen. Zukunft 
Dorf strebe ein digitales Gesundheitsdorf, die soziale, ökologische 
und ökonomische Erneuerung mit professionellen Strukturen an. 
Themen sind Kommunikation digital/analog, Mobilität, Senioren-
Aktivierung, Ernährung und Bewegung, Natur/Umwelt/Selbstver-
sorgung sowie Kinder und Jugendliche.
Dazu kann ein Dorfbegleiter eingesetzt, eine Bürgerbefragung 
durchgeführt und Bausteine in einer strategischen Projektgruppe 
entwickelt werden. Die Gemeindeordnung gibt die Möglichkeit, Ge-
schäftsbereiche für Beigeordnete, Ausschüsse, einen Jugendbeirat 
und einen Seniorenbeirat zu bilden.
So könnte gemeinsam mit Trittenheim und Neumagen-Dhron die 
Maßnahme angegangen werden, die ein starkes Interesse an ein 
Kooperation haben. Ortsbürgermeister Kohlmann, Trittenheim, 
stellt dazu die Initiierung der Dorfmoderation „Startup Kommune“ 
und den derzeitigen Stand in Trittenheim dar und nennt mögliche 
gemeinsame Handlungsfelder.
Herr Gard bemerkt, dass für die Dorfmoderation keine Kosten ent-
stehen. Die IKK Südwest leistet als Partner dafür eine Anschubfi-
nanzierung.
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Köwerich
n Manfred Strauch  n Sprechzeiten
n 06507 7039034      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@koewerich.de n skype: og.koewerich
n www.koewerich.de

Bekanntmachung
Die Ortsgemeinde Köwerich verpachtet ab dem 

15.04.2026 bis zum 31.12.2032 einen Weingarten zur 
Bewirtschaftung im Bereich „Auf der Heid“ in der 

Gemarkung Köwerich
Die Ortsgemeinde Köwerich bietet folgende Rebfläche zur 
Neuverpachtung ab dem 15.04.2026 bis zum 31.12.2032 im 
Rahmen eines Höchstgebotsverfahrens an.
Flur Flur-

stück
Größe 
(m²)

Lagebezeich-
nung

Grundstücksart

6 504 4.958 Auf der Heid Landwirtschaft, 
Rebfläche

Die schriftliche Bewerbung kann zusammen mit dem Bewer-
berbogen bis spätestens Donnerstag, 02.04.2026, 17.00 
Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Fachbereich 3/Liegenschaften
Brückenstraße 26, 54338 Schweich
abgegeben werden.
Weitere Informationen, unter anderem zu den Pachtbedin-
gungen etc. finden Sie ab dem 27.03.2026 (8.00 Uhr) auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Schweich www.schweich.
de (Menü, Unterpunkt Bauen & Wohnen; Mieten, Pachten, Nut-
zungen).

Köwerich,den 23.03.2026
Manfred Strauch, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates  

Köwerich am 10.03.2026
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Manfred Strauch und 
in Anwesenheit von Schriftführer Sebastian Meter findet am 
10.03.2026 im Jugendheim, Schulstraße 1 in Köwerich eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates Köwerich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Zinserträge im Haushaltsjahr 2025
Ortsbürgermeister Manfred Strauch teilt mit, dass das Haushalts-
jahr 2025 einen positiven Kassenbestand aufweist. Zudem wurden 
Zinserträge in Höhe von 26.133,66 € erzielt.
Erschließung der Stichstraße beim Wohnmobilstellplatz „Offm 
Herach“
Herr Strauch informiert, dass er beim zuständigen Sachbearbeiter 
der Verbandsgemeindeverwaltung, Herrn Josef Weins, nachge-
fragt hat, wie sich die Situation hinsichtlich der Erschließungsbei-
träge darstellen würde, falls die Ortsgemeinde die Stichstraße, die 
sich derzeit nicht im Eigentum der Ortsgemeinde befindet, erwer-

bandsgemeindewerken Schweich Mitte August 2025 ein zweistufi-
ges europaweites Ausschreibungsverfahren mit dem Namen „Ver-
handlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb“ durchgeführt. Ziel 
war es, über die Jahre 2026 – 2029 einen Pool von sieben Ingeni-
eurbüros zu finden, innerhalb dessen Aufträge von Planungsleis-
tungen im Bereich Straßenbau, Wasser und Entwässerung verge-
ben werden können, ohne ein erneutes Ausschreibungsverfahren 
für jede einzelne Maßnahme durchführen zu müssen. Jedes der 
sieben Büros soll mindestens einen Auftrag bekommen, hat aber 
keinen Rechtsanspruch darauf. Die erste Stufe des Verfahrens en-
dete am 18.09.2025 mit 11 Bewerbern. Ein Büro konnte die erfor-
derlichen Nachweise nicht fristgerecht nachreichen, so dass man 
mit der Höchstzahl von 10 Bewerbern in die 2. Stufe ging. In dieser 
hatten die Bewerber vom 10.10. – 11.11.2025 Zeit, Unterlagen über 
abgeschlossene Projekte einzureichen, die nach der entsprechen-
den Matrix bepunktet wurden. Von den zehn verbliebenen hat ein 
Büro keine Unterlagen zum Stichtag eingereicht – unter den 9 ver-
bliebenen wurde eine Bewertung der Unterlagen nach der erwähn-
ten Matrix durchgeführt. Bei dieser Bewertung sind zwei Büros 
etwas abgefallen, sodass die sieben verbliebenen als erfolgreiche 
Büros übrigblieben.
Allen unterlegenen Bietern wurde die gesetzliche Widerspruchsfrist 
von 10 Tagen eingeräumt, in der keine Beanstandungen eingegan-
gen sind. Somit standen die 7 erfolgreichen Bieter fest, welche in 
Kalenderwoche 50/51-2025 beauftragt worden sind.
Die Ortsgemeinden können nun durch Beschluss in ihren Gremien 
diesen Rahmenverträgen beitreten.
Die 7 erfolgreichen Büros sind:
•	 Ingenieurbüro Paulus & Partner, Im Gewerbepark 5, 66687 Wa-

dern
•	 Architektur- und Ingenieurbüro Jakobs-Fuchs, Zur Lay 4 + 6, 

54497 Morbach
•	 Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH, Gewerbepark Brand 

48, 52078 Aachen
•	 HSI Consult GmbH, Bahnhofsplatz 8, 54292 Trier
•	 Ing.-Büro Reihsner PartG mbB, Eichenstraße 45, 54516 Wittlich
•	 BFH-Ingenieure GmbH, Max-Planck-Straße 22, 54296 Trier
•	 Lindschulte Ing.-GmbH, Albert-Schweitzer-Straße 84, 67655 

Kaiserslautern
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, dem Rahmenvertrag Ingeni-
eurleistungen für den kommunalen Tiefbau beizutreten.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6. Verschiedenes
a) Anfragen und Anregungen von Ratsmitgliedern
•	 Ratsmitglied Michael Feller wegen Schließsystem Grundschule 

und Zugang zur Gymnastikhalle – Anpassung der Schlüssel-
programmierung, Zugangskontrolle über Schließsystem, aus-
schließlicher Nutzung der Gymnastikhalle durch Ortsvereine 
und Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde

•	 Ratsmitglied Monika Mattes zur Besichtigung der Sporthallen in 
der Verbandsgemeinde und Hausmeisteraufgaben, insbeson-
dere Schadenmeldungen

•	 Ratsmitglied Sabine Kihm zu Stromausfall in der Sporthalle 
sonntags anlässlich eines Probetages mehrerer Musikvereine 
ohne Belastung des Stromnetzes

Bitte beachten Sie  
bei Texteinreichungen
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gestaltete Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als 
Word-Dokument zusenden. Bilder sollten als jpg-
Dateien eingereicht werden mit einer Mindestgröße 
von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite von 90 
mm). Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in 
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sind. Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel-
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Grundstück mit einer Fläche von 500 m² entspreche dies einem 
Gesamtbetrag von 1.050,00 €.
Herr Strauch berichtet weiter, dass er Herrn Weins gefragt habe, 
über welchen Zeitraum diese Kosten verteilt werden könnten. Die-
ser habe erläutert, dass dies davon abhänge, wann die jeweilige 
Schlussrechnung verbucht werde. Die Verjährungsfrist betrage vier 
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Rechnung gestellt werde.
Ratsmitglied Elmar Schlöder weist darauf hin, dass bislang noch 
keine Vorausleistungen erhoben wurden. Nach derzeitiger Planung 
werde im Jahr 2026 die erste Beitragszahlung für den 1. Bauab-
schnitt fällig. Die ersten Beitragszahlungen für den 2. Bauabschnitt 
würden voraussichtlich im Jahr 2028 erfolgen. Daraus ergebe sich, 
dass die Verjährungsfrist voraussichtlich Ende des Jahres 2032 ab-
laufe.
Ratsmitglied Frank Otten gibt zu bedenken, dass es dadurch zu 
zeitlichen Überschneidungen kommen könne, in denen sowohl 
Beiträge für den 1. als auch für den 2. Bauabschnitt zu entrichten 
seien.
Herr Schlöder schlägt vor, die Beitragsbescheide vor deren Ver-
sand zunächst der Ortsgemeinde zur Einsicht vorzulegen, um mög-
liche Missverständnisse zu vermeiden.
Ratsmitglied Marco Porten fragt an, ob der Betrag der Vorausleis-
tung statt auf 1,00 € auf 0,70 € pro m² festgesetzt werden könne. 
Herr Strauch entgegnet, dass derzeit noch nicht absehbar sei, wel-
che Kosten im 2. Bauabschnitt entstehen werden. Eine zu nied-
rige Vorausleistung könne dazu führen, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt entsprechend höhere Beiträge erhoben werden müssten.
Der Erste Beigeordnete Frank Basten ergänzt, dass die festzuset-
zende Vorausleistung in Höhe von 1,00 € pro m² lediglich für das 
Jahr 2026 gelten solle und keine Festlegung für die Folgejahre dar-
stelle.
Im Rat besteht Einvernehmen darüber, dass der Zeitraum der 
Beitragszahlungen möglichst lang gestreckt werden soll, um eine 
übermäßige finanzielle Belastung der Anlieger nach Möglichkeit zu 
vermeiden.
Beschluss:
Für das Jahr 2026 wird in der Abrechnungseinheit „Ortsge-
meinde Köwerich“ unter Anwendung des § 9 ABS auf den 
noch endgültig festzusetzenden wiederkehrenden Beitrag eine 
Vorausleistung in Höhe von 1,00 € je m² gewichteter Grund-
stücksfläche erhoben. Die Vorausleistung, die über den Veran-
lagungsbescheid 2026 festgesetzt wird, ist für den Ausbau der 
Beethovenstraße (1. Bauabschnitt) bestimmt. Bei der endgülti-
gen Festsetzung des wiederkehrenden Beitrags 2026 wird die 
Vorausleistung beitragsmindernd angerechnet. Vor Versen-
dung der Bescheide soll bitte Rücksprache mit dem Ortsbür-
germeister bzgl. evtl. Härtefälle gehalten werden.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0
3. Sponsoring Defibrillator
Ortsbürgermeister Manfred Strauch teilt mit, dass der Mitarbeiter 
des Deutschen Roten Kreuzes, Herr Simon Klassen, im Gemein-
debüro vorgesprochen habe. Dieser habe angeregt, in der Orts-
mitte von Köwerich einen Defibrillator zu installieren. Herr Klassen 
habe darauf hingewiesen, dass er im Rahmen seiner Tätigkeit beim 
Deutschen Roten Kreuz bereits mehrfach auf öffentlich zugängliche 
Defibrillatoren zurückgreifen konnte und deren Einsatz im Ernstfall 
Leben retten könne.
Nach Angaben von Herrn Strauch liegt ein Angebot der Hans Peter 
Esser GmbH über 2.374,00 € brutto für das Gerät vor. Zusätzlich 
werde ein Außenwandschrank benötigt, dessen Kosten sich auf 
etwa 500,00 € brutto belaufen. Herr Strauch führt weiter aus, dass 
für die Ortsgemeinde keine Folgekosten entstehen würden.
Der Erste Beigeordnete Frank Basten ergänzt, dass die Wartung 
des Defibrillators durch das Deutsche Rote Kreuz übernommen 
werde. Als möglicher Standort werde der Bereich neben dem Feu-
erwehrgebäude vorgeschlagen.
Er weist darauf hin, dass die Bedienung des Defibrillators sehr ein-
fach gestaltet sei und grundsätzlich von jeder Person vorgenom-
men werden könne.
Ratsmitglied Harald Gindorf regt an, für interessierte Einwohner 
eine Schulung beziehungsweise Einweisung im Umgang mit dem 
Gerät anzubieten. Nach Auskunft des Deutschen Roten Kreuzes 
sei eine solche Einweisung möglich.
Im Gemeinderat besteht Einigkeit darüber, dass die Anschaffung 
des Defibrillators einschließlich des Außenwandschranks im 
Wege eines Sponsorings erfolgen soll. Durch die Bereitstellung 
eines öffentlich zugänglichen Defibrillators wird die Sicherheit in 
der Ortsgemeinde erhöht und im Ernstfall eine schnelle Hilfe-
leistung ermöglicht.

ben und erschließen lassen würde. Nach der geltenden Erschlie-
ßungsbeitragssatzung der Ortsgemeinde würden in diesem Fall 90 
% der Kosten von den Anliegern und 10 % von der Ortsgemeinde 
getragen.
Der Erste Beigeordnete Frank Basten ergänzt, dass nach Auskunft 
des Werksleiters der Verbandsgemeindewerke, Herrn Harald Gug-
genmoos, die an dieser Stichstraße gelegenen Grundstücke be-
reits anderweitig erschlossen seien. Daher werde empfohlen, dass 
die Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung einen gemein-
samen Ortstermin mit den Verbandsgemeindewerken durchführt.
Ratsmitglied Elmar Schlöder weist darauf hin, dass sich die Aussa-
ge von Herrn Weins vermutlich auf die Straße selbst bezieht. Dabei 
müsse darauf geachtet werden, dass die entstehenden Kosten für 
die Anlieger nicht zu hoch ausfallen. Ratsmitglied Frank Otten er-
kundigt sich, wie die Anlieger selbst zu diesem Sachverhalt stehen. 
Herr Basten erläutert hierzu, dass die Anlieger die Kosten für eine 
Erschließung nicht tragen möchten, die Stichstraße jedoch den-
noch in das Eigentum der Ortsgemeinde übergehen solle.
Herr Schlöder fragt weiter, ob bereits eine Kostenschätzung für die 
Erschließung vorliegt. Herr Basten erklärt, dass das beauftragte 
Planungsbüro bei einer üblichen Erschließung von Kosten in Höhe 
von rund 100.000,00 € ausgeht. Ratsmitglied Marco Porten ergänzt, 
dass dies bei der derzeitigen Anzahl der Grundstücke Kosten von 
über 20.000,00 € pro Anlieger bedeuten würde. Herr Basten führt 
weiter aus, dass es sich hierbei um eine Ersterschließung handeln 
würde und die tatsächlichen Kosten daher nochmals genauer zu 
prüfen seien. Hierzu soll erneut das Gespräch mit Herrn Guggen-
moos gesucht werden.
Reinigung der Kindertagesstätte
Herr Strauch teilt mit, dass die derzeit einzige festangestellte Reini-
gungskraft der Ortsgemeinde krankheitsbedingt länger ausfällt. Die 
Firma Kugel übernimmt daher in den Monaten März und April die 
Reinigung beider Gebäudeteile der Kindertagesstätte.
Gemeinsam mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Verbandsge-
meindeverwaltung, Herrn Lukas Biewer, wird derzeit geprüft, ob die 
Reinigungsleistungen künftig für das gesamte Jahr ausgeschrieben 
werden sollen. Mehrere Versuche, über ein Bewerbungsverfahren 
eine zusätzliche Reinigungskraft zu gewinnen, blieben bislang 
erfolglos, da keine Bewerbungen eingingen. Eine weitere Bewer-
bungsfrist läuft noch bis 22.03.2026; bislang liegt auch hier noch 
keine Bewerbung vor.
2. Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen
2.1. Informationen zum Beitragssatz 2025
Für die im Jahre 2025 entstandenen Investitionsaufwendungen 
für den Straßenausbau sind nach der Ausbaubeitragssatzung der 
Ortsgemeinde Köwerich vom 25.07.2016 wieder-kehrende Aus-
baubeiträge zu erheben.
Wie aus der beigefügten Übersicht hervorgeht, ergibt sich für das 
Jahr 2025 ein Beitragssatz in Höhe von 0,07 € je m² gewichteter 
Grundstücksfläche.
Die Verwaltung wird den Beitragssatz 2025 in dieser Höhe fest-
setzen. Die Erhebung erfolgt zusammen mit der unter dem nach-
folgenden Tagesordnungspunkt zu beschließenden Vorausleistung 
auf den Beitragssatz 2026.
zur Kenntnis genommen
2.2. Festsetzung einer Vorausleistung auf den Beitragssatz 
2026 für den Ausbau der Beethovenstraße
Die Ortsgemeinde Köwerich beabsichtigt, die Beethovenstraße in 
mehreren Bauabschnitten auszubauen. Mit den Bauarbeiten für 
den 1. Bauabschnitt wurde am 02.11.2025 begonnen.
Die Ausbaumaßnahme ist nach dem Kommunalabgabengesetz 
Rheinland-Pfalz sowie der Ausbaubeitragssatzung der Ortsge-
meinde Köwerich vom 25.07.2016 (ABS) beitragspflichtig. Zur teil-
weisen Deckung der Baukosten sind Ausbaubeiträge zu erheben.
Um die Vorfinanzierungsbelastung der Ortsgemeinde zu reduzie-
ren und die jährlichen Beitragslast der Grundstückseigentümer zu 
verteilen, schlägt die Verwaltung vor, für den Ausbau der Beetho-
venstraße eine Vorausleistung auf die wiederkehrenden Beiträge 
2026 in Höhe von 1,00 € je m² gewichteter Grundstücksfläche zu 
erheben.
Die Erhebung einer Vorausleistung ist gemäß § 9 ABS zulässig; 
hierfür ist ein entsprechender Beschluss des Gemeinderats erfor-
derlich.
Die Kalkulation des Vorausleistungssatzes ist der beigefügten 
Übersicht zu entnehmen.
Nach Vortrag des Sachverhalts ergänzt Ortsbürgermeister Manfred 
Strauch, dass ihm der zuständige Sachbearbeiter der Verbands-
gemeindeverwaltung, Herr Josef Weins, mitgeteilt habe, dass für 
die Beethovenstraße voraussichtlich ein Beitragssatz von 2,10 € 
pro m² gewichteter Grundstücksfläche anfallen werde. Bei einem 
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6. Handlungsempfehlung zur Erteilung der gemeindlichen Zu-
stimmung gemäß § 36a Baugesetzbuch (BauGB) für Vorhaben 
nach dem Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus 
und zur Wohnraumsicherung („Bauturbo“)
Rechtsanwalt Ralf Bitterwolf seitens des Gemeinde- und Städte-
bund Rheinland-Pfalz über die Mitwirkung der Kommunen bei Ge-
nehmigung von Vorhaben durch Zustimmung gemäß § 36a BauGB 
bzw. die neuen Zulassungsregeln zugunsten des Wohnungsbaus 
umfassend informiert.
Im Nachgang an diese Veranstaltung hat die Verwaltung als ergän-
zende Information die nachstehende Handlungsempfehlung für die 
Erteilung der gemeindlichen Zustimmung gemäß § 36a BauGB für 
Vorhaben nach dem Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungs-
baus und zur Wohnraumsicherung („Bauturbo“) erstellt. Grundlage 
hierfür ist neben der Präsentation aus der vorgenannten Sitzung 
die gemeinsame Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbän-
de zur Anhörung am 10. September 2025 zum Thema „Bau-Turbo“.
Handlungsempfehlung für die Stadt Schweich und die Ortsge-
meinden der Verbandsgemeinde Schweich:
1. Eine rechtssichere und effiziente Zustimmungspraxis erfordert 

eine vorherige Festlegung der städtebaulichen Vorstellungen.
2. Dies kann durch Grundsatzbeschluss mit Formulierung von 

Leitlinien und Kriterien oder städtebaulichen Konzepten er-
folgen. Durch Grundsatzbeschlüsse, Leitlinien und Kriterien 
pp. werden unerwünschte städtebaulicher Entwicklungen und 
eine ad-hoc Genehmigungspraxis verhindert sowie die Beach-
tung des Gleichheitssatzes sichergestellt.

3. Die gemeindlichen Vorstellungen von ihrer städtebaulichen 
Entwicklung und Ordnung sind jeweils unter Berücksichti-
gung der örtlichen Gegebenheiten und bereits vorhandener 
städtebaulicher Planungen (Bebauungspläne) differenziert zu 
betrachten. Dabei können eine Vielzahl städtebaulicher Vor-
stellungen festgelegt werden, wie zum Beispiel in welchen 
Teilgebieten der Bauturbo zur Anwendung kommen soll bzw. 
ausgeschlossen wird, welche Abweichungs- und Befreiungs-
möglichkein in welchem Umfang genutzt werden können und/
oder unter welchen Voraussetzungen eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung durchgeführt wird sowie Vieles mehr.

4. Mit denjenigen Kommunen, die Interesse daran haben, für 
ihre Gemeinde/Stadt offizielle Leitlinien und Kriterien zur Ertei-
lung der Zustimmung gemäß § 36a BauGB zu entwickeln und 
durch Grundsatzbeschluss zu beschließen, wird der Fachbe-
reich Bauen entsprechend zugeschnittene Entwürfe vorberei-
ten.

5. Exemplarisch werden die Trierer Leitlinien und Kriterien zur Er-
teilung der gemeindlichen Zustimmung gemäß § 36a BauGB 
zur Kenntnis gegeben.

6. Den kommunalen Gremien wird empfohlen, über diese Mög-
lichkeit der Regelung der Zustimmung im Vorfeld zu beraten 
und einen entsprechenden Beschluss über die weitere Vorge-
hensweise zu fassen.

Unabhängig der vorstehenden Empfehlung besteht gleichfalls die 
Möglichkeit, die ersten Fälle der Entscheidung über die Zustän-
digkeit abzuwarten und erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn 
mehr Erfahrungswerte mit der Zustimmungspraxis in der Gemein-
de vorliegen, sich auf städtebauliche Vorstellungen festzulegen. 
Dies betrifft insbesondere Kommunen mit einer Vielzahl von Be-
bauungsplänen, die städtebauliche Vorstellungen zu einem großen 
Teil bereits regeln.
Nach Erläuterung des Sachverhalts gibt Ortsbürgermeister Man-
fred Strauch den Tagesordnungspunkt zur Diskussion frei.
Ratsmitglied Elmar Schlöder erkundigt sich, welche konkreten Pro-
bleme durch die vorgesehenen Regelungen gelöst werden sollen. 
Ratsmitglied Harald Gindorf spricht sich dafür aus, weiterhin an den 
bestehenden Regelungen der Bebauungspläne festzuhalten.
Herr Strauch führt aus, dass er insbesondere Punkt 4 der vorlie-
genden Handlungsempfehlung als maßgebliche Aussage betrach-
te. Zudem schlägt er vor, sich mit der Bauabteilung der Verbands-
gemeindeverwaltung zusammenzusetzen und deren Einschätzung 
sowie mögliche Vorschläge anzuhören.
Der Erste Beigeordnete Frank Basten äußert Bedenken dahinge-
hend, dass durch die neuen Regelungen unter Umständen Vorha-
ben genehmigt werden könnten, die bislang nicht zulässig gewesen 
wären. Er weist darauf hin, dass besonders darauf zu achten sei, 
keine Präzedenzfälle zu schaffen.
Herr Strauch ergänzt hierzu, dass im Rahmen eines Vortrags zum 
sogenannten „Bauturbo“ von anwaltlicher Seite darauf hingewiesen 
worden sei, dass Gemeinden in ihren Stellungnahmen eher formu-
lieren sollten, welche Entwicklungen sie befürworten, anstatt darzu-

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Köwerich beschließt, den von Herrn Si-
mon Klassen empfohlenen Defibrillator einschließlich des da-
zugehörigen Außenwandschranks zum Gesamtpreis in Höhe 
von 2.874,00 € brutto für das Deutsche Rote Kreuz zu spon-
sern.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0
4. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
wendung obliegen ausschließlich dem Ortsbürgermeister sowie 
den Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entschei-
det der Ortsgemeinderat. Bis zum 26.02.2026 hat die Ortsgemein-
de für folgende Projekte Zuwendungen erhalten:
Datum Zuwendungs-

geber
Ort Betrag Zuwendungs-

zweck
12.02.-
18.12.2025

Förderverein der 
Kita Köwerich-
Ensch e.V.

54340 
Köwerich

2.155,30 € Sachspende: 
versch. Aus-
stattung für die 
Kita Köwerich-
Ensch

Die Annahme der Zuwendung ist vorbehaltlich der Zustim-
mung durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichts-
behörde zu beschließen.
Beschluss:
Der Gemeinderat Köwerich beschließt die Annahme der vorge-
nannten Zuwendung.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0
5. Ingenieurleistungen für den kommunalen Tiefbau; Beitritt 
zum Rahmenvertrag
Die Verbandsgemeinde Schweich hat zusammen mit den Ver-
bandsgemeindewerken Schweich Mitte August ein zweistufiges 
europaweites Ausschreibungsverfahren mit dem Namen „Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb“ durchgeführt.
Ziel war es, über die Jahre 2026 – 2029 einen Pool von sieben Inge-
nieurbüros zu finden, innerhalb dessen Aufträge von Planungsleis-
tungen im Bereich Straßenbau, Wasser und Entwässerung verge-
ben werden können, ohne ein erneutes Ausschreibungsverfahren 
für jede einzelne Maßnahme machen zu müssen. Jedes der sieben 
Büros soll mindestens einen Auftrag bekommen, hat aber keinen 
Rechtsanspruch darauf. Die erste Stufe des Verfahrens endete am 
18.09.2025 mit 11 Bewerbern. Ein Büro konnte die erforderlichen 
Nachweise nicht fristgerecht nachreichen, sodass man mit der 
Höchstzahl von 10 Bewerbern in die 2. Stufe ging. In dieser hatten 
die Bewerber vom 10.10. – 11.11.2025 Zeit, Unterlagen über ab-
geschlossene Projekte einzureichen, die nach der entsprechenden 
Matrix bepunktet wurden. Von den zehn verbliebenen hat ein Büro 
keine Unterlagen zum Stichtag eingereicht – unter den 9 verblie-
benen wurde eine Bewertung der Unterlagen nach der erwähnten 
Matrix durchgeführt. Bei dieser Bewertung sind zwei Büros etwas 
abgefallen, sodass die sieben verbliebenen als erfolgreiche Büros 
übrig blieben.
Allen unterlegenen Bietern wurde die gesetzliche Widerspruchsfrist 
von 10 Tagen eingeräumt, in der keine Beanstandungen eingegan-
gen sind. Somit standen die 7 erfolgreichen Bieter fest, welche in 
Kalenderwoche 50/51-2025 beauftragt worden sind.
Die Ortsgemeinden können nun durch Beschluss in ihren Gremien 
diesen Rahmenverträgen beitreten.
Die 7 erfolgreichen Büros sind:
•	 Ingenieurbüro Paulus & Partner, Im Gewerbepark 5, 66687 Wa-

dern
•	 Architektur- und Ingenieurbüro Jakobs-Fuchs, Zur Lay 4 + 6, 

54497 Morbach
•	 Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH, Gewerbepark Brand 

48, 52078 Aachen
•	 HSI Consult GmbH, Bahnhofsplatz 8, 54292 Trier
•	 Ing.-Büro Reihsner PartG mbB, Eichenstraße 45, 54516 Wittlich
•	 BFH-Ingenieure GmbH, Max-Planck-Straße 22, 54296 Trier
•	 Lindschulte Ing.-GmbH, Albert-Schweitzer-Straße 84, 67655 

Kaiserslautern
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, dem Rahmenvertrag (Ingeni-
eurleistungen für den kommunalen Tiefbau) beizutreten.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0
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Leiwen
n Joachim Hagen  n Sprechzeiten
n 06507 9393906      Do.  18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@leiwen.de      oder nach Vereinbarung
n www.leiwen.de

Bekanntmachung Sitzung Ausschuss für 
Weinbau und Weinwerbung Leiwen

Am Donnerstag, 02.04.2026 findet um 19:30 Uhr im Gemeinde-
zentrum Forum Livia, Schulstraße 9a in Leiwen eine Sitzung 
des Ausschusses für Weinbau und Weinwerbung Leiwen statt.
Tagesordnung:
Öffentlich
1. Mitteilungen
2. Zuschuss der Gemeinde zum Weinfest
3. Regularien zum Anstellen von Wein am Weinfest
4. Verschiedenes

Leiwen, 23.03.2026
Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Longen
n Stefan Egner  n Sprechzeiten
n 06502 9356666 o. 0160 7110639      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@longen.de

Osterklappern
Es wäre schön, wenn auch in diesem Jahr wieder viele Longener 
Kinder dabei helfen, die Tradition in unserem Dorf in altbekann-
ter Form fortzuführen. Die Klapperzeiten sind an Karfreitag um 
7.00, um 12.00 und um 19.00 Uhr. An Karsamstag um 7.00 und 
um 12.00 Uhr.
Der Text für morgens und abends lautet: „Dir Leit, dir Leit, de Bät-
glock leit.“
Mittags: „Mittisch, Mittisch De Bohnen säi mill. Brot leiht am Schrank 
Et Mäaser leiht daneewen, wän sich will kennt schneiden, dä muss 
Hunger leiden.“
Treffpunkt ist zur jeweiligen Zeit am Parkplatz in der Ortsmitte. Will-
kommen sind alle Kinder, egal welcher Konfession auch ohne Klap-
pern seid Ihr eingeladen mitzumachen. Es ist auch nicht schlimm, 
wenn Ihr an einzelnen Zeiten nicht mitgehen könnt. Nach dem 
Klappern am Samstag um 12.00 Uhr gehen die Kinder von Haus zu 
Haus um ihren Rubellohn einzusammeln.

Longen, 23.03.2026
Stefan Egner, Ortsbürgermeister

Longuich
n Kevin Lieser  n Sprechzeiten
n 06502 1364      Mi. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longuich.de
n www.longuich.de

Bekanntmachung
Am Samstag, 28.03.2026 findet um 14:00 Uhr - Treffpunkt: Klein-
kinderspielplatz Kirsch (Engelgasse) eine Sitzung des Aus-
schusses für Familie, Soziales und Freizeit Longuich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Begehung der Spielplätze der OG Longuich (Kirsch, Hetze-

rothsgarten, Mehrgenerationenpark, Grundschule); Planung 
weiterer Maßnahmen

2. Information Erweiterung Grundschule Longuich
3. Bücherschrank Longuich
4. Vorstellung Grundkonzept „Longuich aktiv“
5. Verschiedenes

Longuich, 23.03.2026
Kevin Lieser, Ortsbürgermeister

stellen, welche Vorhaben sie ablehnen.
Herr Schlöder schließt sich den Ausführungen von Herrn Basten 
an und betont ebenfalls, dass mögliche Präzedenzfälle vermieden 
werden sollten. Herr Strauch stimmt dieser Einschätzung grund-
sätzlich zu, hält es jedoch für sinnvoll, zunächst die Vorschläge der 
Bauabteilung anzuhören.
Ratsmitglied Marco Porten merkt an, dass der sogenannte „Bautur-
bo“ aus seiner Sicht für die Ortsgemeinde derzeit nur von geringer 
praktischer Bedeutung sei.
Abschließend fasst Herr Strauch zusammen, dass sich die Ortsge-
meinde weiterhin an den bestehenden Bebauungsplänen orientieren 
wolle. Darüber hinaus soll der zuständige Sachbearbeiter der Ver-
bandsgemeindeverwaltung, Herr Kopp, zu einer der kommenden Sit-
zungen eingeladen werden, um die möglichen Auswirkungen sowie 
entsprechende Vorschläge der Bauabteilung näher zu erläutern.
zurückgestellt
7. Verschiedenes
Neue Straßennamensschilder
Ortsbürgermeister Manfred Strauch berichtet, dass er gemeinsam 
mit dem Ersten Beigeordneten Frank Basten bereits eine Bestands-
aufnahme der vorhandenen Straßennamensschilder vorgenom-
men habe. Hierbei seien die Standorte der Schilder dokumentiert 
sowie Fotos der bestehenden Beschilderung angefertigt worden.
Herr Strauch führt aus, dass gemeinsam mit Herrn Basten eine 
Übersicht erstellt werden soll, aus der hervorgeht, welche Schilder 
in welchen Größen erneuert werden müssen. Herr Basten ergänzt, 
dass vorgesehen sei, die neuen Straßenschilder mit einem Dorflo-
go zu versehen und keine herkömmlichen Standardschilder anzu-
schaffen. Zudem seien viele der bestehenden Schilder inzwischen 
stark verblasst, sodass ein Austausch erforderlich erscheine.
Ratsmitglied Frank Otten regt an, dass die Verwaltung der Ortsge-
meinde einen Katalog mit möglichen Ausführungen von Straßen-
schildern zur Verfügung stellt. Herr Strauch sagt zu, sich hierzu mit 
der Verwaltung in Verbindung zu setzen.
Das Dorfbudget – Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken
Herr Strauch erinnert an die im Rahmen des Programms bereitge-
stellte Zuwendung in Höhe von 1.500,00 € für Ortsgemeinden unter 
1.000 Einwohnern.
Ratsmitglied Marco Porten berichtet, dass im Vorfeld der Vorschlag 
unterbreitet wurde, eine Slush-Eis-Maschine anzuschaffen. Herr 
Strauch sowie Herr Basten weisen jedoch darauf hin, dass der 
Holzofen im Jugendheim derzeit defekt sei und daher auch die An-
schaffung eines neuen Ofens in Betracht gezogen werden könne.
Herr Porten fragt in diesem Zusammenhang, ob weiterhin mit Holz 
geheizt werden solle oder ob ein alternatives Heizsystem in Betracht 
gezogen werden könne. Herr Basten erklärt hierzu, dass im Winter 
im Jugendheim eine relativ hohe Heizleistung erforderlich sei, welche 
eine reine Elektroheizung voraussichtlich nicht leisten könne.
Ratsmitglied Frank Otten erkundigt sich, wann die Renovierung des 
Jugendheims vorgesehen sei. Gegebenenfalls könnte im Zuge ei-
ner Renovierung auch eine neue Heizlösung umgesetzt werden, 
wodurch die Anschaffung eines neuen Ofens möglicherweise ent-
behrlich würde. Ein konkreter Zeitpunkt für die Renovierung sei der-
zeit jedoch noch nicht bekannt.
Herr Strauch weist darauf hin, dass die Maßnahme im Rahmen des 
Dorfbudgets bis zum 30.06.2026 abgeschlossen sein müsse. Herr 
Basten bringt daraufhin die Möglichkeit ins Gespräch, künftig einen 
Pelletofen anstelle eines Holzofens zu verwenden. Herr Strauch 
erinnert nochmals daran, dass für die Maßnahme 1.500,00 € zur 
Verfügung stehen.
Ratsmitglied Elmar Schlöder erkundigt sich zudem nach einer mög-
lichen Pflanzmaßnahme. Herr Basten merkt hierzu an, dass die 
Umsetzung zeitlich voraussichtlich zu knapp werde.
Im Gemeinderat besteht schließlich Einigkeit darüber, dass ein Pel-
letofen für das Jugendheim angeschafft werden soll. Ratsmitglied 
Marco Porten erklärt sich bereit, sich um die Recherche und Be-
schaffung eines geeigneten Ofens zu kümmern.
Renovierung Jugendheim
Herr Schlöder regt an, sich hinsichtlich der Fördermöglichkeiten so-
wie der weiteren Planung der Renovierung des Jugendheims mit 
den zuständigen Sachbearbeitern der Verwaltung in Verbindung zu 
setzen.
8. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
Ortsbürgermeister Manfred Strauch gibt bekannt, dass der Ortsge-
meinderat in der nichtöffentlichen Sitzung Beschlüsse zu folgenden 
Angelegenheiten gefasst hat:
•	 Vertragsangelegenheit im Zusammenhang mit Windenergiean-

lagen
•	 Pachtangelegenheit
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Gemarkung Gewann/Lage Wirtschaftsart Größe (Ar)
Mehring Auf Spindel Rebfläche 16,12
Mehring Im Fischgruben Rebfläche 14,84
Landwirte bzw. Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am 
Erwerb der oben aufgeführten Grundstücke interessiert sind, wer-
den gebeten, dies der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abteilung 
4, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier, Telefon 0651/715-314, Fax 
0651/715-17633, bis spätestens 07.04.2026 schriftlich mitzuteilen.

Trier, den 19.03.2026
Kreisverwaltung Trier-Saarburg

-Untere Landwirtschaftsbehörde-

Touristinformation Mehring
Die Touristinformation in Mehring öffnet am 30.03.2026

Montag / Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch / Donnerstag 9.00 - 11.30 Uhr
Freitag 9.00 - 11.30 Uhr u. 16.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 11.00 Uhr
Außerhalb der vorgenannten Öffnungszeiten stehen die Mit-
arbeiter der Tourist-Information Römische Weinstraße in Sch-
weich zur Verfügung.

Tourist-Information Römische Weinstraße
Brückenstr. 46, 54338 Schweich

Tel. 06502-9338-0, Email: info@roemische-weinstrasse.de

Die Klapperkinder sind da
Wenn in der Karwoche die Kirchenglocken „nach Rom verreisen“, 
ziehen in Mehring wieder die Klapperkinder durch die Straßen. An 
Karfreitag und Karsamstag übernehmen sie mit ihren Klappern 
die Aufgaben der Glocken: Morgens und abends erklingt der Ruf 
„Ave Maria“ und mittags „Möttisch, Möttisch, de Bohnen sehn Möll“. 
Auch das Geläut zu den Gottesdiensten wird durch die Klapperkin-
der ersetzt. Ein großes Dankeschön gilt allen Kindern, die diesen 
von Generation zu Generation weitergegebenen Brauch mit viel 
Engagement, Zuverlässigkeit und Sorgfalt lebendig halten und ei-
genständig organisieren. Am Karsamstag sammeln die Kinder ih-
ren wohlverdienten Lohn in Form von Ostereiern, Süßigkeiten und 
Geldspenden - ganz traditionell wird alles untereinander aufgeteilt.

Mehring, den 23.03.2026
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Arbeitseinsatz der Winzer
Ein herzliches Dankeschön an 
unsere engagierten Winzer für 
ihren tatkräftigen Einsatz bei der 
Reinigung der Wasserrinnen ent-
lang der Wirtschaftswege. Mit 
großem körperlichem Einsatz, 
Unterstützung vom Bauhof und 
teilweise nur mithilfe schwerer 
Geräte ist es gelungen, die stark 
zugewachsenen Rinnen wieder 
freizulegen. Dadurch konnte der 
geregelte Wasserablauf wieder 
sichergestellt werden – eine 
wichtige Grundlage zum Schutz 

vor Schäden durch Starkregen, für den Erhalt unserer Wege und 
Flächen und letztlich auch zum Wohl und zur Sicherheit von uns 
allen. Vielen Dank für diese wertvolle Arbeit!

Mehring, den 23.03.2026
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Touristinformation Longuich
Die Touristinformation in Longuich öffnet am 30.03.2026
Montag - Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
Freitag 10.00 - 12.00 Uhr u. 16.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr
Außerhalb der vorgenannten Öffnungszeiten stehen die Mit-
arbeiter der Tourist-Information Römische Weinstraße in Sch-
weich zur Verfügung.

Tourist-Information Römische Weinstraße
Brückenstr. 46, 54338 Schweich

Tel. 06502-9338-0, Email: info@roemische-weinstrasse.de

Römische Villa Urbana, Villaputz am 
18.04.2026 und regelmäßige Führungen 

zwischen Mai und Oktober
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Geschichtsinteressierte,
wie in jedem Jahr startet die Saison der Führungen an der römi-
schen Villa Urbana in Longuich mit einer Reinigungsaktion. Dazu 
treffen wir uns am Samstag, 18.04.2026 um 14:00 Uhr an der 
Villa. Gemeinsam werden wir die Villa innen und außen säubern 
und für die Führungen in diesem Jahr vorbereiten. Wer mithelfen 
möchte, ist herzlich eingeladen. In der Regel dauert unser Villaputz 
rd. 2 Stunden und endet mit einem kleinen Imbiss und einem guten 
Longuicher Wein. Regelmäßig finden Führungen ab Mai bis Ok-
tober jeden Sonntag um 10:30 Uhr statt. Für Gruppen können 
auch gerne gesonderte Führungen angeboten werden. Einfach 
über die Touristinformation Longuich buchen.
Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher.

Longuich, 19.03.2026
Kevin Lieser, Ortsbürgermeister

Kathrin Schlöder, Arbeitskreis Heimat und Geschichte

Mehring
n Jennifer Schlag  n Sprechzeiten
n 06502 2140 oder 0151 28373343      Do. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@mehring-mosel.de      
n www.mehring-mosel.de

Bekanntmachung
Am Dienstag, 31.03.2026 findet um 18:00 Uhr im Kulturzentrum 
„Alte Schule“, Schulstraße 17 in Mehring eine Sitzung des Orts-
gemeinderates Mehring statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Bebauungsplan „Huxlay-Plateau“; Abwägung und Satzungs-

beschluss
3. 32. Änderung des Flächennutzungsplanes; Huxlay-Plateau; 

Zustimmung der Gemeinde nach § 67 Abs. 2 GemO
4. Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des 

Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Mehring für das Haus-
haltsjahr 2026

5. Handlungsempfehlung zur Erteilung der gemeindlichen Zu-
stimmung gemäß § 36a Baugesetzbuch (BauGB) für Vorha-
ben nach dem Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungs-
baus und zur Wohnraumsicherung („Bauturbo“)

6. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Grundstücksangelegenheiten
3. Verschiedenes
öffentlich
7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Mehring, 23.03.2026

Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Bekanntmachung
Über die Genehmigung zur Veräußerung der nachstehenden 
Grundstücke ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG) 
zu entscheiden:
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Naurath
n Stefan Weiler n Sprechzeiten
n 06508 9176158       Mi. 18:00 – 19:00 Uhr
n buergermeister@naurath-eifel.de       im Bürgerhaus
n www.naurath-eifel.de

Webseite der  
Ortsgemeinde Naurath

Aktuelle Informationen zum Dorfgeschehen er-
halten Sie auch über unsere Webseite https://
naurath-eifel.de/

Brennholz Versteigerung  
Staatswald Erlenbach

Die Brennholzversteigerung findet am Dienstag, den 14. April, um 
18.00 Uhr im Wald statt. Um an der Versteigerung teilzunehmen, 
muss man sich zunächst registrieren. Erstkunden müssen eine Ko-
pie des MS-Basisscheins zum Vorzeigen mitbringen. Zu diesem 
Zweck, wird um ein frühzeitiges Erscheinen gebeten. Treffpunkt 
ist die Kamphütte beim Nordic Walking Parkplatz, an der L49 von 
Erlenbach Richtung Dierscheid. Zur Versteigerung kommen Polter 
aus Laub- und Nadelholz. Die staatlich festgelegten Taxpreise inkl. 
Steuer betragen für das Laubholz 73€/fm und für das Nadelholz 
50€/fm. Wer im Staatswald Brennholz erwerben und aufarbeiten 
möchte, muss im Besitz des sog. Motorsägenführerscheins, der 
pers. Schutzausrüstung und mit den geltenden AGB’s einverstanden 
sein. Eine Losliste können Sie ab dem 30. März auf Anfrage über den 
folgenden Kontakt erhalten: philipp.schreiber@wald-rlp.de.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den Revierleiter 
Tel.: 06502-2261.

Schreiber, Revierleiter

Klapperkinder
Ostern steht vor der Tür - und damit auch das traditionelle Oster-
Klappern. Alle Kinder, die alt genug sind, sich frei im Dorf zu bewe-
gen und auch jüngere Kinder in Begleitung eines Erwachsenen, 
sind eingeladen, daran teilzunehmen. Zieht mit euren Klappern 
durch das Dorf und macht kräftig Lärm! Das Oster-Klappern findet 
an folgenden Terminen statt:
•	 Gründonnerstag 17:30 Uhr
•	 Karfreitag 07:00 Uhr, 11:30 Uhr und 17:30 Uhr
•	 Karsamstag 07:00 Uhr, 11:30 Uhr und 17:30 Uhr
•	 Treffpunkt: Brücke am Dorfeingang
Am Karsamstag um 14:00 Uhr könnt ihr euren Lohn in Form von 
Eiern, Süßigkeiten oder Geld einsammeln. Dadurch, dass sich in 
diesem Jahr kein Klappermeister gefunden hat, übernehmen einige 
Eltern die Organisation und die Betreuung der Kinder. Außerdem 
werden alle Gaben unter den teilnehmenden Kindern verteilt. Soll-
ten sich in den nächsten Jahren 9. oder 10. Klässler finden, die 
schon einige Jahre beim Klappern dabei waren, werden wir wieder 
zur alten Tradition zurückkehren. Wir freuen uns darauf viele Mäd-
chen und Jungs beim Osterklappern durchs Dorf ziehen zu sehen.
Bei Fragen wendet euch gerne an:
Sabine Thommes: 01704323011
Katharina Neußer: 017650488853

Naurath/Eifel, 22.03.2026
Stefan Weiler, Ortsbürgermeister

Einladung zum Seniorennachmittag
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 26.04.2026 findet ab 15:00 Uhr im Bürger- und Vereinshaus 
unser diesjähriger Seniorennachmittag statt. Organisiert und durch-
geführt wird die Veranstaltung, zu der alle Naurather Bürgerinnen 
und Bürger ab 65 Jahren eingeladen sind, dankenswerterweise 
von unserem Ratsmitglied Alexandra Kröschel und ihrem Team. 
Es wird um telefonische Anmeldung unter 06508/8973135 oder 
0176/42746680 gebeten. Sollten Sie einen Fahrdienst benötigen, 
können Sie diesen gerne bei Ihrer Anmeldung buchen.

Naurath/Eifel, 22.03.2026
Stefan Weiler, Ortsbürgermeister

WTG live – Ein unvergesslicher  
Showabend

Die Ortsgemeinde Mehring blickt begeistert auf einen unvergess-
lichen Showabend der Winzertanzgruppe Mehring zurück – ein 
Abend voller Energie, Kreativität und beeindruckender tänzerischer 
Leistungen. Von den ganz kleinen Nachwuchstalenten über die 
Kinder- und Jugendgruppen bis hin zur großen Winzertanzgruppe 
und den Mosellegenden: Alle Altersklassen zeigten mit viel Leiden-
schaft und Engagement, was in ihnen steckt. Das Publikum durfte 
sich über ein abwechslungsreiches Programm freuen, das gekonnt 
Show sowie traditionelle Elemente mit moderner Musik und kreati-
ven Choreografien verband. Charmant und souverän führten Ste-
phan Vanecek und Elisa Müller durch den Abend und sorgten mit 
ihrer Moderation für eine durchgehend stimmige und unterhaltsame 
Atmosphäre. Die Tänzerinnen und Tänzer begeisterten nicht nur 
mit Ausdruck und Präzision, sondern auch mit enormer Ausdauer. 
Der Abend war ein wahrer sportlicher Kraftakt auf höchstem Ni-
veau, der allen Beteiligten viel Kondition und Disziplin abverlangte 
– und genau das machte die Darbietungen umso beeindruckender. 
Ein besonderer Dank gilt allen Trainerinnen und Trainern, die mit 
großem Einsatz und viel Herzblut dieses vielseitige Programm er-
arbeitet und auf die Bühne gebracht haben. Ebenso möchten wir 
uns bei allen Helferinnen und Helfern im Hintergrund bedanken, 
ohne die ein solcher Abend nicht möglich gewesen wäre. Die Orts-
gemeinde Mehring sagt von Herzen Danke an alle Akteurinnen und 
Akteure, an die Moderatoren, sowie an das begeisterte Publikum. 
Ihr habt diesen Abend zu etwas ganz Besonderem gemacht!

Mehring, den 23.03.2026
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin
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10. Gründung der neuen Pfarrei
Herr Weiler berichtet hier von der Gründungsfeier der Pfarrei 
Schweicher Land St. Martinus am 18.01.2026 und den Auswir-
kungen auf den wichtigen Partner im Dorf.

11. Zuwendungsbescheid „Klimaangepasstes Waldmanagement“
Der Ortbürgermeister informiert darüber, dass am 29.01.2026 
ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 303 € eingegangen ist.

12. Starkregenvorsorge
Herr Weiler berichtet zu diesem Thema vom am 10.02.2026 
stattgefundenen Treffen am oberen Ende der Schulstraße zur 
Starkregenvorsorge und verweist auf den TOP 6.

13. Heizöl Bürger- und Vereinshaus
Der Ortsbürgermeister informiert darüber, dass am 19.02.2026 
ca. 3000l Heizöl geliefert wurden.

14. Förderantrag des Heimat- und Kulturvereins
Der HuKV hat einen Förderantrag zum Bau eines Parkplat-
zes an der Marienkapelle eingereicht; hier informiert der Orts-
bürgermeister anhand einer Planungsskizze über das mit der 
Pfarrei abgestimmte Vorhaben.

15. Sachstand Meulenwaldschleife
Der Ortsbürgermeister berichtet, dass am 17.02.2026 ein 
Schreiben an den Meulenwaldverein bezüglich des Zustandes 
des in der Gemarkung Naurath liegenden Teils der „Meulen-
waldschleife“ erstellt wurde. Der Weg befindet sich in einem 
sehr schlechten Zustand und sollte instandgesetzt werden. 
Es wurde angeboten, den Weg mit freiwilligen Helfern am ge-
meinsamen Aktionstag instand zu setzen. Hierfür würden ca. 
10t Schottermaterial benötigt. Da der Meulenwaldverein ledig-
lich 25% der anfallenden Materialkosten übernehmen würde, 
wurde das Vorhaben zurückgestellt.

16. Quellenwanderwege
Herr Weiler berichtet kurz über das Treffen mit Vertretern von 
Ortsgemeinden aus der VG Wittlich-Land vom 27.02.2026 be-
züglich der Wanderwege „Romantische Quellenwanderung“.

2. Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
Die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz schreibt vor, dass die Ge-
meinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen hat. Teil 
dieser Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Er bildet die Grund-
lage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Im Haushaltsplan 
enthalten sind alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich anfallenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendun-
gen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan besteht aus dem 
Ergebnis- und dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem 
Stellenplan.
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wur-
de dem Gemeinderat am 12.02.2026 zugeleitet und hat seit dem 
17.02.2026 zur Einsichtnahme durch die Einwohner öffentlich aus-
gelegen.
Frau Hilgert erläutert die Haushaltssatzung, den Haushaltsaus-
gleich, die Entwicklung der Investitionskredite sowie den Stand der 
liquiden Mittel.
Weiterhin wird auf die Steuerhebesätze, den Stellenplan und die 
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit eingegangen.
Abschließend folgen Erläuterungen zu Positionen des Teilergebnis- 
und Teilfinanzhaushaltes der Bereiche Liegenschaften, Bauhof, 
Heimat- und Brauchtumspflege, Partnerschaften, Kindertagesstät-
ten, Sportplätze, Stadt- und Dorferneuerung, Straßen, Verkehrs-
ausstattung, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe, Wirtschaftswege, 
Dorfgemeinschaftshäuser, Steuern und Finanzwirtschaft.
Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 
wird einschließlich Haushaltsplan und Stellenplan entspre-
chend der in der Anlage ersichtlichen Fassung beschlossen.
Beschluss:
einstimmig
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
3. Kindertagesstätte „Am Föhrenbach“ Föhren - Antrag auf 
Finanzierungsbeteiligung zu Sanierungs- und Umbaumaßnah-
men
In der Kindertagesstätte Föhren ist die katholische Kirchengemein-
de St. Bartholomäus Eigentümerin/Bauträgerin des Kita-Gebäudes 
„Am Föhrenbach“ und unter der Federführung des Bistums Trier 
und deren Rendantur Trier für den Bau und die Ausstattung ver-
antwortlich. Die Ortsgemeinden Föhren und Naurath/Eifel haben 
sich als Restkostenfinanziererinnen nach Abzug von eventuellen 
Landes- und Kreisförderungen und der Beteiligung des Bistums an 
Investitions- und Sanierungskosten zu beteiligen.
In der Sitzung vom 04.12.2024 hat der Ortsgemeinderat Naurath/

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates  

Naurath/Eifel am 04.03.2026
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Stefan Weiler und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Olaf Schiller findet am 04.03.2026 
im Bürger- und Vereinshaus, Schulstraße 6 in Naurath/Eifel eine 
Sitzung des Ortsgemeinderates Naurath/Eifel statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
0. Erweiterung TO
Der Ortsbürgermeister erweitert die Tagesordnung um den 
Punkt 6 Vergabe Planungsleistungen, der Rat stimmt der Er-
weiterung TOP einstimmig zu
1. Mitteilungen
1. Beschädigungen Wirtschaftsweg im Zusammenhang mit Bau-

tätigkeiten (Laterne, Asphalt)
Der Ortsbürgermeister berichtet von Beschädigungen an Wirt-
schaftswegen und der Hofgartenstraße im Zuge von Bauarbei-
ten. Nach Hinweisen von Anwohnern erfolgte eine Dokumen-
tation der Schäden; die Verursacher sind teilweise bekannt. 
Für die Regulierung der Schäden ist die Verbandsgemeinde-
verwaltung Erfüllungsgehilfe. Die Schadenshöhe steht bisher 
nicht fest. Alternativ zu einer Instandsetzung kommt auch eine 
pauschale Einmalzahlung infrage.
Der erste Beigeordnete Alfons Schmitz ergänzt, dass die bau-
technische Abnahme der Hofgartenstraße bisher noch nicht 
erfolgt ist.

2. Nachanschlüsse private Glasfaseranschlüsse erfolgt; Stand 
Bürger- und Vereinshaus
Die nachträglichen Anschlüsse im Ort sind inzwischen durch-
gehend erfolgt, auch das Bürger- und Vereinshaus ist tech-
nisch bis zur Garage angeschlossen. Hier ist die Umsetzung 
bis zu einem funktionierenden Anschluss noch in Arbeit und 
muss noch freigeschaltet werden.

3. Bauantrag Flur 24; Parz. 105/1:
Der Ortsbürgermeister berichtet, dass hier die Zustimmung 
auf Empfehlung der Verbandgemeindeverwaltung erteilt wur-
de; genehmigungsfreie Verfahren 125/2; 128; 125/1 jeweils 
Flur 24: die Bauanzeigen im Rahmen der Genehmigungsfrei-
stellung wurden dem Rat zur Kenntnisnahme vorgestellt

4. Beschädigter Schaukasten: Bestellung in KW 02 erfolgt, Lie-
ferfrist 8-12 Wochen
Der Ortsbürgermeister berichtet, dass die Versicherung des 
Verursachers den Schaden reguliert und dass ein neuer 
Schaukasten in der 12 KW. geliefert. Er wird weitestgehend 
dem beschädigten Schaukasten entsprechen.

5. Sachstand Schulstraße 8
Zum Sachstand des geplanten Ankaufes der Schulstraße 
8 wurde mitgeteilt, dass das am 19.12.2025 gestellte Ersu-
chen um Eintragung einer Zwangshypothek Schulstraße 8 
Anfang Februar vom Amtsgericht Trier abgelehnt wurde, weil 
noch nicht alle Erben vollständig bekannt sind. Nun wurde 
ein Nachlasspfleger bestellt um die Zwangsversteigerung 
schnellstmöglich einzuleiten.

6. Gründungstreffen des Männertreffs in der Pfarrei St. Martinus 
Schweicher Land zur Nachbarschaftshilfe am 09.01.2026
Der Ortsbürgermeister verweist hier auf das auf der Webseite 
der Pfarrei zur Verfügung gestellte Protokoll des Treffens.
https://www.pfarrei-schweicher-land.de/aktuelles/rueckblicke/
detail/Gruendungstreffen-zur-Nachbarschaftshilfe/

7. Zuwendungsbescheid Kleinspielfeld
Am 13.01. Erhalt des Zuwendungsbescheids zum Kleinspiel-
feld vom 04.12.2025; Herr Penth von der Bauabteilung wur-
de angewiesen, entsprechende Angebote einzuholen; Stand 
04.03.: Bisher wurde eine Anfrage gestellt, zu der es aber 
noch keinen Rückläufer gibt.

8. Problem Entwässerung Rasengräber
Im Bereich der Rasengräber fließt das Oberflächenwasser in 
der nassen Jahreszeit unzureichend ab. Zur Lösung des Pro-
blems soll die Entwässerung verbessert werden.

9. Bauturbo
Zum Bauturbo führt der Ortsbürgermeister aus, dass es hier-
zu am 15.01.2026 eine Ortsbürgermeisterdienstbesprechung 
gegeben hat, in der ein Fachreferent die Neuerungen erläutert 
hat. Hierzu wurde von der Bauabteilung eine Beschlussvorla-
ge für die Ortsgemeinden erstellt, die in er einer der nächsten 
Sitzungen beraten werden soll.
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falls anhand des zuvor genannten Schlüssels auf die Ortsgemein-
den aufzuteilen.
1. Der Ortsgemeinderat stimmt der Durchführung der Maß-

nahmen zur dauerhaften Betreuung von bis zu 120 Kin-
dern gemäß Rechtsanspruch im Gebäude am Föhrenbach 
(Anpassung/Umbau Küche), der Installation eines Fettab-
scheiders, der Sanierung des Kinder-Waschraums und 
der Behebung des Feuchtigkeitsschadens (Abstellraum) 
sowie der vorgeschlagenen Finanzierungsbeteiligung der 
Ortsgemeinde Naurath/Eifel an den gemeindlichen Rest-
kosten.

2. Der Ortsgemeinderat stimmt der vorgelegten „Vereinba-
rung zur Übernahme der Baunebenkosten, Mehrkosten 
und Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung durch 
den/die kommunalen Partner einer Baumaßnahme“ und 
der Finanzierungsbeteiligung der Ortsgemeinde Naurath/
Eifel zu.

Beschluss:
Einstimmig
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
4. Neufassung der Verbandsordnung des Forstzweckverban-
des Schweich
Die Verbandsversammlung des Forstzweckverbands Schweich hat 
in der Sitzung am 08.01.2026 die komplette Neufassung der Ver-
bandsordnung beschlossen.
Der Entwurf der neugefassten Verbandsordnung liegt dieser Sit-
zungsvorlage bei.
Die wesentlichen Änderungen sind die Umbenennung des Forst-
zweckverbandes sowie die rechtliche Möglichkeit, künftig einen 
Rechnungsprüfungsausschuss zu wählen. Die Neufassung der 
Verbandsordnung war auch notwendig, um die Verbandsordnung 
an die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen.
Gemäß § 6 Abs. 2 und 3 des Landesgesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit bedürfen Änderungen der Verbandsordnung au-
ßerdem der Zustimmung von zwei Dritteln der Verbandsmitglieder.
Die Verbandsgemeindeverwaltung schlägt den Ortsgemeinden vor, 
der Beschlussfassung zur Neufassung der Verbandsordnung zu-
zustimmen.
Der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel beschließt, dem Beschluss 
des Forstzweckverbandes Schweich bzgl. der Neufassung der 
Verbandsordnung zuzustimmen.
Beschluss:
Einstimmig
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
5. Ingenieurleistungen für den kommunalen Tiefbau; Beitritt 
zum Rahmenvertrag
Die Verbandsgemeinde Schweich hat zusammen mit den Ver-
bandsgemeindewerken Schweich Mitte August ein zweistufiges 
europaweites Ausschreibungsverfahren mit dem Namen „Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb“ durchgeführt.
Ziel war es, über die Jahre 2026 – 2029 einen Pool von sieben Inge-
nieurbüros zu finden, innerhalb dessen Aufträge von Planungsleis-
tungen im Bereich Straßenbau, Wasser und Entwässerung verge-
ben werden können, ohne ein erneutes Ausschreibungsverfahren 
für jede einzelne Maßnahme machen zu müssen. Jedes der sieben 
Büros soll mindestens einen Auftrag bekommen, hat aber keinen 
Rechtsanspruch darauf. Die erste Stufe des Verfahrens endete am 
18.09.2025 mit 11 Bewerbern. Ein Büro konnte die erforderlichen 
Nachweise nicht fristgerecht nachreichen, sodass man mit der 
Höchstzahl von 10 Bewerbern in die 2. Stufe ging. In dieser hatten 
die Bewerber vom 10.10. – 11.11.2025 Zeit, Unterlagen über ab-
geschlossene Projekte einzureichen, die nach der entsprechenden 
Matrix bepunktet wurden. Von den zehn verbliebenen hat ein Büro 
keine Unterlagen zum Stichtag eingereicht – unter den 9 verblie-
benen wurde eine Bewertung der Unterlagen nach der erwähnten 
Matrix durchgeführt. Bei dieser Bewertung sind zwei Büros etwas 
abgefallen, sodass die sieben verbliebenen als erfolgreiche Büros 
übrig blieben.
Allen unterlegenen Bietern wurde die gesetzliche Widerspruchsfrist 
von 10 Tagen eingeräumt, in der keine Beanstandungen eingegan-
gen sind. Somit standen die 7 erfolgreichen Bieter fest, welche in 
Kalenderwoche 50/51-2025 beauftragt worden sind.
Die Ortsgemeinden können nun durch Beschluss in ihren Gremien 
diesen Rahmenverträgen beitreten.
Die 7 erfolgreichen Büros sind:
•	 Ingenieurbüro Paulus & Partner, Im Gewerbepark 5, 66687 Wa-

dern
•	 Architektur- und Ingenieurbüro Jakobs-Fuchs, Zur Lay 4 + 6, 

54497 Morbach

Eifel und der Ortsgemeinderat Föhren der Vorplanung zur Instal-
lation eines Fettabscheiders mit Umbau der Küche (zum Abbau 
der noch vorhandenen Unterbrechungsplätze zur Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf durchgängige 7-stündige Betreuung) und der 
Sanierung des Kinder-Waschraums zugestimmt. Das Ergebnis der 
Vorplanung liegt nun zusammen mit einem entsprechenden Antrag 
des Bistums auf Finanzierungsbeteiligung vor (siehe Anlage). In 
diesem Antrag inbegriffen ist zudem die Finanzierungsbeteiligung 
zur Behebung eines Feuchtigkeitsschadens (Abstellraum).
Folgende Maßnahmen sollen somit nach dem vorliegenden An-
trag des Bistums vom 18.11.2025 durch die Ortsgemeinden bezu-
schusst werden:
•	 Sanierung des Kinderwaschraums
•	 Anpassung und Umbau der Küche
•	 Installation eines Fettabscheiders
•	 Behebung eines Feuchtigkeitsschadens (Abstellraum)
In der Sitzung des Ortsgemeinderats Föhren am 17.12.2025 wur-
den die Maßnahmen durch Herrn Engemann (Bistum Trier) sowie 
Herrn Hower (KBH-Architektur) und Herrn Packroß (Ingenieurbüro 
pp TGA) vorgestellt. In dieser Sitzung waren der Vorsitzende und 
weitere Ratsmitglieder anwesend, welche hierüber berichten.
Seitens des Bistums Trier wird eine Förderung in Höhe von 35 % 
für 5/7 der Gesamtkosten in Aussicht gestellt, da nach den Finan-
zierungsrichtlinien des Bistums nur 5 der im Gebäude „Am Föh-
renbach“ vorhandenen 7 Gruppen als zuschussfähig anerkennt 
werden.
Durch den Umbau der Küche sollen bis zu 120 Kinder am Stand-
ort „Am Föhrenbach“ über Mittag betreut werden können, wodurch 
anteilig für diese Kosten eine Kreisförderung in Höhe von 40 % in 
Aussicht gestellt wird. Eine Kreisförderung würde von den Gesamt-
kosten abgezogen und somit die Zuschüsse der Ortsgemeinde und 
des Bistums reduzieren. Die Sanierung des Kinder-Waschraums, 
die Behebung des Feuchtigkeitsschadens und die Erneuerung des 
Fettabscheiders (Forderung der VG-Werke) werden nicht durch 
den Kreis bezuschusst.
Eine Landesförderung kommt aktuell für keine der Maßnahmen in 
Frage.
Im Rahmen der vorgestellten Planung wurde durch die KiTa gGmbH 
als Betriebsträgerin der Kita Föhren hervorgehoben, dass die Zu-
bereitung des frischen Mittagessens in der Kita Föhren insgesamt 
einen umfassenden Mehrwert bietet. Nähere Ausführungen der 
KiTa gGmbH hierzu liegen den Ortsgemeinderatsmitgliedern vor 
(siehe Anlage).
Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung: rd. 700.000 Euro
./. Kreisförderung (nur Umbau Küche): 40 % der zuschussfähigen 
Kosten
Zwischensumme: offen
./. Förderung des Bistums: 35 % von 5/7 der Kosten = 175.000,00 
Euro
Restkosten Ortsgemeinden: bis zu 525.000 Euro
Eine Beteiligung der Ortsgemeinde Naurath/Eifel erfolgte zuletzt 
entsprechend dem Verhältnis der Belegung der Kita Föhren in den 
vergangenen Jahren (siehe Anlage).
Die Verwaltung schlägt daher eine Beteiligung der Ortsgemeinde 
Naurath/Eifel in Höhe von 5,5 % an den Restkosten vor.
Aufteilung der Restkosten bei einer Beteiligung der OG Nau-
rath/Eifel in Höhe von 5,5 %:
Restkostenanteil OG Föhren (94,5 %): bis zu 496.125 Euro
Restkostenanteil OG Naurath/Eifel (5,5 %): bis zu 28.875 Euro
Die Restkosten bzw. Restkostenanteil der Ortsgemeinden sind ab-
hängig von der Höhe der Kreisförderung für den Umbau der Küche.
Das Bistum hat, wie auch bei Maßnahmen in den Vorjahren, eine 
„Vereinbarung zur Übernahme der Baunebenkosten, Mehrkosten 
und Kosten der Vor- und Zwischenfinanzierung durch den/die kom-
munalen Partner einer Baumaßnahme“ vorgelegt. Grund hierfür 
ist, dass die Finanzierung der Maßnahme für die Kirchengemeinde 
kostenneutral sein soll. Die Vereinbarung regelt daher die Übernah-
me folgender Kosten durch die Ortsgemeinde Föhren:
a) Baunebenkosten,
b) Unabweisbare und unverzüglich angezeigte Mehrkosten und 

Kostenüberschreitungen soweit die jeweiligen Aufwendun-
gen nicht durch Zuschüsse des Bistums gedeckt sind und

c) Vor- und Zwischenfinanzierungskosten für öffentliche Mittel, 
sofern diese Aufwendungen den Betrag von 500 Euro über-
schreiten.

Der Ortsgemeinderat Föhren hat dieser Vereinbarung in seiner Sit-
zung am 17.12.2026 zugestimmt.
Die hierdurch entstehenden eventuellen Mehrkosten wären eben-
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4. Auswertung Geschwindigkeitsmessgerät
Die im Herbst 2025 angeschaffte Anlage ermöglicht eine 
Auswertung der Geschwindigkeit und Anzahl der ein- und 
ausfahrenden Fahrzeuge. Der Erste Beigeordnete informiert 
über die Auswertung der Daten für den derzeitigen Standort 
am Ortsausgang Richtung Zemmer. Im Schnitt wird die Straße 
täglich von 1300 bis 1400 Fahrzeugen frequentiert; der „Ge-
schwindigkeitsrekord“ liegt dabei bei 137km/h. Alfons Schmitz 
zeigt hierzu verschiedene Visualisierungen, die insbesondere 
die hohe Spitzenbelastung zu Stoßzeiten abbilden. Es wurde 
angeregt, die Daten an den LBM weiterleiten, um dort eine 
Überprüfung der in der sogenannten Verkehrsstärkenkarte 
ausgewiesenen Belastung der Straße zu bewirken.

Pölich
n Wolfgang Eid  n Sprechzeiten
n 0176 23362776 o. 06507 9248778      nach Vereinbarung
n buergermeister@poelich.de

Touristinformation Mehring ...
... in Mehring öffnet am 30.03.2026

Auf die Mitteilung unter Mehring wird hingewiesen.

Riol
n Dr. Christel Egner-Duppich  n Sprechzeiten
n 06502 930707.      nach Vereinbarung
n buergermeister@riol.de      
n www.riol.de      

Ausbau Moselstraße und Hauptstraße
Einladung zur Anliegerversammlung  

am Montag, 30.03.2026
Im nächsten Monat soll mit dem Vollausbau der Hauptstraße von 
der Einmündung Burgstraße bis zur Einmündung „Zum Sauerborn“ 
sowie der Moselstraße vom Kreuzungsbereich „Im Pichter/In der 
Dreil“ begonnen werden. Bauherren sind gemeinsam die Ortsge-
meinde für den Straßenbau und die Verbandsgemeindewerke für 
Arbeiten an den Anlagen der Trinkwasserversorgung und der Ab-
wasserbeseitigung. Die Arbeiten wurden an die Tiefbaufirma Wey, 
Rivenich vergeben. Hiermit werden alle Grundstückseigentümer 
und Bewohner im Ausbaubereich zu einer Anliegerversammlung 
am Montag, dem 30.03.2026, 19.00 Uhr im Dorf- und Kulturzen-
trum eingeladen. Für Fragen und Antworten stehen Mitarbeiter der 
Verbandsgemeindeverwaltung, der Verbandsgemeindewerke, vom 
beauftragten Ingenieurbüro, der Tiefbaufirma und von Westnetz zur 
Verfügung.

Riol, 01.03.2026
Rainer Orth, Erster Beigeordneter

Einladung zum Dorf-Café
Liebe Riolerinnen und Rioler,
hiermit lade ich Sie zum nächsten, dieses Mal österlichen Dorf-
Café am Mittwoch, 1. April 2026 um 15.00 Uhr ganz herzlich wieder 
ins Dorf- und Kulturzentrum Riol ein. Gerne können alle Riolerinnen 
und Rioler unabhängig vom Alter an diesen regelmäßigen Nach-
mittagstreffen teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für 
Kaffee und Getränke ist gesorgt. Das Dorf-Café findet regelmäßig 
am ersten Mittwoch im Monat ab 15.00 Uhr statt. Über Kuchenspen-
den freuen wir uns. Darüber hinaus werden für die Durchführung 
des Dorf-Cafés immer Helferinnen und Helfer gesucht! Ich freue 
mich über Rückmeldungen unter senioren@riol.de oder telefonisch 
930707. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei dieser Veranstaltung 
begrüßen zu können und freuen uns auf Ihr Kommen!

Riol, 23. März 2026
Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin

für den Ausschuss Jugend, Familien, Senioren und Sport

Touristinformation Longuich
Die Touristinformation in Longuich öffnet am 30.03.2026
Auf die Mitteilung unter Longuich wird hingewiesen.

•	 Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH, Gewerbepark Brand 
48, 52078 Aachen

•	 HSI Consult GmbH, Bahnhofsplatz 8, 54292 Trier
•	 Ing.-Büro Reihsner PartG mbB, Eichenstraße 45, 54516 Wittlich
•	 BFH-Ingenieure GmbH, Max-Planck-Straße 22, 54296 Trier
•	 Lindschulte Ing.-GmbH, Albert-Schweitzer-Straße 84, 67655 

Kaiserslautern
Der Ortsgemeinderat beschließt, dem Rahmenvertrag (Ingeni-
eurleistungen für den kommunalen Tiefbau) beizutreten.
Beschluss:
einstimmig
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
6. evtl. Erweiterung der TO: Vergabe Planungsleistungen - 
Starkregenvorsorge Wirtschaftsweg Schulstraße
Im Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Ortsgemein-
de ist als Maßnahme vorgesehen, die Wasserführung oberhalb der 
Schulstraße umzugestalten, um das anfallende Außengebietswas-
ser schadarm an der Ortslage vorbeizuleiten.
Zur Konkretisierung der Maßnahme fanden bereits zwei Ortster-
mine statt. Der erste Ortstermin erfolgte gemeinsam mit einem 
Tiefbauunternehmen, um eine grobe Kostenschätzung zu erhalten. 
Ein weiterer Ortstermin fand zusammen mit dem Planungsbüro 
Hömme statt, um den erforderlichen Maßnahmenumfang fachlich 
abzustimmen.
Im Rahmen dieser Ortstermine wurde folgender Maßnahmenum-
fang festgelegt, welcher in den Planunterlagen berücksichtigt wer-
den soll:
• Aufschüttung und Anpassung des Wirtschaftsweges in Rich-

tung des Holzlagerplatzes zur Verbesserung der Wasserfüh-
rung bzw. dem breitflächigen Ableiten des ankommenden 
Wassers.

• Herstellung eines Entwässerungsgrabens oberhalb des as-
phaltierten Wirtschaftsweges zur gezielten Aufnahme des Au-
ßengebietswassers.

• Verrohrte Querung im Bereich der Kreuzung zur Ableitung des 
Wassers auf die gegenüberliegende Seite zum Bereich des 
Martinsfeuerplatzes.

• Weiterführung der Entwässerung entlang des vorhandenen 
Weges in Richtung des Tiefpunktes des Tals.

Durch die Umsetzung dieser Maßnahme soll das Außengebiets-
wasser künftig kontrolliert aufgenommen und gezielt aus der Orts-
lage herausgeführt, sodass ein Zufluss in Richtung der bebauten 
Ortslage deutlich reduziert bzw. vermieden werden kann.
Um auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-
zeptes Fördermittel für die Maßnahme beantragen zu können, ist 
die Erstellung entsprechender Planunterlagen erforderlich. Das 
Planungsbüro Hömme hat hierfür ein Angebot in Höhe von 1.909,95 
€ brutto vorgelegt.
Im Haushaltsplan der Ortsgemeinde sind für die Umsetzung der 
Maßnahme bereits Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € vorge-
sehen.
Die Verbandsgemeindeverwaltung empfiehlt dem Ortsgemeinde-
rat, das Planungsbüro Hömme mit der Erstellung der erforderlichen 
Planunterlagen zu beauftragen, um auf dieser Grundlage einen 
Förderantrag für die Maßnahme stellen zu können.
Der Ortsgemeinderat beschließt, vorbehaltlich der Genehmi-
gung der Kommunalaufsicht, das Planungsbüro Hömme auf 
Grundlage des vorliegenden Angebotes zum Angebotspreis 
von 1.909,95 € brutto mit der Erstellung und Bearbeitung der 
Planunterlagen für die Maßnahme zur Außengebietsentwässe-
rung oberhalb der Schulstraße zu beauftragen.
Beschluss:
Einstimmig
Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
7. Verschiedenes
1. Entfall, siehe Mitteilungen Punkt 3
2. Nutzungsanfrage zum Bürger- und Vereinshaus

Der Ortsbürgermeister berichtet von einer Anfrage einer Nau-
rather Bürgerin, die im Bürger- und Vereinshaus einen Zumba-
Kurs geben möchte. Derzeit seien die Interessenten überwie-
gend aus dem Ort, aber auch Auswärtige sind dabei.
Der Rat zeigt sich in der Diskussion schnell aufgeschlossen 
positiv der Anfrage gegenüber und legt als Bedingung lediglich 
fest, dass der Kurs öffentlich bekannt gemacht werden muss.

3. Seniorennachmittag
Der Rat nimmt erneut das Thema des Seniorennachmittags 
aus. Nach kurzer Diskussion zur Sache wird der 26. April 2026 
festgelegt, zu dem gesondert eingeladen wird.
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Ein Wort noch zu den hochgewachsenen Bäumen am Friedhof: 
Es war angedacht, daß anläßlich der Baumbegutachtung im De-
zember 2025 durch eine von der Verbandsgemeinde beauftragte 
externe Firma ein dicker abgebrochener Ast, der leider mit den 
uns lokal verfügbaren Mitteln nicht entfernt werden kann, als bean-
standungswürdig klassifiziert würde. Damit war die Erwartung ver-
bunden, dass im Zuge einer professionellen Entfernung des Astes 
auch noch ein Rückschnitt hätte erfolgen können, ohne daß unsere 
Ortsgemeinde eine gesonderte (= teure) Beauftragung hätte vor-
nehmen müssen. Diese Erwartung hat sich zerschlagen: Der Be-
richt der Begutachtung vom Dezember 2025 wurde nun „zeitnah“ 
im März 2026 zugestellt - und beanstandet wurde…nichts. Damit 
bleibt die Angelegenheit erstmal liegen, da die Baumschnittzeit seit 
Monatsbeginn zu Ende ist. C‘est la vie!

Schleich, 21.03.2026
Dr. Wolfgang Lößlein, Ortsbürgermeister

Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918213 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Bekanntmachung
Am Dienstag, 31.03.2026, findet um 19:00 Uhr im „Bürgertreff“ 
des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Schweich 
eine Sitzung des Bauausschusses der Stadt Schweich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Sanierung Bernhard-Becker-Straße
3. Handlungsempfehlung zur Erteilung der gemeindlichen Zu-

stimmung gemäß §
4. Bauvoranfragen, Bauanträge, Nutzungsänderungen

4.1 Bauantrag Issel, Flur 6, Flurstücke 30/4, 33/4, 34/5, 36/5
4.2 Bauvoranfrage, Flur 27, Flurstück 140/1
4.3 Bauvoranfrage, Flur 73, Flurstück 934/1
4.4 Bauantrag, Flur 70, Flurstück 266/1
4.5 Bauantrag Flur 73, Flurstück 212/161

5. Vergaben
6. Verschiedenes
7. Besichtigung Spielplatz Uhlengartenstraße in Bezug auf 

den Antrag der CDU-Fraktion aus der Stadtratssitzung vom 
19.03.2026

Schweich, 23.03.2026
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Brennholzversteigerung 2026
Am Donnerstag, den 9 April findet um 18.30h in der Grillhütte 
Azert, die diesjährige Brennholzversteigerung statt. Bitte ab 18h 
zur Registrierung einfinden und bei Erstteilnahme, den MS-Basis 
Schein mitbringen. Die Lose befinden sich im Bereich Azertwald 
und Kellersberg. Eine Losliste mit Karte erhalten Sie ab dem 30. 
März im Stadtbüro im alten Weinhaus, oder auf Anfrage auf: phil-
ipp.schreiber@wald-rlp.de. Das Holz bei der Versteigerung wird 
in Zukunft über das Maß ‘’Festmeter“ abgewickelt. Hinweis! 1 
FM (Festmeter) entspricht ca. 1,6Rm (Raummeter)Beispiel: Sie 
benötigen jährlich 5Rm (Raummeter), dann ist ihre Menge 3,5Fm 
(Festmeter) Rechnung: 5Rm x 0,7 (Korrekturfaktor) =3,5Fm
Der Taxpreis für Laubholz beträgt 70€/FM inkl. Steuer., was ei-
nem alten Preis von 49€/Raummeter entspricht.
Wer im Stadtwald oder Gemeindewald Brennholz erwerben 
möchte, muss im Besitz, des sog. Motorsägenführerscheins 
sein, oder eine sachkundige Person benennen, die das Holz für 
ihn aufarbeitet.

Schreiber, Revierleiter

Schleich
n Dr. Wolfgang Lößlein  n Sprechzeiten
n 06507 9988187       nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@schleich-mosel.de 

Böschung Weierbachstraße gemäht
Letztes Jahr hatten wir herausgefunden, wer für die Pflege der 
Böschung an der Weierbachstraße zuständig ist - es ist der LBM 
(Landesbetrieb Mobilität). Im vergangenen Herbst beschränkte 
sich dessen Tätigkeit eher auf „kosmetische Korrektur“. Man hatte 
den Eindruck, als ob mit einem Maniküre-Set gearbeitet worden 
wäre. Kürzlich hat der LBM nachgelegt und etwas gründlicher ein-
gegriffen. Damit sieht das Gelände wieder ordentlicher aus. Ein 
Selbstläufer war es jedoch nicht: Der LBM war zu der Zeit mit der 
Pflege des Straßenrandes an der B53 beschäftigt und ohne Zutun 
unserer Ortskraft, die gerade in der Nähe war, wären die innerörtli-
che Pflegemaßnahme wohl einmal mehr ausgefallen - wie in vielen 
Jahren zuvor leider allzu oft. Wir hoffen, daß durch kontinuierliches 
Erinnern die Böschung einen festen Platz im Arbeitsplan des LBM 
einnehmen wird.
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Aus den Parteien

CDU-Fraktion Kenn
Einladung zum Info-Abend am Di., 07.04.2026

Der nächste Info-Abend der CDU-Fraktion Kenn findet am Diens-
tag, dem 07.04.2026, um 19:00 Uhr im Rathaus Kenn, statt.
Tagesordnung:
1. Aktuelle Berichte aus d. örtlichen Gremien, Verbandsgemein-

derat und der SeniorenUnion sowie Diskussion der Wahler-
gebnisse.

2. Vorberatung zu den Themen der nächsten Ratssitzung.
3. Sachstandsbericht von Silvia Festa zur Fortschreibung des 

Dorferneuerungskonzeptes Kenn mit anschließender Erörte-
rung.

4. Sachstand und Erörterung zur KiTa-Baustelle
5. Verschiedenes.
Wie immer sind Mitglieder und Interessierte herzlich willkommen.

Ende des amtlichen Teils

Thörnich
n Harald Rauen  n Sprechzeiten
n 0170 2206342      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@thoernich.de

Dreckwegtag in Thörnich
Am Samstag, dem 28.03.2026 wollen wir wieder gemeinsam für eine 
saubere Gemarkung sorgen. Wir freuen uns auf viele große und kleine 
helfende Hände. Treffpunkt: 9.00 Uhr am Kinderspielplatz.

Thörnich, 20.02.2026
Harald Rauen, Ortsbürgermeister

Seniorennachmittag in Thörnich
Am Sonntag, dem 29. März, ab 14.00 Uhr lädt die Ortsgemeinde 
alle Bürgerinnen und Bürger ab dem 60. Lebensjahr, zum gesel-
ligen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ins Gasthaus „Zur 
Alten Schule“. Für diejenigen, die nicht selbst zu Fuß den Weg ins 
Gasthaus schaffen und auch nicht von einem Familienmitglied ge-
bracht werden können, steht nach telefonischer Absprache (0170 
2206342) ein Abholservice zur Verfügung. Wir freuen uns auf Euch.

Thörnich, 07.02.2026
Harald Rauen, Ortsbürgermeister

Trittenheim
n Mario Kohlmann  n Sprechzeiten:
n Tourist-Info 06507 2227       Mi. 18:30 - 19:30 Uhr
n buergermeister@trittenheim.de      
n www.trittenheim.de n
 

Saison-Öffnungszeiten  
Postfiliale / Touristinformation

Die Touristinformation / Postfiliale hat ab 07. April 2026 wie folgt 
geöffnet:
Mo. bis Sa. von 09.00 - 12.00 Uhr
Mo., Di., Do., Fr. von 14.30 - 16.30 Uhr

Trittenheim, 23.03.2026
Mario Kohlmann, Ortsbürgermeister

Erinnerung an die  
Meldepflicht von Hunden

Liebe Trittenheimerinnen und Trittenheimer,
ich möchte alle Hundehalterinnen und Hundehalter in unserer Orts-
gemeinde nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Hun-
de zwingend anzumelden sind. Eine stichprobenartige Überprüfung 
hat ergeben, dass dies aktuell offenbar nicht in allen Fällen erfolgt 
ist. Ich bitte daher alle Betroffenen, ihre Angaben zu überprüfen und 
die Anmeldung bislang nicht gemeldeter Hunde umgehend nachzu-
holen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass nicht angemeldete 
Hunde rückwirkend ab dem Zeitpunkt anzumelden sind, ab dem sie 
sich in Trittenheim befinden. Die Ortsgemeinde behält sich vor, ab 
Ende März entsprechende Überprüfungen vorzunehmen. Ich bitte 
um Beachtung und um zeitnahe Erledigung.

Ihr
Mario Kohlmann, Ortsbürgermeister

Hinweis zu Abständen bei  
Weinbergs-Neupflanzungen

Liebe Winzerinnen und Winzer der Gemarkung Trittenheim,
ich möchte darauf hinweisen, dass bei Weinbergs-Neupflanzun-
gen die vorgeschriebenen Abstände, insbesondere zu Straßen, 
zwingend einzuhalten sind. Eine Überprüfung hat ergeben, dass 
bei nicht allen im Jahr 2025 neu gepflanzten Weinbergen die er-
forderlichen Abstände eingehalten wurden. Die Einhaltung der vor-
geschriebenen Abstände ist wichtig, um die Sicherheit und Nutz-
barkeit der Straßen und Wege dauerhaft zu gewährleisten sowie 
spätere Probleme zu vermeiden. Ich bitte alle Eigentümerinnen, 
Eigentümer, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, dieses Thema 
ernst zu nehmen und auch bei künftigen Pflanzungen von Anfang 
an zu berücksichtigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mit-
wirkung.

Mario Kohlmann, Ortsbürgermeister

Steinmetz      Steffens
Naturstein vom Fachbetrieb

Grabmal

Naturstein aus Meisterhand. 
Vollendet schön und von bleibendem Wert.

KücheBau

Im Paesch 9 | 54340 Longuich
06502 - 20 000    

info@steinmetz-steffens.de
www.steinmetz-steffens.de

Treffpunkt 
Deutschland.de

REISE-
PORTAL

Heimat Heimat neuneu  entdeckenentdecken
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oder Kuchen ausklingen zu lassen. Zu diesem Anlass bitten wir um 
Kuchenspenden. Diese werden verkauft und der Erlös kommt dem 
Heimatverein zugute, der damit unter anderem die Pflege und In-
standhaltung seines Dorfmuseums bestreitet. Wir freuen uns auf 
eure Unterstützung.

u Fell

Feller Maximiner Wein e.V.
Feller Maximiner Wein e.V. - Weinspektakel startet am 

kommenden Wochenende mit spektakulärem Programm
Warum ihr am kommenden Wochenende auf jeden Fall zu uns 
kommen solltet:
Weinpräsentation:Es erwarten euch über 500 Weine von über 60 
Winzern, eine Schaumweinlounge mit Winzersekt, Champagner, 
Crémant und Prosecco. Betriebe aus Fell, von Obermosel, Saar, 
Ruwer, Mittel- und Terrassenmosel. Nationale Gastwinzer von der 
Ahr, aus Franken, vom Mittelrhein, aus der Pfalz und aus insgesamt 
neun Nationen. Buntes Highlight werden Weine aus Indien sein.

� Foto: Nicole Kraiker Photographie

� Foto: Nicole Kraiker Photographie
Masterclass:
Gleich zu Beginn startet Top-Winzer Roman Niewodniczanski die 
Veranstaltung mit der Masterclass „Mythos van Volxem“. Eine be-
sondere und einzigartige Gelegenheit, auf die wir super stolz sind.
Legenden der Mosel:
Gleich acht Top-Betriebe bieten exklusiv samstags von 12:00 - 
16:00 Uhr die Möglichkeit, ihre Weine kennenzulernen. Es erwarten 
euch Nik Weis, Loersch, F.-J. Regnery, Haart (VdP), Schloss Lieser, 

NEUES 

aus der

N

Aus unserem Vereinsleben

u Bekond

Sportverein Vecunda Bekond 1921 e.V.
Seniorenspielplan

Sonntag 29. März 2026
12:30 Uhr SV Bekond II - SV Sirzenich II, Bekond, KR, Kreisliga C15
14:45 Uhr SV Bekond SG Osburg, Bekond, KR, Kreisliga B10

Jugendspielplan
Freitag 27. März 2026
E-Jugend
18:00 Uhr JSG Bekond - JSG Waldweiler II, Bekond, KR
Samstag 28. März 2026
E-Jugend
10:30 Uhr JSG Hetzerath (7er) - JSG Sohren (5er), Bekond, KR
D-Jugend
11:00 Uhr JSG Platten II - JSG Hetzerath, Wittlich-Wengerohr, RP, 
Kreispokal
C-Jugend
11:00 Uhr JSG Trier-Süd - JSG Bekond, Trier-Feyen, KR
B-Jugend
16:00 Uhr JSG Schillingen - JSG Föhren, Schilligen, Hartplatz
A-Jugend
16:00 Uhr JSG Hetzerath - JSG Kylltal Birresborn, Hetzerah, KR, 
Bezirksliga
Sonntag 29. März 2026
D-Jugend
10:30 Uhr MSG Hetzerath (7er) - SC Rengen (7er), Föhren, RP

u Detzem

VfB Detzem 1927 e.V.
Am Sonntag, 29.03.2026 ist nur die zweite Seniorenmannschaft 
unserer Spielgemeinschaft im Einsatz. Die 1. Mannschaft hat spielfrei. 
Um 14:30 Uhr wird das Spiel der 2. Mannschaft in der C-Liga 17 
gegen die SG Bescheid auf dem Hartplatz in Beuren, Hauptstraße 
angepfiffen. Wir bitten um guten Besuch des Spiels.
Im Jugendbereich finden am Wochenende die folgenden Spiele statt:
Samstag, 28.03.2026
E-Jugend I: 10:00 Uhr gegen JSG Mittelmosel Trittenheim II (Hart-
platz Trittenheim)
Spiele D bis A-Jugend: siehe unter Mehring.
Die Kinder und Jugendlichen freuen sich auf ihren Besuch.
Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass am Osterwochenen-
de weder im Senioren- noch Jugendbereich Spiele für unsere 
Mannschaften angesetzt sind.

u Ensch

Heimatverein Ensch e.V.
Kuchenspenden

Der Heimatverein Ensch e. V. führt am Ostermontag die alljährli-
che Wanderung in Ensch durch. Nach der Wanderung treffen wir 
uns alle am Dorfmuseum, um den Tag bei einem Getränk, Kaffee 
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und zu dem in idyllischer Lage gelegenen Kloster Machern. Das 
im Tal gelegene ehemalige Zisterzienserinnenkloster ist nun unser 
nächstes Ziel. Dieses attraktive Ausflugsziel in historischem Ambi-
ente lädt zum Verweilen ein. Im Restaurant Brauhaus genießen wir 
die spezielle Atmosphäre und stärken uns für den anschließenden 
Rückweg über den Klosterberg. Vorbei am Weingut Markus Molitor 
folgen wir dem Weg hinauf zum Schirbelgraben. Unmittelbar an der 
B 50 nach Platten biegen wir rechts ab und umrunden am Waldrand 
den Rothenberg bis zur B 50 neu. Mit Blick auf die Fernstraße und 
das Wittlicher Tal geht es nun hinunter nach Walholz und zum Aus-
gangspunkt zurück.
Treffpunkt: 9:00 Uhr Parkplatz Bahnhof Föhren zur Fahrt per 
Zug oder Auto (ist noch zu klären) nach Wittlich oder 9:20 Uhr 
Parkplatz Wittlich HBF.

KAB Ortsverband Föhren
Kreuzweg der K A B - Föhren am Heilbrunnen in Schweich.
Herzliche Einladung.
Datum: Sonntag, 29.03.2026, 15:00 Uhr.
Wie in jedem Jahr geht die K A B - Föhren am Palmsonntag den 
Kreuzweg am Heilbrunnen.
Wir lassen uns führen anhand der Texte aus dem Kreuzweg für 
Erwachsene von
Misereor: „Hier fängt Zukunft an - auf dem Weg zum Leben““
Gestaltet von Michael Kinnen, Berlin.
Wir freuen uns über alle, die sich gerne die Zeit nehmen, mit an-
deren für die Zukunft junger Menschen in Kamerun auf dem Weg 
zu sein.
Und für sie zu beten.

LG Meulenwald Föhren e.V.
16. Meulenwald-Föhren-Lauf

Der Freundschaftslauf
Am kommenden Samstag, 28.03.2026, findet die 16. Auflage des 
Meulenwald-Föhren-Laufs statt. Start ist 15:00 Uhr an der Viezkel-
terstation Föhren. Im Anschluss laden wir alle Läuferinnen und 
Läufer sowie Gäste zum gemütlichen Beisammensein in die Turn-
halle der Grundschule Föhren ein.
Fest etabliert in der regionalen, überregionalen und internationalen 
Läuferszene, ist der Meulenwald-Föhren-Lauf ein Freundschafts-
lauf ohne Zeitmessung, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sich ganz auf das Lauferlebnis konzentrieren können.
Die Strecken umfassen den ca. 22 km Meulenwald-Föhren-Lauf, 
den ca. 15 km Teschermännchen-Lauf, den 10 km Bischof Milo-
Lauf sowie das 10 km Rixius Varus Walking.
Weitere Informationen unter https://www.lgmf.de/Meulenwald-Föh-
ren-Lauf/.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!

Eure LG Meulenwald Föhren

SV Föhren 1920 e.V.
Abt. Tischtennis

Unsere Mannschaften spielen wie folgt:
Freitag, 27.03.2026
20:00 Uhr, Könen I - Föhren I
19:30 Uhr, Föhren II - Monzel/Mülheim II
Montag, 30.03.2026
20:00 Uhr, Föhren V - Hetzerath III

Freunde und Förderer des Sports in Föhren e.V.
Die Freunde und Förderer des Sports in Föhren e.V laden zur Jah-
reshauptversammlung am 03.04.2026 um 18:15 Uhr ins Vereins-
heim des SV Föhren ein.
Anträge zur Jahreshauptversammlung können bis 7 Tage vor der 
Versammlung eingereicht werden.
Tagesordnung
1.	 Eröffnung und Begrüßung des 1. Vorsitzenden
2.	 Bericht des 1. Vorsitzenden
3.	 Bericht des Kassenprüfers
4.	 Bericht des Kassenprüfers
5.	 Aussprache zu den Punkten 2-4
6.	 Entlastung des Vorstandes
7.	 Verschiedenes
Die Freunde und Förderer freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme.

Abteilung Fußball
Sonntag, 29.03.2026
12:15 Uhr TuS Mosella Schweich - SV Föhren in Schweich
12:30 Uhr TuS Trier Euren II - SV Föhren II in Trier Euren

Lauer, Selbach-Oster und Günter Jauchs Weingut von Othegraven.
After-Show-Party:
Ab 21:00 Uhr startet samstags die große After-Show-Party im Ju-
gendraum mit unserem Freund DJ Daumi.
Bänkelsängertour am Sonntag:
Sonntags startet um 11:30 Uhr die Bänkelsängertour. Unter dem 
Motto „Riesling in the Dark“ erwartet euch ein spannendes und ein-
zigartiges Programm.
Bauern- und Kunsthandwerkermarkt:
Sonntags findet wieder ein Bauern- und Kunsthandwerkermarkt 
hinter der alten Schule statt, mit Kreativem und Selbstgemachtem. 
Ein Kettensägenkünstler, die Schauübung der Historischen Feu-
erwehr Hillscheid und eine Greifvogelschau werden euch begeis-
tern. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Big Band „More than 
Swing“.
Ausstellung historischer Fahrzeuge:
Im Rahmen des Weinspektakels findet auch wieder eine große Old-
timerausstellung statt. Vom Zweirad über Traktoren und Apes bis 
hin zu wertvollen Pkws aus alten Zeiten. Hier werden wir euch zum 
Staunen bringen.
Sichert euch noch schnell euer Ticket auf www.weinspektakel.de. 
Einzelne Karten können noch an der Tageskasse erworben wer-
den. Wir freuen uns auf ein spektakuläres Wochenende in der Hei-
mat von Stein & Wein und auf euch!

u Föhren

Aktion 3% Föhren e.V. - Weltladen
Leckere und dekorative Osterprodukte im Weltladen

Bald ist Ostern. Farbenfrohe Dekoration aus dem Weltladen stim-
men auf den Frühling und das Osterfest ein. Als Hängedeko führen 
wir verschiedene Motiv-Anhänger aus Filz, Metall oder Papier. 
Hasen- und Blumenfiguren, sowie Eierwärmer aus Filz eignen sich 
als stimmungsvoller Tischschmuck. Außerdem führen wir Körbe, 
Grußkarten mit Ostermotiven und bio-faire Schokoladen, Oster-
hasen und Ostereier.
Besuchen Sie uns im Weltladen: fair gehandelte Produkte für 
Ostern und durchweg für den täglichen Bedarf.
Die Öffnungszeiten unseres Weltladens, Hauptstraße 15:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 15 h bis 18 h
Freitag von 10 h bis 12 h und von 15 h bis 18 h
Samstag von 9 h bis 12 h.

Weltladen bei Hetzerather Pflanzentauschbörse
Tipps für die neue Gartensaison bietet der Verein „Projektwerk-
statt Zukunft e. V.“ bei der Pflanzentauschbörse in Hetzerath. 
Für alle, die Freude am Gärtnern haben, ist dies ein beliebter 
Treffpunkt zu Beginn des Gartenjahres. Überzählige Pflanzen aus 
Vorgarten, Beet oder Wohnzimmer können mitgebracht werden. 
Wer Lücken in der Bepflanzung füllen möchte, kann sich auf dem 
Tauschtisch umsehen und das passende, evtl. ganz neue Gewächs 
finden. Getauscht werden Blumen und Kräuter, Stauden und Klein-
gehölze, Pflanzen und Sämereien, Ableger und Angezogenes.
Zur Verköstigung gibt es ab ca. 11:30 Uhr ein Mittagessen und 
nachmittags Kaffee und Kuchen.
Das Team unseres Weltladens ist mit einem Verkaufsstand bei der 
Pflanzentauschbörse präsent. Wir bieten den Besuchern eine 
Auswahl fair gehandelter Produkte an, u. a. Ostergeschenke 
und den Kokoblock, eine faire und nachhaltige Alternative zu torf-
haltiger Anzuchterde.
Termin: Palmsonntag, 29. März, 11 h - ca. 16 h
Ort: Tennisheim Hetzerath (Verlängerung Kirchgässchen, hinter 
der Kindertagesstätte).

Heimat- und Kulturverein  
Meulenwald Föhren

Unsere zweite Tageswanderung in diesem Jahr führt uns am Os-
tersamstag, 4. April zum Kloster Machern.
Start der 17 km langen Rundwanderung ist der Parkplatz am HBF 
Wittlich im Ortsteil Wengerohr. Über das nahe gelegene Industrie-
gebiet gelangen wir über Feld und Flur zum Forsthaus Sabel. Durch 
den Rachtiger Wald beginnt nun der Aufstieg auf den Rothenberg. 
Am höchsten Punkt überqueren wir die B50 neu, wo uns am Wald-
rand die ersten schönen Blicke nach Zeltingen-Rachtig und auf die 
Hochmoselbrücke erwarten. Der nun folgende Abschnitt auf dem 
Moselhöhenweg bietet fantastische Panoramaaussichten. Spekta-
kulär ist der Blick vom Aussichtspunkt Donnerkreuz ins Moseltal 
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Liebe Mitglieder,
der SV Föhren lädt zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 
den 03.04.2026, um 19:00 Uhr auf dem Sportplatz ein.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung durch die Vorsitzenden
2. Berichte des Vorstandes und der Abteilungen über das Jahr 

2025
3. Kassenbericht über das Geschäftsjahr 2025
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 2-4
6 . Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 2027
7. Anpassung der Vereinssatzung
7.1 Ergänzung des Paragraphen 1 um Punkt 5 mit der Regelung 

von Aufwendungsersatzanspruch und der Ehrenamtspau-
schale

7.2 Ergänzung des neuen § 2 Grundsätze des Vereins
7.3 Durch Einfügen des neuen Paragraphen werden die nach-

folgenden Paragraphen entsprechend umnummeriert (aus 2 
wird 3 usw.)

8. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025
9. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
10. Verschiedenes
11. Schlusswort
Die vorgeschlagene Änderung der Vereinssatzung (alte Fassung / 
neue Fassung) kann nach Terminabsprache unter 0179 4514519 
im Vereinsheim eingesehen werden und wird auf der Homepage 
des SV Föhren 1920 e. V. veröffentlicht.
Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens 7 Tage vor der 
Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

Der Vorstand

Ober vs. Unterdorf
04/04, 14:30 Uhr Brühlarena Föhren.
Anmeldung: Nussball@sportverein-foehren.de
Unter dem Motto: Verein(t) gegen Rassismus

u Kenn

Heimat- und Verkehrsverein Kenn e.V.
Danke an alle Helfer! Dreck-Weg-Tag 2026

Der HVV hat auch in diesem Jahr wieder den Dreck-Weg-Tag un-
ter dem Motto „Kenn räumt auf““ veranstaltet. Bei herrlichem Früh-
lingswetter konnten wir dank vieler Helferinnen und Helfer wieder 

Donnerstag, 02.04.2026
Pokal
19:00 Uhr SV Föhren II - SG Osburg II
Über zahlreiche und lautstarke Zuschauerunterstützung würden 
sich unsere Mannschaften freuen!!

Abteilung Jugendfußball
Freitag, 27.03.2026
E-Junioren
18:00 Uhr JSG Föhren - JSG Waldweiler II in Bekond
Samstag, 28.03.2026
D-Junioren
11:00 Uhr JSG Platten II - JSG Föhren in Wittlich Wengerohr
C-Junioren
11:00 Uhr JSG Trier Süd - JSG Föhren in Trier Feyen
B-Junioren
16:00 Uhr JSG Schillingen - JSG Föhren in Schillingen
A-Junioren
16:00 Uhr JSG Föhren - JSG Kylltal Birresborn in Hetzerath
E-Juniorinnen
10:30 Uhr JSG Föhren(7er) - JSG Sohren (5er) in Bekond
Sonntag, 29.03.2026
D-Juniorinnen
10:30 Uhr MSG Föhren (7er) - SC Rengen (7er) in Föhren
C-Juniorinnen
16:15 Uhr DJK Matthias Trier (9er) - MSG Föhren (7er) in Trier 
Feyen
Über zahlreiche und lautstarke Zuschauerunterstützung würden 
sich unsere Mannschaften freuen!

Schwarzgurtlehrgang in Echternach
Abteilung Karate
Letztes Wochenende fand der jährliche Schwarzgurt-Lehrgang un-
ter Leitung von Hanshi Axel Roth (8. Dan) in Echternach statt.
Teilgenommen haben Schüler aus den Dojos Trier, Schweich, Föh-
ren, Bergen-Engheim sowie aus Frankreich aus den Dojos Brunoy 
und Elsass. Am Freitagabend wurde ausschließlich mit den Senseis 
trainiert. Nach Grundtechniken wurden verschiedene Katas abge-
glichen. Im Anschluss wurden Kobudo mit Tekko und Eku trainiert.
Am Samstagvormittag wurden zuerst die Bunkai (Anwendung) der 
Katas Pinan und Pinan Shodan trainiert.

Zum Abschluss wurden verschie-
dene Schwarzgurt-Katas trai-
niert. Am Samstagnachmittag 
wurde Sensei Ferdinand Matl 
vom Präsidium der S. B.U. in 
Stellvertretung von Dirk Stassen 
der Titel Renshi verliehen. Zu der 
Urkunde erhielt Ferdinand Matl 
ebenfalls den rot-weißen Gürtel.
Der Samstagnachmittag bestand 
ausschließlich aus Kobudo.
Hier wurde zuerst mit der Waffe Jo 
Partnertechniken und Katas geübt. 
Im Anschluss gab es noch Katas 
mit den Waffen Sai und Eku.
Nach dem Lehrgang wurde Hugo 

Besin aus Brunoy die Prüfung zum 3. Dan abgenommen.
Prüfer waren:
Hanshi Axel Roth, 8. Dan
Renshi Hermann Meisberger, 6. Dan
Renshi Joachim Härtel, 6. Dan
Renshi Robert Lentes, 6. Dan
Renshi Norbert Hamm, 6. Dan
Renshi Ferdinand Matl, 6. Dan
Am Sonntagmorgen stand die letzte Trainingseinheit vom Schwarz-
gurt-Wochenend-Lehrgang an.
Hier wurden zuerst Selbstverteidigungstechniken trainiert.
Im Anschluss gab es Kumite mit Einzeltambo und im Anschluss mit 
Doppeltambo.
Zum Lehrgangsende wurde Hugo Besin (Brunoy) die Urkunde 
überreicht für die bestandene Prüfung zum 3. Dan am Vortag.
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u Leiwen

Pastor-Kenez-Zeltlager Leiwen
Letzte Chance - Anmeldungen 2026

Die Anmeldungen für das diesjährige Zeltlager sind raus. Diese 
kann auf http://zeltlager.leiwen.de/ heruntergeladen werden.
Der letzte Anmeldetag ist:
Sonntag, den 29.03.2026 um 12:00 - 13:00 Uhr
Die Anmeldung findet im Vorraum der Turnhalle Leiwen statt.
Für die Anmeldung sind an diesen Tagen die unterschriebenen Un-
terlagen und die Teilnehmergebühr abzugeben.
Wir freuen uns auf euch.

SSV Leiwen 1968 e.V.
Traditionelles Ostereierschießen am 04.04. und 

05.04.2026 Schützenhaus Leiwen
In diesem Jahr findet wieder wie gewohnt das traditionelle Osterei-
erschießen im Schützenhaus des SSV Leiwen 1968 e.V. statt.
Anfahrt: Aus Richtung Leiwen Trittenheim kommend L 148 Dhrontal 
500 mtr. links vor der Abzweigung Richtung Heidenburg.
•	 Samstag, 04.04.2026 von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr
•	 Sonntag, 05.04.2026 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

u Longuich

Heimat- und Verkehrsverein  
Longuich-Kirsch e.V.

Longuich, Römische Villa Urbana  
Villaputz am 18.04.2026

Wie in jedem Jahr startet die Saison der Führungen an der römi-
schen Villa Urbana in Longuich mit einer Reinigungsaktion.
Dazu treffen wir uns am Samstag, 18.04.2026 um 14:00 Uhr an 
der Villa.

Villaputz 2025
Gemeinsam werden wir die Villa innen und außen säubern und für 
die Führungen in diesem Jahr vorbereiten.
Wer mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen. In der Regel dauert 
unser Villaputz rd. 2 Stunden und endet mit einem kleinen Imbiss 
und einem guten Longuicher Wein.

eine beachtliche Menge an Müll sammeln. Wir bedanken uns bei 
Groß und Klein für die aktive Teilnahme am Dorfleben!
Nach Abschluss unserer Sammelaktion haben wir am Rathaus in 
Kenn einen schönen Nachmittag miteinander verbracht. Für das 
leibliche Wohl war auch dank vieler Spenden bestens gesorgt.
Wir bedanken uns bei allen für die gelungene Aktion!

Der Vorstand
vorstand@hvv-kenn.de

06502 4040405

Maibaumfest 30.04.2026
Der Heimat- und Verkehrsverein Kenn e. V. lädt ein zum diesjähri-
gen Maibaumfest.
Am: 30.04.2026
Wo: Bernhard-Becker-Freizeitanlage
Ab: 17:00 Uhr
Maibaumstellen um 18:00 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr 
Kenn.
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt! Wir freuen uns auf 
einen schönen Festabend mit Euch!
Wir brauchen noch Helfer zum Auf- und Abbau, wie auch beim 
Standdienst. Wer helfen möchte, kann gerne auf uns zukommen.

Der Vorstand
vorstand@hvv-kenn.de

06502 4040405

VdK Ortsverband Kenn
Einladung zum Spielenachmittag des 

VdK-Ortsverbands Schweich/Kenn
Gerne erinnere ich hiermit an den VdK-Spielenachmittag und 
lade hierzu alle VdK-Mitglieder und die, die es noch werden wollen, 
herzlich für Mittwoch, den 01.04.2026 ab 15:00 Uhr ins Erdge-
schoss der frisch sanierten Alten Schule (Hofgartenstr. 25, 54338 
Schweich) ein. Künftig wird der Spielenachmittag am gleichen Ort 
immer am ersten Mittwoch des Monats stattfinden; das Mitbringen 
eigener Spiele ist ausdrücklich erwünscht. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich - einfach reinkommen und mitspielen. Unser stv. 
Vorsitzender Wolfgang Necke und unsere Frauenbeauftragte Ursel 
Necke freuen sich über eine rege Teilnahme! Freundliche Grüße,

Lars Rieger (Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Schweich/
Kenn)

Angelclub Kenn 1975 e.V.
Geräucherte Forellen vom AC Kenn zu Ostern

Auch in diesem Jahr bietet der AC Kenn Ihnen zu Ostern wieder 
geräucherte Forellen an.
Bestellen können Sie die Forellen bis zum 29.03.2026 beim 1. Vor-
sitzenden Manfred Schuster unter Telefon 06502 8976 oder bei je-
dem anderen Vorstandsmitglied.
Die bestellten Forellen können am Karfreitag, 03.04.2026, ab 
10:00 Uhr im Rathaussaal in Kenn abgeholt werden.

u Klüsserath

Frauengemeinschaft Klüsserath
Am Dienstag, 14. April, wollen wir nach Wittlich ins Kino fahren. 
Der Film „Horst Schlämmer sucht das Glück“ steht auf dem Pro-
gramm und nach dem Film gibt es Kaffee und Kuchen. Beginn ist 
um 14:30 Uhr und Abfahrt in Klüsserath an der Kirche um 13:30 
Uhr. Der Preis pro Person beträgt 11,50 €. Wer mitfahren möchte, 
kann sich bis Donnerstag, 2. April bei Thea oder Maria anmelden. 
Es wäre schön, wenn noch einige Teilnehmerinnen mit dem Auto 
fahren können, da wir mit Fahrgemeinschaften nach Wittlich fahren.
Bitte vormerken: Am Mittwoch, 24.06.2026, machen wir unsere 
Tagesfahrt nach Mainz mit einer Führung beim ZDF. Einzelheiten 
werden später mitgeteilt.

Angelverein Klüsserath 1959 e.V.
Zum Karfreitagsangeln treffen wir uns am 03.04.2026 um 07:00 
Uhr am Sportplatz.
Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 
den 07.04.2026 um 20:30 Uhr in der Gaststätte „Moselblick““ beim 
Campingplatz statt.
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SV Mehring 1921 e.V.
Sa., 28.03.2026
10:00 G-Junioren| Kinderfußball
SG Ruwertal I - Kinderfestival
Kunstrasenplatz, Waldrach
12:00 C-Junioren| Kreisklasse
SV Mehring : JSG Trier-Süd II
Kunstrasenplatz, Mehring
14:45 D-Junioren| Kreispokal
JSG Ehrang II : SV Mehring
Rasenplatz, Trier-Pfalzel
16:00 B-Junioren| Bezirksliga
SV Mehring : FSV Salmrohr
Kunstrasenplatz, Mehring
19:00 A-Junioren| Bezirksliga
SV Mehring : JSG Westeifel-Lambertsberg
Kunstrasenplatz, Mehring
So., 29.03.2026
13:00 Herren| Kreisliga C
SV Mehring II : SG Osburg II
Kunstrasenplatz, Mehring
15:00 Herren| Bezirksliga
SV Tawern : SV Mehring
Kunstrasenplatz, Tawern

u Riol

Verein für Kultur und Tourismus Riol e.V.
Aufbau und Vorbereitung des  
Weinstandes am Moselufer

Zur Vorbereitung der neuen Saison findet am Samstag, 28.03.2026, 
um 9:00 h am Moselufer ein gemeinsamer Arbeitseinsatz statt.
Im Rahmen der Saisoneröffnung sollen das vorhandene Equipment 
gründlich gereinigt und für die kommende Veranstaltung vorbereitet 
werden.
Es wird gebeten, dass alle betreibenden Winzer, deren Wein bei 
der Rioler Auszeit oder durch Vereine ausgeschenkt wird, jeweils 
eine Person für den Arbeitseinsatz entsenden. Auch die betreiben-
den Vereine / Gruppen, die den Weinstand mieten, stellen bitte 
auch eine Person.
Putzutensilien sollen nach Möglichkeit mitgebracht werden.
Vielen Dank für die Unterstützung.

VKT Riol e. V.
Einladung zur Jahrespräsentation „De Nauen as do“

Am Ostermontag, den 06.04.2026, von 14:00 - 18:00 Uhr laden 
wir Sie herzlich, an unseren Weinstand am Moselufer, nach Riol 
ein. Entdecken Sie, wie der neue Jahrgang 2025 schmeckt und 
spüren Sie nach, welche Besonderheiten das Weinjahr im Glas 
hervorbringt. Erleben Sie den neuen Jahrgang dort, wo die Mosel 
am schönsten ist.
Die Rioler Winzer/innen freuen sich darauf, Ihnen „De Nauen“ zu 
präsentieren!
Probekarten erhalten Sie direkt vor Ort - eine Vorreservierung ist 
nicht erforderlich.

Der Verein für Kultur und Tourismus e. V. freut sich auf Ihren Be-
such und einen genussvollen Nachmittag am Moselufer! | # Zum 

Wohl Riol

SV Wacker Riol e.V.
Sonntag, 29.03.2026
Abteilung Fußball Senioren
SG Kordel 1 : SG FLRK 2
Spielbeginn: 14:45 Uhr in Kordel
SG Ehrang/Pfalzel 1 : SG FLRK 1
Spielbeginn: 15:00 Uhr in Trier Ehrang

u Schleich

Heimat- und Verkehrsverein Schleich
Einladung zum Osterfeuer

Am Samstag, den 04.04.2026, laden wir ab 18:00 Uhr herzlich zum 
traditionellen Osterfeuer ein.
Hoch über Schleich, am Pavillon am Galgenberg, möchten wir ge-

Regelmäßig finden Führungen ab Mai bis Oktober jeden Sonntag 
um 10:30 Uhr statt. Für Gruppen können auch gerne gesonderte 
Führungen angeboten werden. Einfach über die Touristinformation 
Longuich buchen.
Wir freuen uns auf viele Besucher:innen.

Ihr
Arbeitskreis Heimat und Geschichte

TuS Longuich-Kirsch e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung am 27.03.2026

Hiermit laden wir alle aktiven und inaktiven Mitglieder des TuS 
Longuich-Kirsch ein zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am 
Freitag, den 27.03.2026, um 19:00 Uhr im Vereinslokal Schlöder in 
Longuich-Kirsch.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Berichte: a) Geschäftsbericht, b) Abt. Fußball, c) Abt. Tischten-

nis, d) Abt. Breitensport
4. Aussprache zu den Berichten
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
7. Wahl eines Versammlungsleiters
8. Neuwahl des gesamten Vorstandes
9. Verschiedenes
Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann 
in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese 
Anträge mindestens 8 Tage vor der Versammlung schriftlich beim 1. 
Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind.

Abteilung Fußball
Sonntag, 29.03.2026
15:00 Uhr: FSG Ehrang-Pfalzel I - SG Longuich I (in Ehrang)
14:45 Uhr: SG Kordel - SG Longuich II (in Welschbillig)

u Mehring

KG „Oh Leit her“ Mehring e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Liebe Vereinsmitglieder,
wir laden euch herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 
2026 ein. Diese findet am Freitag, den 10.04.2026 um 19:00 Uhr im 
„Hotel Moseltal““ statt.
Wir werden mit euch auf die gerade vergangene Session zurück-
blicken. Ebenso wollen wir Veränderungen anregen und das kom-
mende Jahr gemeinsam mit euch planen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit der Ver-

sammlung
2. Bericht des Vorstands
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Aussprache zu den Berichten
6. Ausblick auf das kommende Jahr
7. Neue Session 2025/26
8. Sonstiges
9. Schlusswort und Verabschiedung
Wir freuen uns über eure Anregungen und Ideen, die ihr uns im 
Vorfeld gerne zukommen lassen könnt.
Bitte gebt uns bis zum 05. April Bescheid, ob ihr teilnehmen könnt 
und ob es zusätzliche Themenpunkte gibt.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen!

Euer Vorstand

Angel-Sportclub Mehring 1975 e.V.
Am Karfreitag, 03.04.2026, starten wir traditionell in unsere dies-
jährige Angelsaison. Wir treffen uns um 07:00 Uhr an unserer Wei-
heranlage in Bachwiesen. Der erste Durchgang wird von den Seni-
oren gemeinsam mit den Jugendanglern durchgeführt. Wir angeln 
von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr. Die Regeln für den ersten Durchgang 
werden vor Beginn durch den 1. Vorsitzenden erläutert. Nach dem 
Angeln werden wir wieder gemeinsam zu Mittag essen. Aufgrund 
des Forellenbesatzes ist das Angeln im Weiher in der Karwo-
che untersagt. Wir hoffen auf schönes Wetter, eine rege Teilnah-
me und einen guten Fang.
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7. Kassenbericht des Schatzmeisters
8. Bericht der Kassenrevisoren
9. Aussprache zu TOP 3-7
10. Entlastung des Vorstandes
11. Verschiedenes
Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können bis spätestens 
3 Tage vor der Jahreshauptversammlung schriftlich bei der 1. Vor-
sitzenden Andrea Vor per Email an andrea.vor@stadthusaren.de 
eingereicht werden.
Über die Anträge, die bei der Jahreshauptversammlung gestellt 
werden, beschließt die Versammlung. Die Anträge müssen vor dem 
Versammlungsbeginn dem Vorstand vorgelegt werden.

Andrea Vor
im Namen des Vorstandes

Stadt Schweich
Einladung zum Spielenachmittag des  

VdK-Ortsverbands Schweich/Kenn
Gerne erinnere ich hiermit an den VdK-Spielenachmittag und 
lade hierzu alle VdK-Mitglieder und die, die es noch werden wollen, 
herzlich für Mittwoch, den 01.04.2026 ab 15:00 Uhr ins Erdge-
schoss der frisch sanierten Alten Schule (Hofgartenstr. 25, 54338 
Schweich) ein. Künftig wird der Spielenachmittag am gleichen Ort 
immer am ersten Mittwoch des Monats stattfinden; das Mitbringen 
eigener Spiele ist ausdrücklich erwünscht. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich - einfach reinkommen und mitspielen. Unser stv. 
Vorsitzender Wolfgang Necke und unsere Frauenbeauftragte Ursel 
Necke freuen sich über eine rege Teilnahme! Freundliche Grüße,

Lars Rieger (Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Schweich/
Kenn)

Schachklub 1933 Schweich e.V.
www.schachklub-schweich.de

Nächste Saisonspiele
12.04.2026
SG Schweich-Trittenheim I - SF Nickenich
26.04.2026
SC Einrich - SG Schweich-Trittenheim I
Unsere Heimspiele finden im Römersaal der Stadt Schweich statt. 
Zuschauer sind herzlich willkommen!

meinsam diese schöne Tradition pflegen und damit den Frühling 
begrüßen und den Winter verabschieden.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Bei Wein, Bier und 
Würstchen freuen wir uns auf einen geselligen Abend in gemütli-
cher Atmosphäre.
Bei Regen muss die Veranstaltung leider ausfallen.

Mitgliederversammlung
Am Mittwoch, den 15.04.2026, 19:00 Uhr, findet im Gemeinde-
haus unsere Mitgliederversammlung statt.
Tagesordnung:
1.	 Bericht der Vorsitzenden
2.	 Bericht des Kassierers
3.	 Aussprache Punkt 1-2
4.	 Entlastung des Vorstandes
5.	 Aktivitäten 2026
6.	 Verschiedenes
Alle Mitglieder und Interessierten sind herzlich eingeladen.

u Schweich

Kultur in Schweich e.V.
Freundeskreis Schweich daheim - Schwäch dahäm

Biblische Weinprobe - Samstag, 18. April 2026 ICV Halle Issel 
um 19 Uhr
Der Freundeskreis „Schweich daheim - Schwäch dahäm““ veran-
staltet am Samstag, den 18.04.2026 mit einer „Biblischen Weinpro-
be““ eine ganz besondere Weinverkostung.
In der ICV-Halle kommen 6 Weine und ein Sekt der Schweicher 
Winzer zum Ausschank und offerieren einen Querschnitt der Reb-
sortenvielfalt aus den Schweicher Rebenhängen.
Als Gast haben die Veranstalter den aus Schweich stammenden 
Weihbischof Franz-Josef Gebert eingeladen, der in einer Einleitung 
einen Einblick in seinen beruflichen Werdegang gewährt, unter 
dem Motto: „Vom Küfer zum Bischof““.
Zur Weinprobe werden Wasser, Baguette und Laugengebäck ge-
reicht.

Beginn der Veranstaltung: 19:00 Uhr.
Tickets zum Preis von 18 € gibt es bei Schreibwaren Diederich im 
Brunnenzentrum in Schweich.

Narrengilde Stadthusaren  
Schweich1985 e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 15.04.2026
Der Vorstand der Narrengilde Stadthusaren Schweich lädt hiermit 
satzungsgemäß alle Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung am 15.04.2026 um 19:30 Uhr in das Hotel Leinenhof in 
Schweich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung durch die 1. Vorsitzende
2. Totengedenken
3. Jahresbericht der 1. Vorsitzenden
4. Jahresbericht des Geschäftsführers
5. Jahresbericht des Präsidenten
6. Jahresbericht des Kommandanten

Impressum

Presserechtliche Verantwortung für den nichtamtlichen 
redaktionellen Teil und Anzeigen:
Martina Drolshagen, Verlagsleiterin

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags. 
Zustellung durch den Verlag an alle Haushaltungen kostenlos.

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,70 € zuzügl. 
Versandkosten. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt 
oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz für ein 
Exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere aus Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.
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Abteilung Jugendfußball
Samstag, 28.03.2026
14:00 Uhr, F-Junioren Kinderfestival in Kürenz
mit TuS Mosella Schweich III, TuS Mosella Schweich IV
10:00 Uhr, E-Junioren Leistungsklasse:
SV Eintr. Trier - TuS Mosella Schweich II
14:00 Uhr, D-Junioren Bezirksliga:
FSV Salmrohr - TuS Mosella Schweich
15:00 Uhr, C-Junioren Rheinlandliga:
TuS Mosella Schweich - Ahrweiler BC
11:00 Uhr, C-Junioren Kreisklasse:
TuS Mosella Schweich II - JSG Hunrück-Hochwald
17:00 Uhr, B-Junioren Rheinlandliga:
TuS Mosella Schweich - FC Rot-Weiss Koblenz II
13:00 Uhr, B-Junioren Kreisklasse:
TuS Mosella Schweich II - JSG Olewig
19:00 Uhr, A-Junioren Rheinlandliga:
FC Metternich - TuS Mosella Schweich
Über die zahlreiche und lautstarke Zuschauerunterstützung würden 
sich unsere Mannschaften freuen!

u Trittenheim

SV Laurentius Trittenheim 1920 e.V.
Abteilung Fußball

Sonntag, 29.03.2026
14:30 Uhr SG Mont Royal Kröv-SG Neumagen-Dhron
Kreisliga A
Sportplatz Reil
Die Mannschaft freut sich auf starke Zuschauerunterstützung!

Aus unseren Kirchen

Arbeitskreis Offene Kirche Longuich
Saisonstart Offene Kirche,  

St. Laurentius, Longuich-Kirsch
Von Ostersonntag, den 5.4. bis Sonntag, den 25.10.2026 ist unsere 
Pfarrkirche St. Laurentius wieder außerhalb der Gottesdienstzeiten 
samstags, sonntags und an Feiertagen von 16:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet.
Wir starten damit ins 16. Jahr, nachdem wir Ende letzten Jahres 
unser 15-jähriges Bestehen feiern konnten. Über 15000 Besuche-
rinnen und Besucher, 1500 Öffnungstage oder 4000 Stunden eh-
renamtlichen Einsatz stehen zu Buche. Die Menschen konnten die 
besondere Atmosphäre der Kirche erleben und die Möglichkeit der 
Begegnung erfahren.
Über neue Mitmacher und Mitmacherinnen in unserem Arbeitskreis 
würden wir uns sehr freuen, damit wir auch in Zukunft das Angebot 
Offene Kirche aufrechterhalten können. Wir bieten alle nötigen In-
formationen, Exkursionen und eine motivierte Gemeinschaft.
Bei Fragen oder Interesse an unserem Arbeitskreis wenden Sie 
sich bitte an Elisabeth Cannivé-Boesten oder Reinhard Boesten,
Telefon 06502-6532 oder E-Mail boesre@web.de.

Exkursion am Palmsonntag nach Brauneberg-Filzen
Der Arbeitskreis Offene Kirche lädt alle Interessierten ein zu einer 
Exkursion zu einem „barocken Gesamtkunstwerk““, der ehemali-
gen Klosterkirche St. Josef im Brauneberger Ortsteil Filzen.
Auf der Homepage des Pastoralen Raums Bernkastel-Kues steht 
der Satz: „Dieser schöne Kirchenraum ist mit seiner geschlossen 
erhaltenen barocken Ausstattung sicher einer der stimmungsvolls-
ten und feierlichsten Sakralbauten im ganzen Moselraum!““
Um 14:00 Uhr erhalten wir vor Ort eine fachkundige Führung und 
werden danach die Gelegenheit zur Einkehr haben.
Termin: Palmsonntag, den 29.03.2026
Treffpunkt: 13:00 Uhr am Schulhof der Grundschule Longuich 
zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften. Bitte in jedem Pkw ei-
nen Beitrag von 3,- € je Mitfahrende/r als Fahrtkostenanteil zahlen. 
Weiterhin erbitten wir von den Teilnehmenden eine Spende für die 
Belange der Kirche.
Rückkunft ca. 18:00 Uhr.

TuS Mosella Schweich e.V.
Abteilung Karate

Schwarzgurt-Lehrgang in Echternach
Am Wochenende 21. - 22.03.2026 fand in Echternach unter Lei-
tung von Hanshi Axel Roth der diesjährige Schwarzgurt-Lehrgang 
unseres Dachverbandes, der Shorinji Budo Uion Deutschland e. 
V. (SBU), statt. Teilnehmer waren Schwarzgurte aus den Vereinen 
Föhren, Frankfurt, Schweich und Trier. Zur Freude aller hatten 
auch Dan-Träger aus den befreundeten Dojos aus dem Elsass und 
Brunoy (Paris) die lange Fahrt auf sich genommen, um an diesem 
Lehrgang teilzunehmen.
Der Freitagabend zuvor - 20.03.2026 - war einem speziellen Trai-
ning der Renshis und Senseis vorbehalten. Dabei wurden den ho-
hen Gürtelgraden entsprechende Kata (Kampf gegen einen imagi-
nären Gegner) geübt und vertieft.
Am Samstagvormittag wurden alle Teilnehmer eingehend in das 
Bunkai (Anwendung von in den Kata enthaltenen Techniken) zwei-
er grundlegender Kata eingewiesen; das intensive Üben der An-
wendungen mit unterschiedlichen Partnern stand hierbei im Vor-
dergrund.
Der Samstagnachmittag wurde genutzt, um die Handhabung alter 
Waffen Okinawas - an diesem Tag Eku (Paddel), Sai (Nahkampf-
waffe, eine Art Dreizack mit langem Mittelteil) und Jobo (ca. 1,20m 
langer Kampfstock) - intensiv zu üben, um ein gleiches Niveau der 
Teilnehmer sicherzustellen.
Sensei Ferdinand Matl wurde eine besondere Auszeichnung zuteil: 
ihm wurde vom Vorstand der SBU der Titel „Renshi““ (= Experte) 
verliehen.
Am Sonntagvormittag erläuterte Hanshi Roth zunächst die Bedeu-
tung einiger Aufwärmübungen als Vorbereitung für Anwendung un-
terschiedlicher Karate-Techniken und ließ dies in Form von Partner-
übungen in die Tat umsetzen.
Anschließend maßen sich die Teilnehmer des Lehrgangs im (sport-
lichen) Wettkampf mit 1 und 2 gepolsterten Tambos (kurzer Stock), 
wobei Zanshin, die körperliche und geistige Wachsamkeit, und die 
damit verbundene Reaktionsschnelligkeit eine wesentliche Rolle 
spielen.

(v. l.) Sensei Hermann Meisberger (6. Dan), Kevin Schneider (4. 
Dan), Dean Golüke (2. Dan) Sensei Michael Hartmann (5. Dan), 
Sensei Jutta Pfeifer (5. Dan), Julia Schönbverger (3. Dan), Sensei 
Ferdinand Matl (6. Dan).

Die Teilnehmer der Abt Karate des TuS Mosella Schweich

Abteilung Fußball
Am kommenden Wochenende stehen für unsere Mannschaften fol-
gende Spiele bevor:
Herren Ü32 Rheinlandpokal:
Freitag, 27.03.2026, 19:30 Uhr
SG Wallenborn/Neunkirchen/Stadtfeld - TuS Mosella Schweich
Herren Bezirksliga West
Sonntag, 29.03.2026, 14:45 Uhr (KR Waldrach):
SG Ruwertal Gutweiler - TuS Mosella Schweich
Herren Kreisliga A
Sonntag, 29.03.2026, 12:15 Uhr:
TuS Mosella Schweich II - SV Föhren
Herren Kreisliga B
Sonntag, 29.03.2026, 14:30 Uhr:
SG Thalfang/Berglicht - TuS Mosella Schweich III
Herren Reserveklasse
Samstag, 28.03.2026, 19:00 Uhr (RP Pfalzel):
FSG Ehrang-Pfalzel III - TuS Mosella Schweich IV
Über die zahlreiche und lautstarke Zuschauerunterstützung würden 
sich unsere Mannschaften freuen!
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Zeit zum Nachdenken, zum Innehalten, zum Dasein. Mit Impulsen, 
Musik und Momenten der Ruhe - für alle, die sich auf den Weg 
machen und Gemeinschaft bei einem Abendessen erleben wollen. 
Komm, wie du bist, am 01.04.2026 um 19:00 Uhr ins Pfarrheim 
nach Kenn.
Bring mit, was dich bewegt. Und geh vielleicht ein Stück leichter 
wieder nach Hause.
In diesem „Gottesdienst mal anders““ ist das Abendessen integriert. 
Wir bitten am Ende der Feier um eine Spende, um die Kosten zu 
decken.
Zwecks Planung bitten wir vorher um Anmeldung bei Gemein-
dereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen per E-Mail an ruedi-
ger.glaub-engelskirchen@bistum-trier.de oder per Telefon unter 
06502/9389509. Wir freuen uns auf Dich!

Seniorennachmittag in Föhren
zum Seniorennachmittag laden wir Sie herzlich am 01.04.2026 um 
14:30 Uhr im Gemeinderaum (unter der Turnhalle) ein. Herr Wed-
ler vom Sanitätshaus Kersting wird einige Hilfsmittel sowie unter-
schiedliche Rollatoren etc. vorstellen. Außerdem gibt er Tipps und 
Maßnahmen zur Sturzprophylaxe, damit Sie so lange wie möglich 
in Ihrem Zuhause leben können. Auf Wunsch kommt er auch zu 
einem Beratungsgespräch zu Ihnen nach Hause. Gerne können 
Sie an diesem Nachmittag einen Angehörigen mitbringen. Alle Inte-
ressierten Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen. Wie 
üblich ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Das Seniorenteam

Familiengottesdienst an Ostermontag in Riol
Ostern ist das höchste Fest im Kirchenjahr und das möchten wir 
in diesem Jahr ganz besonders mit den Familien feiern. Deshalb 
laden wir herzlich zu unserem Gottesdienst am Ostermontag, 
06.04.2026 um 10:30 Uhr in der Kirche in Riol ein. Im Anschluss 
an den Gottesdienst wartet rund um die Kirche eine fröhliche und 
bunte Ostereiersuche auf die Kinder - ein schöner Ausklang für 
Groß und Klein. Damit wir gut planen können, bitten wir um eine 
Anmeldung bei Daniela Engel-Blesius per E-Mail: engel-d@web.de 
oder telefonisch: 06502/4044106.

Klappern 2026 in Bekond
Wir gehen auch in diesem Jahr wieder „Rappeln““. Es ist schon seit 
vielen Jahren Brauch, dass an Karfreitag und Karsamstag „gerap-
pelt“ wird. An diesen beiden Tagen läuten die Glocken nicht, da sie 
nach Rom geflogen sind, wie es der Legende nach heißt. Anstelle 
des Glockengeläuts ziehen die Kinder an Karfreitag, 03. April 2026 
und Karsamstag, 04. April 2026 jeweils um 06:30 Uhr, 11:15 Uhr 
und 17:30 Uhr mit ihren Rappeln durch die Straßen. Treffpunkt ist 
wie in jedem Jahr der Dorfbrunnen beim Pelzer. Wir freuen uns 
über jeden, der mitkommt und die Tradition am Leben hält.

Julian Schmitz Kastner

Frauen unterwegs – Exkursion zur Abtei St. Matthias
Die Gruppe Frauen unterwegs lädt am 15.04.2026, zu einer beson-
deren Exkursion zur Abtei St. Matthias in Trier ein. Bei einer ca. 1,5 
stündigen Führung durch Basilika und romanischen Kreuzgang er-
halten die Teilnehmerinnen Einblicke in Geschichte und Spiritualität 
dieses traditionsreichen Ortes.
Treffpunkt: 14:45 Uhr auf dem Vorplatz der Abtei
Beginn der Führung: 15:00 Uhr
Kosten: Teilnahme kostenfrei, freiwillige Spende erwünscht
Teilnehmerzahl: max. 50 Personen
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Klosterladen zu besu-
chen.
Gegen 17:30/18:00 Uhr sind alle Interessierten zu einem gemein-
samen Ausklang in der Pizzeria in Schweich eingeladen.
Anmeldung bis spätestens 02.04.2026 über die WhatsApp-Grup-
pe oder bei Gemeinderef. Astrid Koster, 06502-9389508, 
astrid.koster@bistum-trier.de

Gottesdienste
Freitag, 27.03.2026, Freitag der 5. Fastenwoche
18:00 Uhr Hl. Messe in Kenn
10:00 Uhr Hl. Messe - im Seniorenhaus St. Josef in Schweich
Samstag, 28.03.2026 vom Palmsonntag
17:45 Uhr Vorabendmesse mit Palmsegnung in Bekond
19:00 Uhr Vorabendmesse mit Palmsegnung in Riol
Sonntag, 29.03.2026, Palmsonntag
10:30 Uhr Festhochamt mit Palmsegnung in Fell
19:00 Uhr Abendlob in der Karwoche in Kirsch
09:15 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Palmsegnung in Longuich

Pfarrei Schweicher Land St. Martinus
Klappern an den Kartagen in Kenn

Herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendliche, besonders un-
sere Kommunionkinder aus Kenn, an den Kartagen mit Klappern 
durch die Straßen zu gehen und so die Tages- und Gottesdienst-
zeiten bekannt zu geben. Die Kinder treffen sich zum ersten Mal am 
03.04.2026 um 06:45 Uhr am Pfarrheim mit ihren Klappern. Alle 
Kinder und Jugendlichen, die auf der Kenner Ley wohnen und dort 
mit den Klappern durch die Nachbarschaft ziehen wollen, treffen 
sich um 07:00 Uhr am Spielplatz. Wer keine Klapper hat, kann sich 
an dem jeweiligen Treffpunkt eine Klapper ausleihen. Nach dem 
Klappern morgens gibt es für alle Kinder im Pfarrheim ein Früh-
stück.
Die Klapperzeiten an Karfreitag und Karsamstag sind um 07:00 
Uhr, 12:00 Uhr und 18:00 Uhr. In diesem Jahr ziehen die Klapper-
kinder wieder von Tür zu Tür und freuen sich auf offene Türen und 
eine Spende. Mit einem Teil der Spende finanzieren wir für die Klap-
perkinder das Frühstück und einen tollen Nachmittag am Samstag, 
20.06.2026 (weitere Infos folgen) als Dankeschön für ihr Engage-
ment. Die andere Hälfte geht an das soziale Projekt. Wir freuen 
uns jetzt schon sehr, „Annas Verein e.V.“ (Papillon) mit der Spende 
unterstützen zu können! Dieser Verein hilft Kindern von krebskran-
ken Eltern. Wir bitten um Anmeldung der Kinder mit: Name, Alter, 
Allergien und Anmeldung zum Dankes Nachmittag am Samstag, 
20.06.2026 per Mail: messdienerleitungsteam.kenn@gmail.com
Wir freuen uns auf Dich!
Dein MLT mit Johanna Welter und Barbara Tschernij

Klappern 2026 in Föhren
Liebe Kinder,
in unserem Ort ist es seit vielen Jahren eine schöne Tradition, dass 
an Karfreitag, 03.04.2026 und Karsamstag, 04.04.2026, geklap-
pert wird. An diesen Tagen schweigen die Kirchenglocken, und 
stattdessen ziehen die Kinder mit ihren Klappern durch die Straßen.
Auch in diesem Jahr möchten wir diese Tradition fortführen. Ge-
klappert wird an beiden Tagen jeweils um 08:00 Uhr, 12:00 Uhr 
und 18:00 Uhr.
Damit alles gut organisiert ist, laden wir euch herzlich zu einer Vor-
besprechung am Donnerstag, 02.04.2026 um 17:00 Uhr ins Pfarr-
heim ein. Dort teilen wir die Gruppen ein und besprechen, wer in 
welcher Straße unterwegs ist. Falls ihr keine eigene Klapper habt, 
können ggf. Klappern gegen ein Pfand von 10 € ausgeliehen wer-
den.
Solltet ihr am ersten Treffen nicht teilnehmen können, meldet euch 
bitte bei Stefanie Dany (Tel. 0175 204 9998) oder per E-Mail an: 
messdiener.foehren@gmail.com.
Wir freuen uns sehr auf euch!

Herzliche Grüße, Hannah und Stefanie Dany

Klapperaktion in Schweich und Issel
Die Klapperaktion findet in diesem Jahr wieder statt. 
Messdiener*innen und Kommunionkinder aus Schweich/Issel ge-
hen um 08:00 Uhr, 12:00 Uhr und um 18:00 Uhr an Karfreitag, 
03.04.2026 und Karsamstag, 04.04.2026 durch die Straßen, um 
zu klappern. Zusätzlich werden wir an Karfreitag und Karsamstag 
wieder von Haus zu Haus gehen. Da wir es nicht schaffen, alle 
Haushalte in Schweich und Issel zu besuchen, werden wir uns auf 
eine Auswahl beschränken. Das gesammelte Geld wird anschlie-
ßend jeweils zur Hälfte gespendet sowie in die Messdienerkasse 
gezahlt. Herzlich laden wir dazu auch andere Kinder ein, mitzuge-
hen. Hierzu bitten wir um Anmeldung per E-Mail an: messdiener-
schweich-issel@gmx.de sodass wir weitere Infos zum Ablauf mit-
teilen können.
Roman Monzel

Rubbeln an den Kartagen in Fell
An den Kartagen (03.04.2026 und 04.04.2026) ziehen die 
Messdiener*innen, Kinder und Jugendlichen mit Rubbeln durch die 
Straßen von Fell. Sie verkünden auf diese Weise die Zeiten der Got-
tesdienste und tragen dazu bei, diesen schönen Brauch lebendig zu 
halten. Zur Einteilung der Gruppen laden wir alle Kinder und Jugendli-
chen, besonders die Kommunionkinder, die Lust haben mitzumachen, 
herzlich ein: 30.03.2026 um 17:30 Uhr im Pfarrheim in Fell.

Ortsteam Fell

Gottesdienst mal anders - Mittwoch. Karwoche. Anders.
Manchmal braucht der Glaube einen anderen Raum. Andere Wor-
te. Andere Stille.
In der Karwoche bleiben wir stehen, atmen durch, hören hin - auf 
das, was trägt und was uns bewegt. Kein „wie immer““. Sondern 
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Montag, 30. März 2026:
18:30 Uhr Köwerich: Heilige Messe
Dienstag, 31. März 2026:
18:30 Uhr Leiwen: Zentraler Bußgottesdienst für die Pfarrei St. 

Laurentius an der Römischen Weinstraße
Mittwoch, 1. April 2026:
10:00 Uhr Trier: Chrisam-Messe
Donnerstag, 2. April 2026: Gründonnerstag
20:00 Uhr Leiwen: Heilige Messe mit anschließender Ölberg-

stunde
20:00 Uhr Mehring: Heilige Messe mit anschließender Ölberg-

stunde. Mitgestaltet vom Kirchenchor.
Karfreitag, 3. April 2026:
9:30 Uhr Ensch: Kreuzwegandacht
9:30 Uhr Schleich: Kreuzweg
10:00 Uhr Ensch: Bußgang der Männer
10:30 Uhr Klüsserath: Gang der Männer und Jungen nach Ru-

dem
14:30 Uhr Mehring: Prozession zum Kreuz im Kapellenweg. 

Anschließend Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu. 
Mitgestaltet vom Kirchenchor.

14:30 Uhr Trittenheim: Kreuzweg zur Laurentiuskapelle
15:00 Uhr Leiwen: Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu
16:00 Uhr: Kinderkreuzweg in St. Maternus Thörnich
17:00 Uhr: Kinderkreuzweg in St. Martin Ensch
17:00 Uhr Detzem: Kreuzwegandacht
17:00 Uhr Köwerich: Kreuzwegandacht
17:00 Uhr Pölich: Kreuzwegandacht
17:00 Uhr Thörnich: Kreuzwegandacht
18:30 Uhr Klüsserath: Kreuzwegandacht
Samstag, 4. April 2026: Karsamstag
9:00 Uhr Mehring: Trauermetten
21:00 Uhr Leiwen: Osternachtfeier, mitgestaltet vom Kirchen-

chor
21:00 Uhr Mehring: Osternachtfeier, mitgestaltet vom Kirchen-

chor. Anschließend Einladung zum Umtrunk vor dem 
Medardushaus.

Sonntag, 5. April 2026: Ostersonntag
9:00 Uhr Thörnich: Heilige Messe
9:00 Uhr Trittenheim: Heilige Messe
10:30 Uhr Ensch: Hochamt
10:30 Uhr Klüsserath: Hochamt mit Taufe. Mitgestaltet vom Kir-

chenchor Köwerich und dem Gesangverein Cäcilia 
Klüsserath.

Montag, 6. April 2026: Ostermontag
9:00 Uhr Köwerich: Heilige Messe. Mitgestaltet vom Kirchen-

chor Köwerich und dem Gesangverein Cäcilia Klüs-
serath.

9:00 Uhr Pölich: Heilige Messe
10:30 Uhr Leiwen: Hochamt
10:30 Uhr Mehring: Hochamt
10:30 Uhr Detzem: Hochamt, mitgestaltet von der Chorgemein-

schaft Detzem.
Dienstag, 7. April 2026:
15:30 Uhr Pölich: Heilige Messe in der Seniorenresidenz
Donnerstag, 9. April 2026:
18:30 Uhr Longen: Heilige Messe
Freitag, 10. April 2026:
18:30 Uhr Mehring: Heilige Messe mit den Kommunionjubilaren

Ev. Kirche Ehrang
Gottesdienstnachrichten der  
Ev. Kirchengemeinde Ehrang

Sonntag, 29.03.2026
10:15 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein

Mit einem fröhlichen Gottesdienst für alle zwischen 
0 und 99 machen wir uns auf den Weg in Richtung 
Ostern.

Karfreitag, 03.04.2026
10:15 Uhr Gottesdienst in Schweich

„Herr, gib uns Kraft, dein Leiden zu bedenken.“ - in 
einem klassischen, liturgischen Gottesdienst am Kar-
freitag (mit Abendmahl).

Samstag, 04.04.2026
19:00 Uhr Osternacht in Schweich

10:30 Uhr Familienmesse mit Palmsegnung in Schweich
15:00 Uhr Kreuzweg KAB am Heilbrunnen
Montag, 30.03.2026, Montag der Karwoche
17:00 Uhr Kreuzwegandacht in Issel
09:00 Uhr Hl. Messe anschl. Rosenkranz in Kirsch
19:00 Uhr Abendlob in der Karwoche in Kirsch
Dienstag, 31.03.2026, Dienstag der Karwoche
19:00 Uhr Abendlob in der Karwoche in Kirsch
Mittwoch, 01.04.2026, Mittwoch der Karwoche
10:00 Uhr Chrisammesse im Dom in Trier
Donnerstag, 02.04.2026, Gründonnerstag
19:00 Uhr Messe vom letzten Abendmahl anschl. Ölbergstunde 

bis ca. 21:00 Uhr in Fell
19:00 Uhr Familienmesse mit Zweitkommunion anschl. Ölberg-

stunde bis ca. 21:00 Uhr in Föhren
20:00 Uhr Messe vom letzten Abendmahl anschl. Stille Anbe-

tung bis 22:00 Uhr in Schweich
Freitag, 03.04.2026, Karfreitag (Fast- und Abstinenztag)
17:00 Uhr Kreuzweg - im Pfarrheim in Fell
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und Sterben 

Christi in Föhren
15:00 Uhr Kreuzwegandacht in Kenn
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und Sterben 

Christi in Kirsch
19:00 Uhr Abendlob in der Karwoche in Kirsch
10:00 Uhr Kinder- und Familienkreuzweg am Heilbrunnen (bei 

Regen in der Pfarrkirche in Schweich)
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und Sterben 

Christi in Schweich

Pfarrei St. Laurentius  
An der Römischen Weinstraße

Gottesdienste
Einladung zum Kinderkreuzweg
Herzliche Einladung zum Kinderkreuzweg in St. Maternus Thörnich 
am Karfreitag, 3. April um 16:00 Uhr!
Herzliche Einladung zum Kinderkreuzweg in St. Martin Ensch am 
Karfreitag, 3. April um 17:00 Uhr!
NEUE Internetseite der Pfarrei St. Laurentius an der Römi-
schen Weinstraße
Besuchen Sie uns auf unserer neuen Internetseite:
https://www.sankt-laurentius-weinstrasse.de/
Pfarrbüros der Pfarrei St. Laurentius an der Römischen Wein-
straße
Pfarrbüro Mehring:
Geöffnet
Montags von 9 bis 12:00 Uhr und von 17 bis 19:00 Uhr.
Donnerstags von 9 bis 12:00 Uhr.
Freitags von 9 bis 12:00 Uhr.
Telefon: 06502 994180.
Neue Mailadresse: sankt-laurentius-weinstrasse@bistum-trier.de
Neue Internetseite: https://www.sankt-laurentius-weinstrasse.de/
Pfarrbüro Leiwen:
Geöffnet
Montags von 9 bis 12:00 Uhr.
Donnerstags von 9 bis 12:00 Uhr und von 17 bis 19:00 Uhr.
Telefon: 06507 3160.
Neue Mailadresse: sankt-laurentius-weinstrasse@bistum-trier.de
Neue Internetseite: https://www.sankt-laurentius-weinstrasse.de/
/www.sankt-laurentius-weinstrasse.de/
Freitag, 27. März 2026:
18:00 Uhr Klüsserath: Gang der Frauen nach Rudem
18:30 Uhr Mehring: Heilige Messe
Samstag, 28. März 2026:
17:00 Uhr Ensch: Sonntagsvorabendmesse mit Palmweihe
17:00 Uhr Detzem: Sonntagsvorabendmesse mit Palmweihe
18:30 Uhr Klüsserath: Sonntagsvorabendmesse mit Palmweihe
Heilige Woche - Karwoche
Sonntag, 29.03.2026 - Palmsonntag:
9:00 Uhr Pölich: Heilige Messe mit Palmweihe
10:30 Uhr Leiwen: Palmweihe am Missionskreuz auf dem Fried-

hof. Anschließend Hochamt
10:30 Uhr Mehring: Palmweihe vor der Kirche auf dem Medar-

dusplatz. Prozession zur Kirche. Anschließend Hoch-
amt
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Malen-Kunsthandwerk-Fotografie
Außergewöhnlicher Unikat-Schmuck aus Holz und edlen Stei-
nen - Schmuck-Workshop
Sa., 25.04.2026, 10:00 - 14:30 Uhr, Longuich, Alte Schule, Claudia 
Heine
Fotoworkshop: Schweich anders
Mi., 22.04.2026, 18:30 - 21:00 Uhr, 3x, Ralf Kleff, Fotograf

Musik
Keyboard-Piano-Akkordeon
Freie Plätze (Do/Fr) für Kinder und Erwachsene auf Anfrage, Ein-
zelunterricht, LevS, Victoria Makarenko
Singen in Kenn
Nähere Infos über Manfred Schmitt, Telefon: 06502 5712, 1x mo-
natlich donnerstags, 17:00 - 18:30 Uhr, kostenlos - gegen Spende, 
Günther Derbach, Rathaus Kenn

Gesundheit-Sport-Entspannung
Yoga- und Sportkurse
Beginn neuer Kurse nach den Osterferien - freie Plätze auf Anfrage
Bewegung - Gesundheit - Natur
Outdoor-Workshop für Jedermann/-frau auf dem Huxlay-Plateau 
- Kooperationsveranstaltung mit der Ortsgemeinde Pölich, Sa., 
09.05.2026, 10:00 - 14:00 Uhr, Melissa Hartel, Fitnesstrainerin/Er-
nährungsberaterin

Gesundheit-Erkrankungen-Heilmethoden
Beziehungsweise gesund!
Mo., 27.04.2026, 18:30 Uhr, SAZ, Heike Mentchen, Integrative Hei-
lenergie
Osteoporose
Mi., 29.04.2026, 18:00 Uhr, LevS, Dr. med. Peter Krapf
Raus aus der Erschöpfungsfalle
Workshop: Erste Hilfe durch gesunde Ernährung, Bewegung und 
Entspannung, Sa., 18.04.2026, 10:00 - 14:00 Uhr, Schweich, LevS, 
Melissa Hartel, Fitnesstrainerin/Ernährungsberaterin

Ernährung - Kochen
Erlebnisabend: Vegane Küche
Unbeschwert genießen mit Gemüse, Tofu & Co., Do., 07.05.2026, 
18:00 - 21:00 Uhr, Küche SAZ, Do., 07.05.2026, 18:00 - 21:00 Uhr, 
Theo Kuhn

Sprachen
Deutsch-Englisch-Französisch-spanisch-Luxemburgisch
Verschiedene Sprachkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen, 
Einstieg jederzeit möglich nach Rücksprache mit unserem Büro, 
siehe Internet unter www.kvhs.trier-saarburg.de.
Deutsch als Fremdsprache A1, Anfänger
Mo., 18:00 Uhr, Kursbeginn auf Anfrage, SAZ, Ute Claus-de Ame-
zaga
Deutsch als Fremdsprache B1, Fortgeschrittene
Mo., 19:30 Uhr, Kursbeginn auf Anfrage, SAZ, Ute Claus-de Ame-
zaga
Anmeldung und Info über VHS Schweich, Telefon: 06502 2332, on-
line unter: www.kvhs.trier-saarburg.de

Kath. Erwachsenenbildung Trier
Kalligrafie-Workshop

April - Spring Letters - Deine kreative Reise durchs Jahr
Moderne Kalligrafie für Karten, Journals & kleine Kunstwerke
Termin: Samstag, 25.04.2026 von 14:00 - 18:00 Uhr
Der Frühling steht für Aufbruch - und genau das bringen wir aufs 
Papier. In diesem Workshop lernst du die Grundlagen der moder-
nen Kalligrafie oder vertiefst deinen Stil mit frischen, lebendigen 
Letterings. Wir spielen mit leichten Farben, zarten Blumen-Illustra-
tionen und natürlichen Kompositionen.
Perfekt für alle, die:
„¢ kreative Me-Time suchen
„¢ persönliche Karten gestalten möchten
„¢ ihre Handschrift in ein Kunstwerk verwandeln wollen
Ein Nachmittag voller Flow, Inspiration und Frühlingsenergie.
Material bitte entsprechend der Materialliste mitbringen.
Präsenz-Workshop mit kurzem Vortrag
Leitung: Christine Engel, Dipl.-Designerin
Ort: Dorfgemeinschaftshaus Longuich, Maximinstraße 18, 54340 
Longuich
(Parkplätze vorhanden)
Kosten: 38,00 € zuzüglich Materialunkostenbeitrag 4,00 €
Informationen und Anmeldung:

Osternacht für Groß und Klein.
Gemeinsam bringen wir Licht ins Dunkel: draußen im 
Freien mit Ostergeschichte, Liedern und Osterfeuer.
Hinterher stärken wir uns mit Stockbrot und Geträn-
ken.

Ostersonntag, 05.04.2026
10:15 Uhr Gottesdienst in Schweich

„Christ ist erstanden von der Marter alle!“ Und das 
feiern wir mit einem festlichen, traditionell-liturgischen 
Gottesdienst.

Donnerstag, 16.04.2026
14:30 Uhr –
17:00 Uhr

Kuchen und Spiele

Die evangelische Kirchengemeinde Schweich lädt herzlich alle äl-
teren Erwachsenen zum geselligen Spielenachmittag am Donners-
tag, 16.04.2026 ins ev. Gemeindezentrum, Martinstr. 1, ein.
Von 14:30 - 17:00 Uhr laden wir Sie ein, bei gratis Kaffee, Kuchen, 
Bingo und weiteren Spielen gemeinsam Spaß zu haben und einen 
herrlichen Nachmittag zu genießen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen und 
mitspielen.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Erwachsenenbildung

VHS Schweich
Richtstraße 1-3, 54338 Schweich
Programm im Internet: www.kvhs.trier-saarburg.de
E-Mail: schweich@kvhs.trier-saarburg.de
Telefon: 06502 2332; Fax: 06502 937935

Auszug aus dem Weiterbildungsprogramm
 I. Semester 2026

Abkürzungen: Stefan-Andres-Schulzentrum = SAZ
Levana-Schule Schweich = LevS
Bitte beachten Sie unser gesamtes VHS-Programm, welches 
online unter www.kvhs.trier-saarburg.de veröffentlicht wird.

Recht
Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht
Di., 12.05.2026, 19:30 - 21:00 Uhr, SAZ, Olga Schmitt, Rechtsan-
wältin

Gartenbau - Botanik
Ein Blütenmeer im Garten, auf Balkon und Terrasse
Vortrag, Mo., 20.04.2026, 18:30 Uhr, SAZ, Norbert Wagner, Dipl.-
Gartenbau-Ing.
Professioneller Obstbaumschnittkurs
Theorie- und Praxis-Workshop, Sa., 25.04.2026, 09:30 - 15:30 Uhr, 
Longuich, Alte Schule, Eckhard Hustedt
Heilkräuter und Wildgemüse
Sa., 25.04.2026, 13:30 - 15:45 Uhr, oberer Parkplatz am Heilbrun-
nen, Christoph Postler, Naturerlebnis-Pädagoge

Führungen - Exkursionen
Die Kriegsgräberstätte in Schweich
Führung zur Geschichte, deren Denkmäler und Besonderheiten
Fr., 24.04.2026, 15:30 Uhr, Schweich, Kirche St. Martin, Rudolf 
Maus
Rustikales Outdoor-Raclette an der Viezkelterstation in Föhren
Genuss- und Outdoor-Veranstaltung in Kooperation mit der Ortsge-
meinde Föhren und dem Käsesommelier Wolfgang Fusenig, vor-
herige Anmeldung erforderlich, Sa., 25.04.2026, 18:30 - 21:30 Uhr, 
Viezkelterstation Föhren
„Was sonst verschlossen ist, öffnen wir für Sie ...“
Besichtigung des jüdischen Friedhofs in Trier und Besuch der Trie-
rer Synagoge, So., 26.04.2026, 14:00 - 17:45 Uhr, Trier Synagoge, 
Peter Szemere
Exkursion nach Kanzem an der Saar
Besuch des Weingutes Villa von Othegraven in Kanzem - Park-
führung und anschließende Weinprobe, Sa., 09.05.2026, 13:30 
- 18:15 Uhr, Bahnhof Schweich, Jörg Kaspari, Freier Landschafts-
architekt
Stadtentdeckung Luxemburg
Stadtbesichtigung mit Bahnanreise, Di., 21.04.2026, 10:00 - 17:45 
Uhr, Bahnhof Schweich, Roman Schneider, Gästeführer
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Christine Engel, Dipl.-Designerin,
www.what2design.de, engel@what2design.de
Anmeldefrist: 1 Woche vor Kursbeginn
Max. Teilnehmerzahl: 8 Personen
Weitere Veranstaltungen der KEB Trier finden Sie auch online 
unter www.keb-trier.de oder www.bildung-leben.de

Ein Blick zu unseren Nachbarn

TrauerNetzwerk Trier
„Lebenscafé“ - für Menschen in der Trauer

Das „Lebenscafé“ ist ein offener Treffpunkt, der Trauernden Zeit 
und Raum für Gespräche mit Menschen anbietet, die ähnliche Er-
fahrungen gemacht haben. Wir bieten Ihnen Unterstützung und Be-
gleitung auf Ihrem individuellen Weg durch die Trauer. Die Treffen 
finden am 1. und 15.04.2026, jeweils von 15 bis 17:00 Uhr, in der 
Kath. Familienbildungsstätte, Krahnenstraße 39b in Trier statt.
Anmeldung und Informationen: 0651 74535 www.fbs-trier.de
Das „Lebenscafé“ ist Mitglied des TrauerNetzwerk Trier.

Int. Gesellschaft für  
Menschenrechte e.V. - AG Wittlich
Gemeinsam helfen: Spende sichert weitere  

Hilfstransporte für Menschen in Not
Bernkastel-Kues/Wittlich. Wenn Menschen in Not auf Unterstüt-
zung angewiesen sind, zeigt sich, wie stark Gemeinschaft wirken 
kann. Der Verein Kleider & Mehr e. V. aus Bernkastel-Kues unter 
der Leitung von Hiltrud Kolz unterstützt die IGFM Arbeitsgruppe 
Wittlich für ihre humanitären Hilfstransporte mit einer großzügigen 
Spende in Höhe von 5.000,00 € aus ihren im letzten Jahr gewon-
nenen Erlösen.
„Dank der Spende können wir die nächsten Transporte sicher 
durchführen und dringend benötigte Hilfsgüter direkt zu den Men-
schen bringen, die sie brauchen““, erklärt Carmen Jondral-Schuler, 
Leiterin der IGFM Arbeitsgruppe. Seit über zehn Jahren arbeiten 
beide Vereine eng zusammen, um Menschen in schwierigen Le-
benssituationen zu helfen. Die aktuelle Spende zeigt, wie viel er-
reicht werden kann, wenn Engagement, Solidarität und Mitgefühl 
Hand in Hand gehen.

Tierschutzverein Trier und Umgebung e.V.
Osterbasar 2026 im Tierheim Trier

Am Sonntag, dem 29.03.2026, ab 12:00 Uhr ist es wieder soweit:
Unser Tierheim öffnet seine Pforten zum Osterbasar und lädt herz-
lich ein!
Freuen Sie sich auf einen bunten Nachmittag mit leckeren Waffeln, 
Kuchen und vegetarischen Snacks, spannenden Führungen durch 
unsere Hunde- und Katzenanlagen, Kinderprogramm u.v.m.
Kommen Sie vorbei, stöbern Sie, genießen Sie die Atmosphäre und 
unterstützen Sie dabei unsere Tiere. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!
Hinweis: Busshuttle vom Poco-Parkplatz in Zewen verfügbar.

Ende des redaktionellen Teils

Wir empfehlen eine frühzeitige Reservierung.

Ich
berate Sie 

gerne!

Buchen 
Sie jetzt Ihre 

Ostergrüße!

Ihre Medienberaterin
Rebekka Beck
Tel. 0151 16305405  

r.beck@wittich-foehren.de

In unserem Osterkatalog erwartet Sie 
eine große Auswahl an Ostergruß-
anzeigen. Grüßen Sie Ihre Kunden, 
Geschäftspartner und Freunde. 

www.meinort.app | www.jobs-regional.de | www.wittich.de

Katalog

Der Musterkatalog „Ostern“ 

steht für Sie bereit!

 

Ärztetafel 
Urolog. Praxis 

Dr. med. Andreas Bremm 
Schweich • Tel. 06502 / 95667

Wir machen Urlaub 
vom 07.04. bis 10.04.2026

Wir wünschen ein schönes Osterfest!

Kulinarisches Osterfest

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetzt 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstigJetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt günstigJetzt günstiggünstigJetzt günstiggünstigJetzt günstiggünstigJetzt günstigWahnsinn!Diese Preise sind der 
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>> B >> 

>> D >> 

•   Schiefer- und 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Brevet de Maî trise
PATRICK NOLTE GmbH

>> H >> 

Hilfe im Alltag
CARMEN RÜDIGER

0 151 / 51 66 66 70
info@hilfeimalltag-ngn.de
VG Bernkastel / VG Schweich

�

>> L >> 

Logopädisch e pr axis in Mehring
Claudia Schmitt · Brückenstr. 45 · Tel.:0 65 02 / 99 50 66

>> P >> 

Podologie Monja Leineweber
Waldrach, 06500/9173494

Alle Kassen

06502 / 6800

o. 6900

mediVAN

Taxi Service rund um die Uhr

Liegendtransport

Tragestuhl- & 

Rollstuhl- & Krankenfahrten TAXI
DRUCKENMÜLLER 

SCHWEICH

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Bestattungen

KIRCHEN
Fachgeprüfter Bestatter

Mitglied der InnungDurchführung aller Bestattungsarten.

Wir sind Tag und Nacht für Sie erreichbar.

Klüsserath 06507-4560 • Hetzerath 06508-991030 

Hausgeräte WEISTROFFER • Trier
Karl-Marx-Str. 83 •  0651 - 4 82 51

Sofort mitnehmen 

oder schnellstens 

liefern lassen!

Waschen Trocknen Kühlen Kochen Spülen

Über 150 Marken-Hausgeräte
• Super Preise
• Fachberatung
• Garantie

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Die Trauerdanksagung in Ihrem Mitteilungsblatt. 



KREISNACHRICHTEN
INFORMATIONEN UND BEKANNTMACHUNGEN DER KREISVERWALTUNG TRIER-SAARBURG

Vorläufiges Endergebnis der Landtagswahl im Kreis 
Lars Rieger (CDU) und Johannes Kölling (CDU) sind als Direktkandidaten in Mainz vertreten

Diese Übersicht zeigt das Ergebnis der Landtagswahl für den Bereich des Kreises.
Quelle: Landeswahlleiter

Rheinland-Pfalz hat gewählt: Die vorläu-
figen Ergebnisse für die Wahl zum neuen 
Landtag stehen seit Sonntagabend fest. 
Für die Wahlkreise 24 und 26 sind die 
CDU-Politiker Lars Rieger und Johannes 
Kölling als Direktkandidaten in den 19. 
rheinland-pfälzischen Landtag gewählt 
worden. Wo weitere Kreistagsmitglieder 
über die Landeslisten der Parteien und 
Wählervereinigungen in den Landtag 
einziehen, stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. 

Der Landkreis Trier-Saarburg besteht 
aus zwei Wahlkreisen. Zu dem Wahl-
kreis 24 (Trier/Schweich) zählen die 
Verbandsgemeinden Ruwer, Schweich 
und Trier-Land sowie die Stadtteile 
Biewer, Ehrang, Pfalzel und Ruwer/Ei-
telsbach der kreisfreien Stadt Trier. Die 
Verbandsgemeinden Hermeskeil, Konz 
und Saarburg-Kell bilden den Wahlkreis 
26 (Konz/Saarburg). Kreiswahlleiter ist in 
beiden Fällen Landrat Stefan Metzdorf.

In insgesamt 195 Wahllokalen wurden 
sowohl die Urnen- als auch die Brief-
wahlstimmen ausgezählt. „Herzlichen 
Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer, die mit ihrem ehrenamtlichen En-
gagement ein starkes Zeichen für unse-
re Demokratie gesetzt haben“, lobte der 
Landrat.

Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis 24 
bei 71,3 Prozent und im Wahlkreis 26 bei 
70,5 Prozent. Das vorläufige Endergeb-
nis der Landesstimme (Zweitstimme) 
für die beiden Wahlkreise 24 und 26 ist 
im Folgenden aufgelistet. Die Prozen-

tangaben in den Klammern stehen für 
Gewinne und Verluste im Vergleich zur 
Landtagswahl 2021.

Wahlkreis 24 Trier/Schweich
SPD: 24,8% (-15,1%)
CDU: 35,8% (+9,0%)
AfD: 15,2% (+9,4%)
FDP: 1,8% (-2,6%)
Grüne: 7,1% (-1,0%)
Linke: 3,8% (+1,5%)
Freie Wähler: 6,4% (-1,5%)
sonstige: 5,1% (+0,4)

Wahlkreis 26 Konz/Saarburg
SPD: 26,0% (-14,6%)
CDU: 35,9% (+8,1%)
AfD: 16,2% (+10,2%) 
FDP: 2,0% (-3,0%)
Grüne: 6,1% (-1,5%)
Linke: 3,6% (+1,0%)

Freie Wähler: 4,8% (-0,9%)
sonstige: 5,4% (+0,8%)

Ergebnis der Zweitstimmen

Das Ergebnis der Zweitstimme im Land-
kreis Trier-Saarburg umfasst den Wahl-
kreis 26 sowie den Wahlkreis 24 ohne die 
Trierer Stadtteile Biewer, Pfalzel, Ehrang 
und Ruwer-Eitelsbach. Insgesamt waren 
über 110.000 Personen dort aufgerufen, 
ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbetei-
ligung lag bei 70,2% (+2,1%).

SPD: 25,3% (-14,8%)
CDU: 36,4% (+8,8%)
AfD: 15,3% (+9,5%)
FDP: 1,9% (-2,9%)
Grüne: 6,5% (-1,3%)
Linke: 3,6% (+1,2%)
Freie Wähler: 5,8% (-1,1%)
sonstige: 5,2% (+0,6 Prozent)

Hohe Briefwahlbeteiligung

Bereits in den Wochen vor der Wahl wur-
de deutlich, dass eine hohe Briefwahlbe-
teiligung im Kreis zu erwarten war. Rund 
41000 Bürgerinnen und Bürger haben 
ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. 
Der Anteil der Briefwähler im Kreis lag 
damit bei 51,7 Prozent.

D o n n e r s t a g ,  2 6 .  M ä r z  2 0 2 6
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Weiteres:

Seite 2 | Sparkasse Trier verschenkt Trikots an Vereine
Seite 3 | Tag des Gesundheitsamtes
Seite 4-5 | Stellenausschreibungen
Seite 5 | Veranstaltungsreihe für Unternehmen
Seite 5-6 | Bekanntmachungen
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Die „Trikot-Aktion“ der Sparkasse Trier ist 
zurück: Vereine aus der Region haben 
auch dieses Frühjahr wieder die Chance, 
sich einen von zehn neuen Trikotsätzen 
für ihre Mannschaft zu sichern. 

Das Angebot richtet sich an alle Sport-
vereine im Geschäftsgebiet der Sparkas-
se Trier, also dem Kreis Trier-Saarburg 
und der Stadt Trier. Jede Sportart ist 
willkommen. An der Aktion können 
Mannschaften teilnehmen, die in einem 
gemeinnützigen, eingetragenen Ver-
ein organisiert sind und an offiziellen 
Wettkämpfen beziehungsweise am 

Für die Trikot-Aktion der Sparkasse Trier können sich regionale Vereine jetzt bewerben.                                                                             
                                                                                                                                                                                                      Foto: S-Com getty

Trikotsätze für Vereine aus der Region
Sparkasse Trier beschenkt zehn Mannschaften bei Aktion 

Liga-Spielbetrieb in ihrer Sportart teil-
nehmen.  

Der Bewerbungszeitraum ist gestartet 
und läuft bis zum 10. April 2026. Die 
Bewerbung erfolgt mittels Registrie-
rung auf https://www.sparkasse-trier.
de/vereinstrikots und einem kreativen 
Foto- oder Videobeitrag auf den Social 
Media Kanälen der Vereine. Die Mann-
schaft muss sich für die Teilnahme an 
der Aktion von einer volljährigen natür-
lichen Person vertreten lassen. Weitere 
Infos finden sich auf der Internetseite 
der Sparkasse: www.sparkasse-trier.de 

Abenteuer und Kreatives draußen - für Groß und Klein
Osterferienprogramm des Naturparks in Saarburg und Hermeskeil

Biber sind die „Baumeister der Natur“. 
Foto: VDN-Fotoportal Thomas Lehmann

Der Naturpark Saar-Hunsrück lädt Kin-
der und Familien im Rahmen eines 
Osterferienprogramms zu zwei Keativ-
workshops sowie zu einer Biberwande-
rung ein. Die Kreativveranstaltungen mit 
Naturmaterialien findet jeweils draußen 
statt: Am 31. März (Dienstag) von 10 bis 
12:30 Uhr kann in Saarburg gebastelt 

werden. Die zweite Kreativaktion findet 
am 1. April (Mittwoch) von 10 bis 12:30 
Uhr in Hermeskeil statt. 

Entdeckungswanderung 
rund um den Biber

Eine Entdeckungswanderung rund um 
den Biber mit der Naturpark-Referentin 
und zertifizierten Natur- und Land-
schaftsführerin Nadine Mißner wird als 
spielerische Wissensvermittlung über 
typische Spuren des Bibers sowie die 
Biberburg angeboten. Bei Hermeskeil 
werden dortige Biberlebensräume als 
Beispiel für die Rolle der „Baumeister 
der Natur“ im Ökosystem dienen: Däm-
me der Tiere beeinflussen den Wasser-
haushalt, schaffen neue Lebensräume 
und bieten zahlreichen Tier- und Pflan-

zenarten wertvolle Rückzugsorte. Die 
Veranstaltung findet am 9. April (Frei-
tag) von 10 bis 12:30 Uhr statt. Die Teil-
nahmegebühr beträgt sieben Euro für 
Kinder, zwölf Euro ermäßigt, 15 Euro für 
Erwachsene sowie für Familien 22 Euro. 
Treffpunkt ist der Waldspielplatz am 
Pflanzgarten in Hermeskeil. 

Für alle drei Veranstaltungen wird witte-
rungsangepasste Kleidung mit festem 
Schuhwerk als Ausrüstung empfohlen. 
Die Anmeldung ist bei der Naturpark-
Geschäftsstelle in Hermeskeil, per Mail 
an info@naturpark.org oder unter Tele-
fon 06503/9214-0 möglich. Die Teilnah-
me ist begrenzt. Die Veranstaltungen 
werden auch im Rahmen des Zukunfts-
Diploms der Lokalen Agenda 21 Trier 
angeboten.

Bürgerinfoportal 
des Landkreises 
Im Bürgerinfoportal auf der Webseite 
des Landkreises können Informationen 
zu den Gremien auf Kreisebene online 
gelesen werden. 

In der Rubrik „Kalender“ des Portals ist 
der Terminplan für Sitzungen verfügbar. 
Per Klick auf den Termin kann auf die 
Seite der jeweiligen Sitzung zugegriffen 
werden. Hier kann die öffentliche Tages-
ordnung mit Niederschriften eingese-
hen werden. 

Die Startseite des Portals ist unter 
buergerinfo.trier-saarburg.de abrufbar. 

Öffnungszeiten 
rund um Ostern
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
bleibt an den gesetzlichen Feiertagen 
von Karfreitag bis Ostermontag ge-
schlossen. 

An den weiteren Werktagen in den Os-
terferien ist die Kreisverwaltung wie 
gewohnt zu den üblichen Uhrzeiten ge-
öffnet. 
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Vielfalt für Gesundheit
„Tag des Gesundheitsamtes“ richtet den Blick auf die
Mitarbeitenden vor Ort

Knapp 90 Personen in zehn Berufs-
gruppen arbeiten im Gesundheitsamt 
Trier-Saarburg. Mit dem Motto des dies-
jährigen Tages des Gesundheitsamtes 
„Vielfalt für Gesundheit“ möchte das 
Robert-Koch-Institut auf die verschie-
denen Berufe hinweisen, in denen die 
Mitarbeiter:innen in den Gesundheits-
ämtern gemeinsam dafür arbeiten, die 
Bevölkerung auf vielfältige Weise zu un-
terstützen, Gesundheit chancengerecht 
zu fördern und Barrieren abzubauen.

Die Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten, die sich ausbreiten können ist 
nur ein kleiner, wenn auch besonders 
sichtbarer Teil der Aufgaben von Ge-
sundheitsämtern. Das Spektrum ist breit 
gefächert und umfasst Beratungs- und 
Unterstützungsangebote, darüber hi-
naus Kita- und Einschulungsuntersu-

chungen, Kontroll- und Überwachungs-
aufgaben im Bereich der Krankenhaus-, 
Umwelt- und Seuchenhygiene, Gesund-
heitsberichterstattung und Politikbera-
tung.

Um diese vielfältigen Aufgaben erfül-
len zu können, arbeiten Menschen aus 
verschiedenen Berufsgruppen Hand in 
Hand. Woran man sicher zuerst denkt, 
ist das medizinische Personal. Ärztinnen 
und Ärzte decken verschiedene Fachbe-
reiche wie zum Beispiel Zahnheilkunde, 
Kinder- und Jugendmedizin oder Gynä-
kologie ab. Zusätzlich unterstützen zahl-
reiche medizinische Fachangestellte die 
alltägliche Arbeit. Unter anderem hat 
das Gesundheitsamt ein eigenes Labor, 
in dem Blutabnahmen, Hör- und Seh-
tests sowie Röntgenuntersuchungen 
stattfinden können.

Das Gesundheitsamt kann aber noch 
mehr: Dort arbeiten Psycholog:innen, 
Pädagog:innen und Sozialarbeiter:innen, 
Hygienekontrolleur:innen, Verwaltungs-
kräfte, Fachleute für öffentliche Ge-
sundheit, Bürokräfte und technische 
Fachleute  daran, die Gesundheit der 
Bürger:innen im Kreis Trier-Saarburg 
und der Stadt Trier zu fördern.  Denn das 
Gesundheitsamt der Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg ist auch für die Stadt Trier 
zuständig. Weitere Infos zum Gesund-
heitsamt finden sich unter www. trier-
saarburg.de/ihr-anliegen/gesundheit/ 

Im Labor werden Blutproben zur weiteren 
Untersuchung entnommen.

Direkt am Empfang im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung können die Bürgerinnen und 
Bürger beraten werden.

Die Mosel zeigt sich derzeit von ihrer 
schönsten Seite: Seit Mitte März steht 
der Rote Moselweinbergpfirsich in ein-
drucksvoller Vollblüte. Zarte Rosatöne 
ziehen sich durch die Steillagen und 
verwandeln das Moseltal in eine ein-
zigartige Frühlingslandschaft. Viele 
Besucher:innen aus der Region und 
darüber hinaus nutzten bereits die Ge-
legenheit, dieses Naturschauspiel live 
zu erleben. Die Blüte ist ein kurzes, in-
tensives Erlebnis – und genau jetzt auf 
ihrem Höhepunkt.

Die Regionalinitiative „Faszination Mo-
sel“ weist darauf hin, dass im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Mosel erblüht“ 
zahlreiche Angebote dazu einladen, die 
Blüte aktiv zu genießen: Geführte Wan-
derungen durch blühende Weinberge, 
kulinarische Erlebnisse rund um den 
Weinbergpfirsich, Verkostungen, Früh-
lingsmärkte oder besondere Übernach-
tungspakete machen den Frühling an 
der Mosel erlebbar.

Angebote in großer Vielfalt

Ob bei einer genussvollen Wanderung 
entlang der Pfirsichplantagen, bei einer 
Weinprobe mit regionalen Spezialitäten 
oder bei einem entspannten Aufenthalt 
mitten in den Reben – die Vielfalt der 
Angebote spricht sowohl Tagesgäste 
als auch Urlauber an. Die aktuelle Blüte-
phase bietet die perfekte Gelegenheit, 
spontan einen Ausflug zu planen oder 
gezielt Veranstaltungen zu buchen. 
Viele Angebote laufen derzeit, sind aber 
teilweise nur nach Anmeldung möglich.
Alle Informationen zu Terminen, Orten 
und Buchungsmöglichkeiten finden In-
teressierte online unter www.faszinati-
onmosel.info 

Die Mosel  erblüht
Veranstaltungen in den
kommenden Tagen
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Stellenausschreibung
Bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der

Leitung (m/w/d) der Abteilung Gebäudemanagement

zu besetzen. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.

Die Abteilung betreut ein umfangreiches Hochbauvermögen mit rund 30 Immobilien. Sie besteht aus den beiden Referaten Kauf-
männisches Gebäudemanagement sowie Technisches Gebäudemanagement. Diesen stehen jeweils Referatsleitungen vor, die die 
Abteilungsleitung insbesondere aus fachlicher Sicht unterstützen.

Aufgaben:
• Strategische, konzeptionelle, organisatorische und personelle Leitung der Abteilung, verbunden mit der Personalverantwortung 

für über 40 Mitarbeitende
• Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele und Konzepte zur Nutzung, Bewirtschaftung, Sanierung und Entwicklung der 

kreiseigenen Liegenschaften
• Beratung der Verwaltungsleitung sowie der politischen Gremien zu Grundsatzentscheidungen im Hinblick auf Flächenbewirt-

schaftung, Anmietung, Kauf und Veräußerung von Immobilien
• Prüfung, Gestaltung und Verhandlung von immobilienbezogenen Verträgen
• Rechtliche Bewertung und Absicherung von Betreiberpflichten sowie von Haftungs- und Verkehrssicherungspflichten
• Rechtliche Begleitung komplexer Bau- und Sanierungsvorhaben, ggf. Koordination externer Rechtsberatung
• Vertretung der Abteilung in verschiedenen Kreisgremien, Projektgruppen sowie gegenüber Ministerien, Aufsichtsbehörden, etc.

Anforderungsprofil:
• erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in den Bereichen Rechtswissenschaften, Immobilienma-

nagement oder Verwaltungswissenschaften
• mehrjährige einschlägige Berufserfahrung sowie idealerweise Führungserfahrung, vorzugsweise im Bereich einer öffentlichen 

Verwaltung
• umfassende Kenntnisse der einschlägigen Rechtsnormen (z. B. Vertrags-, Bau-, Immobilien-, Mietrecht)
• Kosten- und Verantwortungsbewusstsein sowie Verhandlungsgeschick
• souveränes Auftreten, Entscheidungs- und Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, sowie sichere, adressatengerechte Ausdrucksweise 

in Wort und Schrift
• zeitliche Flexibilität und hohe Belastbarkeit

Wir bieten:
• eine vielseitige und verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit Gestaltungsspielraum
• einen attraktiven zukunftssicheren Arbeitsplatz nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
• die Vergütung erfolgt, je nach Qualifikation, bis zur Entgeltgruppe 14 TVöD nach der Entgeltordnung VKA
• ein engagiertes Team und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld
• Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit durch gleitende Arbeitszeit, flexible Arbeitszeitmodelle sowie Telearbeit
• individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• vielfältige Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
Sofern keine Führungserfahrung vorliegt, wird zunächst eine befristete Anstellung für die Dauer von zwei Jahren im Rahmen einer 
Führung auf Probe nach § 31 TVöD angestrebt.

Die Stelle ist auch für vollzeitnahe Teilzeitkräfte geeignet. 
In Umsetzung unseres Gleichstellungsplanes begrüßen wir ausdrücklich Bewerbungen von Frauen. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Ihr Kontakt:
Für Rückfragen und Informationen steht Ihnen Johannes Theisen, Tel. 0651/715-228 zur Verfügung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) wird erbeten bis zum 
19. April 2026 ausschließlich über unser Onlinebewerbungsportal. 
Auf anderem Weg eingehende Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.
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Öffentliches Verfahren
Bauherr  Kreisverwaltung Trier-Saarburg
  Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier
Maßnahme Errichtung einer temporären Containerschule in Waldrach
Leistung  Einrichtung von zwei Naturwissenschaftsräumen und 
  Sammlungsraum
Die Leistungen umfassen die Lieferung und Montage von zwei Lehrerpulten sowie 
mehreren geeigneten Schrankelementen zur fachgerechten und sicheren Aufbe-
wahrung chemischer Stoffe. 

Ausführungszeitraum:   01.07.2026 – 30.11.2026

Die Vergabeunterlagen können ab dem 19.03.2026 auf dem Vergabeportal subre-
port Verlag Schawe GmbH unter dem folgenden Link https://www.subreport.de/
E74969274 kostenlos heruntergeladen werden.
Ablauf Angebotsfrist  08.04.2026, 11:00 Uhr
Ende der Bindefrist  07.06.2026
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Vergabestelle

Einstieg in nachhaltiges Wirtschaften
Unterstützung für Unternehmen / Veranstaltungsreihe der regionalen Wirtschaftsförderungen

In einer neuen, dreiteiligen Veranstal-
tungsreihe sollen Unternehmen aus 
der Region Einblicke in aktuelle Ent-
wicklungen, praktische Werkzeuge und 
konkrete Beispiele aus der Unterneh-
menspraxis zum Thema Nachhaltigkeit 
erhalten.  Die Reihe - eine Kooperation 
zwischen der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Trier-Saarburg und der Wirt-
schaftsförderung des Kreises Bernka-
stel-Wittlich - beschäftigt sich mit der 
Frage: „Wie können Unternehmen Nach-
haltigkeit konkret im eigenen Betrieb 
umsetzen und gleichzeitig wirtschaft-
liche Vorteile erzielen?“ 

Hintergrund ist, dass Nachhaltigkeit 
für Unternehmen zunehmend an Be-
deutung gewinnt – etwa durch Anfor-
derungen entlang von Lieferketten, 
Erwartungen von Kunden und Mitar-
beitenden sowie neue gesetzliche Rah-
menbedingungen. 

Die erste Veranstaltung wird zum The-
ma „Nachhaltigkeit verstehen“ aus un-

ternehmerischer Perspektive das Thema 
„nachhaltiges Wirtschaften“ aufgreifen. 
Es soll um Anforderungen, Entwick-
lungen und strategische Chancen durch 
freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung gehen. Darüber hinaus werden In-
strumente zur praktischen Umsetzung, 
wie beispielsweise DNK-Plattform und 
EcoVadis thematisiert werden. Am 16. 
April (Donnerstag) findet die Veranstal-
tung von 14 bis 17 Uhr im WeinKultur-
gut Longen-Schlöder in Longuich statt.

Praxisbeispiel 

Unter dem Titel „Effizienz zahlt sich aus“ 
werden bei dem zweiten Termin der 
Serie das EffCheck-Programm des Lan-
des und ein Praxisbeispiel aus einem 
Unternehmen vorgestellt werden. För-
dermöglichkeiten für Energie- und 
Ressourceneffizienz sowie Unterstüt-
zungsangebote des VDI Zentrums Res-
sourceneffizienz stehen ebenfalls auf 
dem Programm der Veranstaltung, die 
für den 18. Juni (Donnerstag) von 14 bis 

17 Uhr im Kinopalast Wittlich geplant 
ist. Am 3. September von 14 bis 17 Uhr 
wird es im Industriepark Region Trier in 
Föhren um das Thema „Nachhaltigkeit 
vor Ort erleben“ gehen. Thematisch sind 
die nachhaltige Standortentwicklung 
im Industriepark Region Trier, praktische 
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit auf dem 
Firmengelände und ein Erfahrungsbe-
richt eines Unternehmens zur Entwick-
lung und Umsetzung eines Nachhaltig-
keitskonzepts vorgesehen. 

Die Veranstaltungsangebote richten sich 
insbesondere an Inhaber:innen kleiner 
und mittlerer Unternehmen sowie an 
Mitarbeitende. Die Teilnahme ist kosten-
frei, eine Anmeldung unter https://wfg-
tr-sab.de/short?url=2026Nachhaltigkeit 
ist erforderlich. 

Stellenausschreibung
Bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt fol-
gende Stelle zu besetzen:

• Verwaltungsfachkraft (m/w/d) in der Kommunalaufsicht

Die vollständige Stellenausschreibung sowie die Bewerbungsmöglichkeit (noch 
bis zum 29. März) finden Sie auf der Homepage des Kreises unter www.trier-saar-
burg.de/jobs

Kreis-Nachrichten online lesen
www.trier-saarburg.de 

Bildungsbüro
Newsletter

Das Bildungsbüro des Landkreises Trier-
Saarburg informiert in einem Newsletter 
alle zwei Monate über Themen des le-
benslangen Lernens in der Region. Unter 
anderem wird zu Bildungsangeboten 
und Fördermöglichkeiten aus dem Inte-
grationsfeld Bildung berichtet. MINT und 
digitale Bildung sind weitere Schwer-
punkte. 

Informationen zu Themen und Arbeit im 
Bildungsbüro geben Yvonne Mahler und 
Julia Schmitt. 

Die Anmeldung zum Newsletter ist per 
Mail möglich unter bildungsbuero@trier-
saarburg.de  

Ausgabe 13 | 2026
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12. Satzung zur Änderung der Satzung über die
Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung

vom 17. September 2019  (Gebührensatzung)

Die Verbandsversammlung hat aufgrund
des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) von 
Rheinland-Pfalz vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21),
des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 
S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 473, 475) und
des § 17 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. 
Januar 1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2024 (GVBl. S. 473, 475),
der §§ 1, 2, 3, 7, 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für Rheinland-Pfalz vom 
20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Februar 2025 
(GVBl. S. 62)
in Verbindung mit § 5 Abs. 2 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes Rheinland-
Pfalz (LKrWG) vom 22. November 2013 (GVBl. S 459), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 25. Juli 2023 (GVBl. S. 207),
am 18.03.2026 folgende 12. Änderungssatzung beschlossen, die hiermit öffentlich 
bekannt gemacht wird:

 ARTIKEL 1
Die Satzung wird im Einzelnen wie folgt geändert:
1.§ 7 Gebühren für die Anlieferung zu den Entsorgungs- und Verwertungsan-
lagen
1.1 In § 7 Absatz 2 werden folgende neuen Nummern 8.1 und 8.2 eingefügt:
Nr. 8.1 Textilabfälle aus dem privaten Bereich       0,00 €
 Anlieferung in transparenten Säcken
Nr. 8.2 Textilabfälle aus dem gewerblichen Bereich     20,00 €/je angefangene m³
 Anlieferung in transparenten Säcken 
1.2 In § 7 Absatz 9 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:
 Absatz 2 Nrn. 8.1 und 8.2 bleiben unberührt.
2. § 8 Gebührensätze
In § 8 Absatz 1 a) wird folgender Spiegelstrich hinzugefügt:
- die Abgabe von Textilabfällen aus dem privaten Bereich an den Entsorgungs- und 
Verwertungsanlagen und die Entsorgung dieser Abfälle
   
 ARTIKEL 2
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 01.04.2026 in Kraft.
54292 Trier, den 18.03.2026
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier
Unter dem Galdberg 1, 54318 Mertesdorf
Der Verbandsvorsteher, Andreas Kruppert, Landrat

HINWEIS:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion Trier den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat. 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Amtliche Bekanntmachung

Pflegestützpunkte 
im Kreis
Erreichbarkeit der Standorte

Die sechs Pflegestützpunkte im Kreis 
sind von großer Relevanz für die sozi-
ale Infrastruktur. So sind die Beratungs- 
und Koordinierungsstellen wohnortna-
he Anlaufpunkte für pflegebedürftige 
Menschen und deren Angehörige, die 
durch geschulte Fachkräfte individu-
ell und umfassend Beratung und Un-
terstützung bei der Organisation der 
Pflege erhalten. Die Telefonnummern 
und Adressen der Pflegestützpunkte im 
Landkreis lauten:

Pflegestützpunkt Konz 
Karthäuser Str. 157, 54329 Konz  
Tel. 06501 60757-61 und -60 

Pflegestützpunkt Hermeskeil
Kunickerstraße 17, 54411 Hermeskeil 
Tel. 06503 95227-50 und -51 

Pflegestützpunkt Saarburg
Irscher Straße 38c, 54439 Saarburg
Tel. 06581 99679-90 und -91 
 
Pflegestützpunkt Schweich
Zum Schwimmbad 5, 54338 Schweich 
Tel. 06502 99786-01 und -02 
 
Pflegestützpunkt Waldrach
Bahnhofstr. 9, 54320 Waldrach  
Tel. 06500 99939-35 und -36

Pflegestützpunkt Kordel
Kreuzfeld 2, 54306 Kordel   
Tel. 06505 912118-3 und -9

Weiterführende Informationen sowie 
die Emailadressen der Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner bietet 
die Homepage des Sozialportals  un-
ter www.pflegestuetzpunkte.rlp.de 
oder unter www.sozialportal.rlp.de/ 
aelteremenschen/pflegestuetzpunkte

Kreis-Nachrichten online lesen

www.trier-saarburg.de 
Ältere Ausgaben sind dort archiviert.



Abfuhrtermine April 2026 Verbandsgemeinde
Schweich

Ort Gelber Sack/Blaue 
Tonne

Restabfall

Schweich (Am Rothenberg) 07.04. 01.04. 16.04. 30.04.

Kenn (Auf der Kenner Ley) 14.04. 15.04. 29.04.

Bekond, Föhren, Longen, Lörsch, Mehring, Naurath Eifel, Pölich, Schleich 20.04. 08.04. 21.04.

Detzem, Ensch, Klüsserath, Köwerich, Leiwen, Thörnich, Trittenheim 02.04. 08.04. 21.04.

Fastrau, Fell, Kirsch, Longuich, Riol 02.04. 14.04. 28.04.

Kenn 14.04. 15.04. 29.04.

Mehring (Schleicher Berg) 27.04. 14.04. 28.04.

Longuich (Sang Neuhaus) 02.04. 14.04. 28.04.

Schweich, Schweich (inkl. Issel) 07.04. 13.04. 27.04.
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VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1122475

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus Tritan®
Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie links 
angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur, solange der Vorrat reicht.
Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. 

Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/
service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Lebensmittelkennzeichnung: Weitere Produktinformationen (Lebensmittelkennzeichnung) � nden Sie auf www.hawesko.de
auf der jeweiligen Artikelseite. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführung: Alex Kim, Nicolas Tantzen, Souha Arbach, Anschrift: Friesenweg 24, 
22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr.: DE 25 00 25 694.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG 
60 Jahre Erfahrung im Versand und
Leidenschaft für Wein bündeln sich
zu einzigartiger Kompetenz.

Eine Rebe, viele Facetten:
Primitivo

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 120,38 nur €  4990

-59%
REDUZIERT!
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Luxemburger Str. 232 · Trier · www.leyendecker.deMo. bis Fr.: 09.00 – 18.00 Uhr, Sa.: 09.00 – 16.00 Uhr
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FRÜHJAHRSANGEBOTE gültig ab 01. März 2026

   Terrassendiele Thermo-Kiefer
Oberfl äche: gebürstet/glatt, mit seitlicher Nut
70 % PEFC-zertifi ziert
Format: 26 x 140 mm, Längen: 3.000, 4.500 mm

Fassade Rhombusleiste Thermo-Kiefer 
Oberfl äche: gehobelt, Kanten gerundet
70 % PEFC-zertifi ziert
Format: 28 x 68 mm, Länge: 3.900 mm

MEGAWOOD TERRASSENDIELE CLASSIC WPC
Oberfl äche: geriffelt/genutet, massiv, PEFC-zertifi ziert
Format 21 x 145 mm, Längen: 3.600 – 6.000 mm

Scheerer Hochbeet mit Randabdeckung
Oberfl äche: Douglasie geriffelt, unbehandelt
100 % PEFC-zertifi ziert, Format: 1.900 x 1.000 x 720 mm

359,–€/Stk

379,– -€/Stk

9,95
€/lfdm11,95 -€/lfdm

3,75
€/lfdm4,35 -€/lfdm

Basaltgrau

Nussbraun

14,95
€/lfdm

16,45 -€/lfdm

TERRASSENDIELE IPÉ, Oberfl äche: glatt/glatt
inkl. seitlicher Nutfräsung 
FSC®-zertifi ziert
Format: 21 x 145 mm

28,95 -€/lfdmab 2.750 mm

19,95
€/lfdm

24,95
€/lfdm

22,45 -€/lfdmbis 2.750 mm

LOUNGEMÖBEL
Die neuen Möbelstücke von ploss präsentieren sich in neuen Farben und 
verwandeln Außenbereiche in stilvolle Wohlfühloasen. Ihr außergewöhn-
liches Design hebt sich klar vom Gewohnten ab. Die Produkte werden mit 
höchster Präzision gefertigt und überzeugen durch ihre natürliche Aus-
strahlung und erstklassige Qualität im Outdoor-Bereich.

EXKLUSIVHÄNDLER 

IN IHRER REGION!
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HIER SCANNEN

Jetzt Bewerben!

Interesse?
✆✆0 65 02 / 99 65 50 

✉✉info@hill-fitness.de

In den Schlimmfuhren 18, 54338 Schweich

Teilzeit oder auf Minijob-Basis

Mehrmals pro Woche je 3 
Stunden (Arbeitszeiten in-
dividuell absprechbar)

Neben Gehalt, kostenlose 
Hill-Fitness-Mitgliedschaft

Start: Zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

➡

➡

➡

➡

REINIGUNGSKRAFT
FÜR HILL-FITNESS IN
SCHWEICH GESUCHT!

Wir suchen dich!
Jetzt bewerben!

www.hill-fitness.de

BBeewwiirrbb  ddiicchh  
jjeettzztt!!

Wir garantieren dir eine 
sehr gute Ausbildung & ein 
sehr gutes duales Studium!

�

�

Infos zum Studium unter: www.dhfpg.de 

Infos zur Ausbildung unter: www.deutschesportakademie.de 

Bewerbung bis 15.04.2026 

an info@hill-fitness.de oder an 

Zentrale: Hill-Fitness GmbH, 

Trevererstraße 1, 54411 Hermeskeil

Mach dein Hobby zum Beruf!

Für unseren Standort in Schweich suchen 
wir zum Sommer/Herbst 2026:

Die Stadt Trier sucht

www.trier.de/stellenangebote

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Gärtnermeisterin/Gärtnermeister (m/w/d)
unbefristet, Vollzeit, Entgeltgruppe 9a TVöD,

Detaillierte Informa�onen zum Stellenangebot und zu den 
Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie auf der Homepage 
der Stadt Trier (www.trier.de).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
In Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes begrüßen 
wir ausdrücklich Bewerbungen von Frauen. Die Stadtverwal-
tung Trier ist als familienfreundliche Ins�tu�on zer�fiziert. In 
Umsetzung des Migra�onskonzeptes der Stadt Trier begrüßen 
wir ausdrücklich Bewerbungen von Personen mit Migra�ons-
hintergrund.

Für Fragen und Informa�onen steht Ihnen Frau Maria 
Fröhlich zur Verfügung, Tel. 0651/ 718-2114.
Ihre Online-Bewerbung erbi�en wir bis zum 19. April 2026 
über die Homepage der Stadt Trier (www.trier.de).

StellenausschreibungenStellenausschreibungen
Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land ist  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Vollzeitstelle als

 Sachgebietsleitung Finanzen Sachgebietsleitung Finanzen (m/w/d)
  befristet als Elternzeitvertretung zu besetzen.

Die detaillierten Stellenausschreibungen finden Sie unter 
      www.vg-wittlich-land.de/Aktuelles/Stellenangebote.

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Büroleitung der  
Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land, Herrn Leo Merges, 
Tel.-Nr.: 06571/107-135, E-Mail: leo.merges@vg-wittlich-land.de.

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

Aushilfsfahrer gesucht! (m/w/d) tageweise, 
auf Minijob-Basis, Vorauss.: FS C1E/CE, 95er Fahrermodule.

www.boesen-pflanzen.de

Baumschule Bösen, Trier 
Tel. 0651 8 25 96-61
s.leidinger@boesen-pflanzen.deWir suchen einen

Empfangsmitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit

schanz.  restaurant.  hotel.  weinhaus.
bahnhofstraße 8a  I  54498 piesport  I  fon: +49 (0) 65 07 . 9 25 20

info@schanz-restaurant.de  I  www.schanz-restaurant.de

Finden Sie den passenden 
Job in Ihrer Region!
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

mehr als ein Hotel

Wir halten Ausschau nach besonderen Menschen!

Für unser einzigartiges Areal in Bernkastel-Kues 
suchen wir Dich ab sofort oder nach Vereinbarung

Leiter Haustechnik (m/w/d)
Sie bringen mit:

Handwerkliches Geschick
Ein Blick für Ordnung, Sauberkeit und Ästhetik

Freude an Bewegung 
abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich

Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
Teamfähigkeit 

Wir bieten: 
attraktiven Arbeitsplatz – abwechslungsreiche Tätigkeiten 

28 Tage Urlaub – übertarifliche Zuschläge  
Betriebliche Altersversorgung – Bikeleasing 

Mitarbeiterrabatte – Ganzjahresstelle 
kostenlose Getränke

Sende Informationen über dich per E-Mail an: 
maria.breit@deinhards.com 

oder per WhatsApp an: 0171-4380445 
mehr Informationen unter www.deinhards.com 

Gestade 12 – 54470 Bernkastel-Kues – Tel.: 06531-971540 
www.deinhards.com – www.restaurant-dian.de 

Ensch (Vertretung vom 07.04.2026 bis 12.04.2026) 
Fell (Vertretung vom 01.04.2026 bis 12.04.2026) 
Föhren (Vertretung vom 13.04.2026 bis 01.05.2026) 
Schleich (Vertretung vom 01.04.2026 bis 12.04.2026) 
Schweich (Vertretung vom 06.04.2026 bis 12.04.2026)

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

AMTSBLATT 
und Mitteilungen

der Verbandsgemeinde Schweich

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
✔  Name, Vorname
✔  Geburtsdatum
✔  Straße, Hausnummer 
✔  Postleitzahl, Ort 
✔  Telefon (Festnetz und Mobil)

✔  E-Mail-Adresse 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: www.wittich.de/bewerbung
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 06502 9147800

per WhatsApp0170/2337414

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Freitag die Zeitungen.

Ihr Partner für Krankenfahrten, Rollifahrten, 
Bestrahlungsfahrten, Dialyse und Flughafentransfer 

in Naurath, Föhren, Bekond, Ensch, Thörnich, 
Detzem, Köwerich, Leiwen, Trittenheim, Klüsserath

Junge Designerin sucht -  
Pelze, Handtaschen, Porzellan, Kristall, Antiquitäten.
Gerne aus Haushaltsauflösungen oder Nachlässen.

Frau Franz 0163/8868565

Josef sucht: Antiquitäten, Gemälde, Möbel,  
Porzellan, Ölbilder, Vasen, E-Bike, Besteck, Oldtimer, 

Schuhe, Mäntel, Jacken, Kristall, Näh- und  
Schreibmaschinen, Puppen 

Tel. 0151/24344675
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City-Initiative Trier e.V.

Wärmende Sonnenstrahlen, farbenfrohe Blumensträuße und Gestecke, dazu der 
typische Geruch des Frühjahrs: Es ist Zeit für den Trierer Frühlingsmarkt! Vom 
27. bis zum 29. März bieten zahlreiche Anbieter hochwertige Handwerkskunst, 
exklusiven Unikat-Schmuck, Dekoartikel für Haus und Garten, Geschenkartikel, 
Keramik und natürlich alles zur Ausgestaltung eines schönen Osterfestes. Allen 
angebotenen Waren gemeinsam ist die Liebe zum Detail, Kreativität, Individualität 
und großes Kunsthandwerk. 
Natürlich kommt beim Frühlingsmarkt auch der herzhafte Imbiss oder das 
leckere Glas Wein oder Winzersekt nicht zu kurz.Der Trierer Frühlingsmarkt ist 
Freitag und Samstag von 11:00 bis 19:30 Uhr sowie am Verkaufsoffenen Sonntag 
in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Die CIT und ihre Mitgliedsbetriebe 
freuen sich, zahlreiche Gäste aus Nah und Fern zu ihrem ersten großen Event 
des Jahres begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen sowie ein ausführliches Aussteller-Verzeichnis findet 
man unter www.treffpunkt-trier.de

City-Initiative Trier e.V.T R I E R-STADT

…und natürlich auch in allen Trierer Stadtteilen! 27. bis 29. MÄRZ | 2026

FrühlingsmarktFrühlingsmarkt
MIT MIT VERKAUFSOFFENEMVERKAUFSOFFENEM  SONNTAGSONNTAG

Die City-Initiative Trier e.V. freut sich auf Ihren Besuch!

Die City-Initiative Trier e.V. freut sich auf Ihren Besuch!

Trierer Frühlingsmarkt mit Verkaufsoffenem Sonntag 
Freitag, 27. bis Sonntag, 29. März 2026
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City-Initiative Trier e.V.T R I E R-STADT

27. bis 29. MÄRZ | 2026

FrühlingsmarktFrühlingsmarkt
MIT MIT VERKAUFSOFFENEMVERKAUFSOFFENEM  SONNTAGSONNTAG
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Am 28. und 29. März 2026 organisiert der 
Feller Maximiner Wein e.V. das diesjährige 
Weinspektakel. Die Veranstaltung hat sich zu 
einem festen Bestandteil im Terminkalender 
von Weinfans aus Nah und Fern entwickelt 
und ist zu einer der größten und umfas-
sendsten Weinpräsentationen der gesamten 
Region gewachsen.
 
In diesem Jahr werden über 60 Winzerbe-
triebe zum Weinspektakel kommen und ihr 
aktuelles Portfolio präsentieren. Insgesamt 
können über 500 Weine und Schaumweine 
verkostet werden.
 
Die Veranstaltung beginnt samstags um 11 
Uhr mit einer Masterclass der Superlative: 
Roman Niewodniczanski, Inhaber des Wein-
guts Van Volxem, stellt uns den „Mythos Van 
Volxem“, seine Weine und sein Weingut vor. 
Im Rahmen der Masterclass werden sechs 

repräsentative Weine vorgestellt. Roman 
Niewodniczanski wurde mehrfach als Winzer 
des Jahres ausgezeichnet und gilt als absolu-
ter Visionär an der Saar. Er hat das Weingut 
Van Volxem zu einem der führenden Betriebe 
in Deutschland mit internationalem Re-
nommee gemacht. Wir sind stolz auf dieses 
einzigartige Highlight gleich zu Beginn des 
Weinspektakels.
 
Ab 12 Uhr beginnt die eigentliche Präsenta-
tion mit einem weiteren Höhepunkt: Exklusiv 
von 12-16 Uhr geben sich in diesem Jahr wie-
der „Legenden der Mosel“ ein Stelldichein in 
Fell und präsentieren ihre Weine. In diesem 
Jahr konnten wir wieder absolute Top-Be-
triebe wie Schloss Lieser, Loersch, Selbach-
Oster, F. J. Regnery, Nik Weis, Peter Lauer und 
Reinhold Haart. Günther Jauchs Weingut von 
Othegraven ist ebenfalls wieder mit von der 
Partie.

 Es erwartet Sie ein spannender Mix aus re-
gionalen, nationalen und internationalen 
Weingütern, vom Garagenweingut bis zum 
legendären Betrieb von Weltruf.
 
Nach einer kurzen Pause findet dann Sams-
tags von 17-21 Uhr das zweite Zeitfenster der 
Präsentation statt.
 
Pünktlich um 21 Uhr beginnt die große After-
Show-Party im Jugendraum nur wenige 
Schritte entfernt. Zur Musik von DJ Daumi 
und bei kühlen Getränken kann bis in die 
Morgenstunden getanzt und gefeiert wer-
den. Der Eintritt zur After-Show-Party ist frei.
 
Sonntags ab 11 Uhr beginnt der große 
Kunsthandwerker- und Bauernmarkt statt. 
Freuen Sie sich auf Selbstgemachtes, einen 
Kettensägenkünstler und vieles mehr. Eine 
Greifvogelschau und allerhand Kleinvieh 

werden bei den kleinen Besuchern für Stau-
nen sorgen. Ebenfalls am Sonntag finden ein 
großes Oldtimer- und Traktorentreffen sowie 
ein APE-Treffen statt, zu dem sich bereits 
etliche historische und sehenswerte Fahr-
zeuge angekündigt haben. Am Nachmittag 
freuen wir uns auf eine Schauübung der 
historischen Feuerwehr Hillscheid. Für den 
Sonntagnachmittag konnten wir die über-
regional bekannte 20-köpfige Big Band More 
Than Swing für ein Unterhaltungskonzert im 
Rahmen des Bauernmarktes gewinnen. Das 
wird ein musikalischer Höhepunkt, den Sie 
sich nicht entgehen lassen sollten. Der Ein-
tritt zum Konzert, zum Bauernmarkt und zur 
Oldtimerausstellung ist ebenfalls frei.
 
Um 11:30 Uhr treffen sich die Teilnehmer 
der Bänkelsängertour. Die Tour ist ein Ge-
heimtipp unter den Insidern. Jedes Jahr mit 
unbekanntem Ziel, aber wohl wissend, dass 

WEINPRÄSENTATION DER SUPERLATIVE: 28. & 29. MÄRZ

Feller Maximiner

WEINSPEKTAKEL
am 28. & 29. März

2026

01. April - 1. November • Dienstag bis Sonntag und alle
Feiertage • von 10.00 - 18.00 Uhr • Montag Ruhetag

malerkirsch.de
D-54341 Fell
www.malerkirsch.de

HELMUT SCHNEIDERSHELMUT SCHNEIDERS
Dipl. Ing. FH, Beratender IngenieurDipl. Ing. FH, Beratender Ingenieur

Röntgenstraße 4 · 54292 TrierRöntgenstraße 4 · 54292 Trier
h.schneiders@ing-schneiders.deh.schneiders@ing-schneiders.de

www.ing-schneiders.dewww.ing-schneiders.de

Telefon  +49 651 938 37 12Telefon  +49 651 938 37 12
Fax  +49 651 938 37 20Fax  +49 651 938 37 20
Mobil +49 171 770 18 38Mobil +49 171 770 18 38

ING. SCHNEIDERS GmbH
Beratende Ingenieure

Feller Maximiner

WEINSPEKTAKEL
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Spaß und gute Unterhaltung garantiert sind. 
Diesmal geht es unter dem Motto „Riesling 
in the Dark“ an geheimnisvolle Orte. So viel 
sei verraten: Für beste Unterhaltung und 
Verpflegung während der Tour ist gesorgt. 
Lassen Sie sich überraschen!
 
Zurück im Winzerkeller beginnt ab 14 Uhr die 
Verkostung. Gekrönte Häupter aus Nah und 
Fern werden der Veranstaltung einen festli-
chen Rahmen verleihen. An den beiden Tagen 
werden über 100 Weinmajestäten erwartet.
 
Die Präsentation der Weine ist in verschie-
dene Bereiche aufgegliedert. Herzstück sind 
die Winzer aus Fell mit ihren hervorragenden 
Weinen und Sekten. Ebenfalls im Silvanus-
saal präsentieren die Winzer von der Ruwer, 
mit denen der Feller Maximiner Wein e.V. eine 
freundschaftliche Zusammenarbeit pflegt, 
ihre Weine. Hier erwarten die Besucher auch 

nationale und internationale Gastwinzer, 
unter anderem aus der Pfalz, von der Ahr, 
aus dem Rheingau, aus Franken und von der 
Nahe. Als internationale Betriebe konnten ein 
Weingut aus der Toskana, aus Portugal und 
drei Betriebe aus Luxembourg gewonnen 
werden. Ein Weinhändler präsentiert außer-
dem Weinentdeckungen aus Südfrankreich, 
Slowenien und Österreich.
 
Im Gewölbekeller können sich die Besucher 
einmal entlang der Mosel verkosten. Vom 
Hobbywinzer bis zur absoluten Regionalspit-
ze, vom Newcomer bis zum Kultbetrieb.
 
In der alten Schule wird es erstmals einen 
separaten Bereich mit regionalen Künstlern 
geben, die Ihre Werke präsentieren. Unter 
anderem können Sie dem Maler Christoph 
Postler bei einem Live-Painting über die 
Schulter schauen.

Es wird erstmals -ebenfalls in der alten 
Schule- einen eigenen Bereich mit Winzern 
von der Terrassenmosel sowie mit Winzern 
von Obermosel und Saar geben und damit 
völlig neue Geschmackserlebnisse und eine 
Vielfalt, die ihresgleichen sucht.
Das DLR Versuchsweingut Bernkastel ist Vor-
reiter in Sachen alkoholfreie Weine und hat 
uns einige spannende Proben für die Verkos-
tung zur Verfügung gestellt.
 
Ein absolutes Highlight wird die Sektlounge 
in einem neuen Raum sein. Neben Champa-
gner und Prosecco gilt es hier eine Vielzahl 
erstklassiger Winzersekte zu verkosten.
 
Der Feller Maximiner Wein e.V. freut sich auf 
zahlreiche Besucher und ist sehr stolz darauf, 
dass Fell im kleinen Seitental der Mosel am 
Wochenende vor Ostern zu einem Zentrum 
der Weinwelt wird.

Weitere Infos, Tickets und das genaue Pro-
gramm auf www.weinspektakel.de

Weitere Infos, Tickets und das genaue 
Programm auf www.weinspektakel.de

am
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JAPANESE
OE MANUFACTURER 
fOR OVER 100 YEARS

UPS

Startklar mit Yuasa!Startklar mit Yuasa!Startklar mit Yuasa!
Mit Power in den SommerMit Power in den Sommer

Batterien erhältlich bei:Batterien erhältlich bei:Batterien erhältlich bei:

www.yuasa.com

Besuchen Sie unseren Shop für 
Gewerbekunden und Wiederverkäufer 
unter www.batterycluberuope.com 

Besuchen Sie unseren Shop für 
Gewerbekunden und Wiederverkäufer 
unter www.batterycluberuope.com 

Besuchen Sie unseren Shop für 
Gewerbekunden und Wiederverkäufer 
unter www.batterycluberuope.com 

Wenn sich die Weinwelt am 28. und 29. März 2026 im Seitental der Mosel trifft

Feller Maximiner

WEINSPEKTAKEL
am 28. & 29. März

2026

20
26

Fotos: Nicole Kraiker Photographie
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Wir sind wieder da...
...und freuen uns, Sie mit geänderten Öffnungszeiten 

ab 03. April 2026 begrüßen zu dürfen:
Freitag bis Dienstag: 14:30 bis 21:00 Uhr

Küchenzeit: 14:30 bis 16:30 Uhr und 18:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag sind unsere Ruhetage!
Lunchbüffet am Ostersonntag und Ostermontag 

jeweils von 12:00 bis 14:00 Uhr,
pro Person 45,00 Euro

Reservierung erbeten unter 06507-92580
oder info@warsberger-weinhof.de

Warsberger Weinhof - Hotel & Weinwirtschaft
Römerstraße 129, Neumagen-Dhron

Ostergrüße

Wegen Karfreitag und Ostermontag
(03. April und 06. April) kommt es zu Veränderungen 
der Einsendeschlüsse für die Kalenderwochen
14 und 15/2026:

Anzeigenschluss
für private und gewerbliche Anzeigen
wird um einen Werktag vorgezogen.

Unter www.wittich.de haben Sie die aktuellen und 
zukünftigen Anzeigen- und Redaktionsschlüsse 
bequem auf einen Blick.

Wir danken für Ihr Verständnis und bitten
um Beachtung, da zu spät eingesandte
Aufträge nicht mehr berücksichtigt 
werden können!

Ihr Team der 
LINUS WITTICH Medien KG, Standort Föhren.

Achtung Vorverlegung!

Wichtige Information.

Markisen | Terrassenüberdachungen
Sonnenschutz | Tore

Markisen-Frühjahrsaktion
10 % Rabatt auf Markisen bis zum 30.04.26

Markisen | Terrassenüberdachungen
Sonnenschutz | Tore

Am Donnerstag, 2. April 2026
starten wir in die neue Saison  

und freuen uns sehr auf Ihr Kommen. 
Familie Feiten & Team

Öffnungszeiten:
Donnerstag Freitag, Samstag: ab 17 Uhr
Sonntag und Feiertag:              ab 16 Uhr

Weingut / Weingarten Feiten
Rioler Weg 2, 54340 Longuich

Tel.: 06502-8444 / www.weingut-feiten.de
(am Moselradweg)

Aufgepasst - Zahle Höchstpreise
für PKWs, Wohnwagen, Wohnmobile, Oldtimer, Transporter, 

Busse, LKW, Traktoren, Bagger, Baumaschinen …,  
km-Stand egal, auch Motorschaden, zahle fair und in bar vor Ort 

Tel. 0160 46 722 13

Rebekka Beck
Medienberaterin

Tel. 0151 16305405 
r.beck@wittich-foehren.de

Claudia Straka 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-274

c.straka@wittich-foehren.de

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 16.30 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Amtsblatt „Römische Weinstraße“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Römische Weinstraße“  
unter http://epaper.wittich.de/724

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 16.00 Uhr 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 12.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartnerinnen für 
Anzeigen, Beilagen und Onlinewerbung

unsere Leser und Interessenten.
Wichtige Information für

www.meinort.app | www.jobs-regional.de | www.wittich.de

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 09:00 bis 18:00 | Sa. von 09:00 bis 14:00 Uhr

TRAURINGE KAUFT MAN BEI

EIN STARKES TEAM: SCHLOSSGALERIE-WITTLICHEIN STARKES TEAM: SCHLOSSGALERIE-WITTLICH

SCHLOSSGALERIE-WITTLICH: EIN STARKES TEAMSCHLOSSGALERIE-WITTLICH: EIN STARKES TEAM

ANKAUF VON:
Zahngold (mit u. ohne Zähne) 
Bruchgold • Altgold • Uhren 

• Tafelsilber  • Münzen • DM Münzen 
• Goldmünzen aller Art zu Höchstpreisen - u.v.m.

TOP-KONDITIONEN

FAIR • SERIÖS • KOMPETENT
Ihre Goldankäufer des Vertrauens

 Trauringberatung auch mit Termin möglich

06571 / 1456603
0176 / 60160299

Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 9 –18 Uhr  
Schloßstr. 5 • 54516 Wittlich 

www.juweliermartin.de

Über 500 verschiedene Trauringmuster vorrätig! Über 500 verschiedene Trauringmuster vorrätig! 

 
www.juweliermartin. e

AB SOFORT AUCH HAUSBESUCHE!

Terminvereinbarung unter:  0176 - 60160299

Markus Maas Thomas Ghraf

TRAURINGE KAUFT MAN BEI

 Trauringberatung auch mit Termin möglich

06571 / 1456603
0176 / 60160299

Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 9 –18 Uhr  
Schloßstr. 5 • 54516 Wittlich 

Hemmungen bei Zahngoldverkauf?
Keine falsche Scheu - es ist dein Geld!

www.juweliermartin.de

Über 500 verschiedene Über 500 verschiedene 
Trauringmuster vorrätig!Trauringmuster vorrätig!

Individuelle Zusammenstellung Individuelle Zusammenstellung 
eurer Wunschtrauringe eurer Wunschtrauringe 

per Computer-Simulation!per Computer-Simulation!

Calvin Lütticken

AUCH HAUSBESUCHE!
Terminvereinbarung unter:  0176 - 60160299

IN IHRER REGION
WOHNEN

Stellplätze in Schweich
mehrere Stellplätze in der Mathenstraße, auch

für größere Fahrzeuge / Wohnwagen /
Wohnmobile geeignet. Ab 30,-€ / Monat

Telefon: 0170/7575096

KAUFE ANTIK & TRÖDEL
Antiquitäten, Schallplatten, Porzellan,  

Geweihe, Figuren, Bilder, Besteck u.v.m  
(keine Möbel) Haushaltsauflösungen.

 Telefon: 0 65 87 / 9 10 38 44

A-SAG
Pflasterarbeiten, Garten- und Landschaftsbau 
Medardusstr. 58 a, 54346 Mehring, Tel. 0176/41390470,

www.a-sag-galabau.de, E-Mail: a-sag@gmx.de

 
Medardusstr. 58 a, 54346 Mehring, Tel. 0176/41390470,

 
Medardusstr. 58 a, 54346 Mehring, Tel. 0176/41390470,

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Wohnung 
zu vermieten?
Eine Anzeige hilft Ihnen weiter.
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 Klar. Verlässlich. Umsetzungsstark. 
Lars Rieger, MdL 

POLITISCHE ANZEIGE. Der Auftraggeber ist der CDU-Kreisverband Trier-Saarburg. Die Werbung steht im Zusammenhang mit der
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22.03.2026. Transparenzangaben: www.TTPW-LW.de/19483860-5

 Vielen Dank für 
 Ihr Vertrauen! 

Jetztentdecken!

Jetzt neu in der App:

Der meinOrt- 
Mängelmelder!
Verschmutzung, Schäden, Mängel 
und vieles mehr kannst Du ab sofort mit 
wenigen Klicks direkt ins Rathaus melden. 
Damit Dein Ort sauber bleibt!

www.meinort.app/download

meinort.app
Web-App unter

SOLL SAUBER BLEIBEN
DEIN ORT
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FÜR IHRFÜR IHR

OSTERNEST

Gründonnerstag
große Auswahl an

frischem Fisch

Schweich
06502-2231

Mehring
06502-9943447

www.fleischerei-herres.de

Zarte Rumpsteaks

100 g 3,29 €

Butterzartes Rinderfilet zum Knallerpreis 100 g 4,99 €

Zarte Kalbsschnitzel

100 g 3,29 €

Vom 30. Marz - 5. April
2026

Frühlingsrollbraten
vom Jungschweinerücken  
mit Frühlingslauch-Rauchfleischfüllung   100 g 0,99 €
Wiener Filettopf
in herrlich cremiger Sauce 100 g  1,69 €
Osterbraten
vom Jungrind, mit feiner Füllung 100 g  1,99 €
Rosmarinbraten  
vom Milchkalb
zartes Kalbfleisch aus Schweich  

mit frischem Rosmarin 100 g  2,59 €
Kalbsgeschnetzeltes
Züricher Art
nach unserem besten Rezept 100 g  2,29 €
Lammkotelett
Mariniert mit Kräuter der Provence 100 g 2,59 €
Geschmorte ganze Keule vom Lamm
auf französische Art in feiner Rotweinsauce, 

fertig gegart 100 g  2,29 €

Gefüllte Lammhüfte
mit mediterranem Pesto gefüllt 100 g  2,89 €
Italienische 

Osterhähnchenbrust
mit Tomate und Mozzarella in Käsesauce 100 g  1,69 €
Geschmorte 

Kaninchenkeulen
mit raffinierter Cognacrahmsauce,  

fertig gegart 100 g  2,39 €
Schweinefilet
in Blätterteig, mit  

Maronen-Schalotten-Füllung   100 g 1,89 €
Lachsfilet 
in Blätterteig mit Spinat-Ricottafüllung 100 g 2,99 € 
Tiramisu
hausgemachte Leckerei Port.  4,90 €

..

´
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